
D i e Burggrafschaft Regensburg 

Mili tärkommando oder Stadtgrafschaft? 

V o n J o a c h i m F r i e d l M . A . 

E i n l e i t u n g 

.,Erat quidam vir ingenuus, Burchardi marchicomitis et prefecti Ratisbonensis 
vassalus." 1 Diese Worte Arnolds von St. Emmeram, mit denen ein hier nicht weiter 
interessanter Graf näher charakterisiert wurde, stellen den Erstbeleg für einen ,pre-
fectus Ratisbonensis', einen Burggrafen von Regensburg, dar. Damit ist das Thema 
des vorliegenden Beitrages genannt: die Burggrafschaft Regensburg. Es soll gezeigt 
werden, dass es sich bei der Burggrafschaft Regensburg weder um ein dem Grafen 
im Donaugau untergeordnetes Militärkommando handelt noch dass der Titel des 
Burggrafen ein lediglich besonders gerne verwendeter Ehrentitel war. Vielmehr war 
die Burggrafschaft eine eigene Grafschaft, die sich auf die Stadt Regensburg bezog 
und gleichberechtigt neben den anderen Grafschaften des Umlandes stand. 

Der untersuchte Zeitraum erstreckt sich dabei von der Einrichtung der Burggraf
schaft nach der Mitte des 10. Jahrhunderts bis zum Tod des letzten bezeugten Burg
grafen Albert um 1190. 

Die Bearbeitung des mit dem Charakter der Burggrafschaft verbundenen Fragen
komplexes trifft auf mehrere Schwierigkeiten. Z u m ersten wurde sowohl in der älte
ren wie auch in der jüngeren Literatur nicht zwischen der Burggrafschaft und dem 
Besitz der Pabonen, die die Burggrafen für fast 250 Jahre stellten, differenziert. Dies 
führte zur Zusammenfassung aller der ausgedehnten pabonischen Besitzungen und 
Lehen unter dem Begriff ,Burggrafschaft\ Ein zweites Problem ist die sprichwört
liche Quellenarmut der Zeit, vor allem der interessanten Phase der Entstehung der 
Burggrafschaft. A u c h tragen die hauptsächlich zur Verfügung stehenden Quellen
gattungen - Traditionsnotizen und Königsdiplome - meist nur wenige zum Er
kenntnisgewinn bei. Eine dritte Beeinträchtigung stellt die große Zahl der als »Burg
grafen' bezeichneten Funktionsträger, die es im Reich gab, dar, denn deren genaue 
Ämter und Funktionen waren im Einzelnen außerordentlich unterschiedlich und 
sind bis heute umstritten. Die Definition des Begriffes »Burggraf von H . Schulze im 
Lexikon des Mittelalters gibt einen guten Eindruck von der Heterogenität der Be
zeichnung: „Der Titel ,Burggraf (...) wurde von königlichen, bischöflichen und lan
desherrlichen Amtsträgern geführt, die in einer Burg, einer Stadt oder einem Burg
bezirk teils militärische, teils jurisdiktionelle und administrative Aufgaben wahrnah
men. Amt und Amtsbereich des Burggrafen konnten unterschiedlicher Art se in ." 2 

1 Georg W A I T Z (Bearb.), Arnold von St. Emmeram: L ibr i de Sancto Emmerammo, in : M G H 
SS V, Hannover 1841, S. 543-574, hier 553. 

2 Hans S C H U L Z E , Burggraf, -schaft, in : Lexikon des Mittelalters [= L M A ] , Bd. 2, München 
2002, Sp. 1048-1050, hier 1048. 
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Diese Heterogenität spiegelt sich in der Forschung wieder. Die Burggrafen des 
Reiches waren seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis ins erste Viertel des 
20. Jahrhunderts Gegenstand zahlreicher kontroverser Untersuchungen, wobei sich 
zwei Ansichten gegenüberstanden. Die Meinung, das Amt des Burggrafen sei dem 
eigentlichen, mit der Hochgerichtsbarkeit als Wesensmerkmal ausgestatteten Gra
fenamt untergeordnet gewesen 5 , traf auf entschiedenen Widerspruch derjenigen, 
die die Burggrafen als „echte" Grafen mit Hochgerichtsbarkeit betrachteten 4. Neben 
solchen Untersuchungen zu den Funktionen der Burggrafschaften im Allgemeinen 
gab es frühzeitig Arbeiten zu einzelnen Burggrafen. Die Regensburger Verhältnisse 
nahm bereits 1855-F. Wi t tmann 5 in den Blick, gefolgt von der Untersuchung 
M . Mayers 6 , der sich in seiner Arbeit als Letzter ausschließlich mit den Pabonen be
schäftigte. Neuere Literatur streift die Burggrafschaft nur knapp. Zwar veröffent
lichte A . Schmid 1995 einen Aufsatz zum Thema, setzte aber die undifferenzierte 
Betrachtung hinsichtlich Burggrafschaft und pabonischem Besitz fort. 7 Lediglich 
P. Schmids Ausführungen über die Herrschaftsträger in Regensburg von 1998 be
handeln das Thema in der nötigen Genauigkeit und mit Einschränkung auf den Re
gensburger Aspekt der Burggrafschaft. 8 Die offenbar bestehende Schwierigkeit des 
Themas wird darin deutlich, dass die Burggrafen weder in P. Schmids noch immer 
maßgeblichen Werk „Regensburg. Stadt der Könige und Herzöge im Mittelalter" 9 , 
das die Macht- und Besitzverhältnisse in der Stadt aufzeigt, noch in den einschlägi
gen Beiträgen zur sehr ausführlichen „Geschichte der Stadt Regensburg" 1 0 aus dem 
Jahr 2000 breiteren Raum finden, sieht man von beiläufiger Erwähnung ab. 

Die Quellen, die hauptsächlich zu dieser Untersuchung herangezogen wurden, 
gehören drei unterschiedlichen Gattungen an. Z u m ersten sind dies die Traditions
urkunden geistlicher Einrichtungen. Hier seien als ergiebigste Quelle nur die 1943 
von J. Widemann edierten Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters 
St. Emmeram genannt. 1 1 Eine geringere Zahl machen die entsprechenden Urkunden 
anderer Regensburger und auswärtiger Klöster aus. Z u m zweiten war die Auswer-

5 Siegfried R I E T S C H E L , Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in den deutschen 
Bischofsstädten während des frühen Mittelalters, Leipzig 1905, N D Aalen 1965; Aloys 
M E I S T E R , Burggrafenamt oder Burggrafentitel?, in : Historisches Jahrbuch [= HJb] 27 (1906), 
S. 253-265. 

4 Paul S A N D E R , Stadtfestungen und Burggrafenamt im früheren Mittelalter, in : Historische 
Vierteljahrsschrift 13 (1910), S. 70-82; Karl August E C K H A R D T , Präfekt und Burggraf, in : Zeit
schrift für Rechtsgeschielite, Geinumistisehc Abteilung [- 7 R O G A J 46 (1926). S. 163-205. 

5 Franz W I T T M A N N , Die Burggrafen von Regensburg, in: Abhandlungen der Historischen 
Klasse der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 7,7 (1854), S. 366-414. 

6 Manfred M A Y E R , Geschichte der Burggrafen von Regensburg, München 1883. 
7 Alois S C H M I D , Die Burggrafschaft Regensburg. Verfassungsgeschichtliche Beobachtungen 

zu einer hochmittelalterlichen Adelsherrschaft, in : Julius S C H M A T Z (Hg.) , 1000 Jahre Stefling, 
Kallmünz 1996, S. 9-23. 

8 Peter S C H M I D , Die Herrschaftsträger und ihre Einflußsphären im früh- und hochmtttel-
alterlichen Regensburg, in : Mart in A N G E R E R - Heinrich W A N D E R W I T Z (Hg.), Regensburg im M i t 
telalter, Bd. 1: Beiträge zur Stadtgeschichte vom frühen Mittelalter bis zum Beginn der Neuzeit, 
Regensburg 2 1998, S. 45-56. 

9 Peter S C H M I D , Regensburg. Stadt der Könige und Herzöge im Mittelalter (Regensburger 
Historische Forschungen, Bd. 6), Kallmünz 1977. 

1 0 Peter S C H M I D (Hg.), Geschichte der Stadt Regensburg, 2 Bde, Regensburg 2000. 
1 1 Josef W I D E M A N N (Bearb.), Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters 

St. Emmeram (QE N F Bd. 8), München 1943 [= Regensburg]. 
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tung der Königsdiplome der deutschen Könige und Kaiser von Otto I. bis Fried
rich I. - zumeist in den Editionen der M G H - eine ertragreiche Quelle. Zuletzt sei 
hier das Regensburger Urkundenbuch genannt, von dessen insgesamt 1311 Ur
kunden des ersten Bandes jedoch nur 46 aus der Zeit der Burggrafen stammen, das 
aber dennoch einen nützlichen Beitrag leistete, da aus späteren Urkunden teilweise 
auf die Verhältnisse vor 1200 geschlossen werden konnte. 

Die Frage nach dem Charakter der Burggrafschaft Regensburg macht das Heran
gehen an das Problem von mehreren Seiten erforderlich. Der Aufsatz gliedert sich 
daher in fünf Teile. Der erste Abschnitt rückt die Umstände in den Fokus, die Otto I. 
zur Schaffung der Burggrafschaft veranlasst haben dürften. Daran schließt sich der 
Vergleich von Fiskus und Burggrafschaft Regensburg an und die Frage, inwieweit 
der Fiskalbezirk eine Vorläuferorganisation der späteren Burggrafschaft gewesen 
sein könnte. Dazu werden die jeweiligen administrativen, jurisdiktioneilen und mil i 
tärischen Aufgaben, Kompetenzen und Rechte der Fiskalvorsteher und Burggrafen 
untersucht und anschließend verglichen. Der dritte und vierte Teil ist den Burggra
fen gewidmet, wobei erst die verschiedenen Titel, die die Burggrafen in den Quellen 
- vor allem in den Königsurkunden - führten, im Mittelpunkt stehen, während im 
darauf folgenden Kapitel die soziale Stellung der Burggrafen anhand ihrer Position 
in den Zeugenreihen der Königsurkunden, ihrer Verflechtung mit anderen Familien 
des Hochadels durch Heiratsverbindungen und schließlich der soziale Rang des ers
ten Burggrafen Burchards bestimmt werden soll. Im letzten Abschnitt gilt die Aufmerk
samkeit der politischen Bedeutung der Burggrafschaft und der Frage, ob anhand des 
politischen Gewichts Aussagen über den Status der Burggrafschaft zu machen sind. 

Der Charakter der Burggrafschaft Regensburg als eigenständige Grafschaft soll 
am Ende der Ausführung nach Bewertung der Quellen und der Literatur heraus
gearbeitet sein. 

D i e B u r g g r a f s c h a f t . 
S t a d t g r a f s c h a f t oder M i l i t ä r k o m m a n d o ? 

1 . Z e i t p u n k t d e r E i n r i c h t u n g u n d Z w e c k d e r B u r g g r a f s c h a f t 

Erste Hinweise zur Stellung der Burggrafschaft kann der Grund ihrer Einrichtung 
bringen. Die Aufgabe der Burggrafen dürfte zweifelsohne die Wahrung der könig
lichen Position in Regensburg gewesen sein. 1 2 Dabei ist der Zeitpunkt, zu dem sie 
von Otto I. geschaffen wurde, interessant, da dieser die herrschenden Bedingungen 
und Voraussetzungen erhellen kann. 

Der Zeitraum, in dem die Burggrafschaft geschaffen worden ist, kann allerdings 
wegen der wenigen vorhandenen Quellen nur schwer genau eingegrenzt werden. 
Daher bleiben die Datierungsversuche in der Literatur weitgehend vage. 1 5 Lediglich 
P. Schmid gibt mit „Ende 960/Anfang 961" einen konkreten Zeitpunkt an . 1 4 

1 2 Vgl . Alois S C H M I D , Regensburg. Reichsstadt, Fürstbischof, Reichsstifte, Herzogshof 
(Historischer Atlas von Bayern [= H A B ] , Teil Altbayern, Reihe I, Heft 60), München 1995, 
S . 73; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S . 46. 

, J Adolf S C H M E T Z E R , Arnulfspfalz, Deutsch-Herren-Haus, Aegidienkirche und -platz. Bei
träge zur geschichtlichen Ortskunde Regensburgs, Regensburg 1931, S . 35 glaubt, die Burg
grafschaft habe bereits zur Zeit Karls des Großen bestanden. Manfred M A Y E R , Regesten zur 
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Bei allen Überlegungen scheint das Jahr 953 den Terminus post quem zu kenn
zeichnen. In diesem Jahr beauftragte Otto I. nicht etwa einen Burggrafen von Re
gensburg, sondern den Pfalzgrafen Arnulf mit der Aufsicht über Regensburg 1 5 , 
obwohl dessen Herrschaftsschwerpunkt eher im Raum um Freising lag . 1 6 Dies ist als 
Indiz dafür zu betrachten, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine spezielle Herr
schaftsorganisation für Regensburg bestand. 1 7 

Der Terminus ante quem wird durch Burchard bestimmt, der als erster Burggraf 
bei Arnold von St. Emmeram erwähnt w i r d . 1 8 Über Herkunft und Leben Burchards 
gibt es in den Quellen aufgrund seiner niederen Abstammung keinerlei Informa
tionen. 1 9 Erst ein Diplom Ottos I. aus dem Jahr 972 bezeichnet einige der dort 
genannten Orte als „in loco qui dicitur Vuachoua in ripa Danubii in comitatu 
Burchardi marchionis" 2 0 gelegen. Geht man von einer gleichzeitigen Belehnung 
Burchards mit der Markgrafschaft und der Burggrafschaft aus, kommt somit als spä
tester Zeitpunkt für die Einrichtung der Burggrafschaft das Jahr 972 in Frage. 2 1 

Dadurch ist der Zeitraum von 953 bis 972 als Periode festgelegt, in dem die 
Burggrafschaft entstanden sein muss. Hier deuten sich zwei Gelegenheiten an, die 
sich für die Schaffung der Burggrafschaft anboten. 

Z u m einen erscheint es nicht ausgeschlossen, dass Otto I. ziemlich unmittelbar 
nach der Eroberung Regensburgs im Jahr 955 oder kurz nach Ende des Liudol-

Geschichte der Burggrafen von Regensburg, in : Verhandlungen des Historischen Vereins für 
Oberpfalz und Regensurg [= V H V O ] 43 (1889), S. 1-55, hier 22 nennt das Jahr 955 als Jahr 
der Einrichtung ohne weitere Angaben von Gründen, geht aber offenbar von einer Rang
erhöhung einer bereits bestehenden Organisationsstruktur aus. M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 
6], S. 8 geht praktisch gar nicht auf die Entstehung ein, sondern berichtet lediglich über die 
Erstnennung Burchards, der „wenig später um 970" als Burggraf bezeichnet wurde. A . S C H M I D , 
Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 73 datiert die Gründung „ins mittlere 10. Jahrhundert", während 
A . S C H M I D , Burggrafschaft [wie A n m . 7], S. 10 das Jahr 953/954 als Terminus post quem 
nennt. P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 260-261 kommt zu dem Ergebnis, dass 955 der 
erste Burggraf „vermutlich" die Burggrafschaft übertragen bekam. 

1 4 P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 47; vgl. auch Peter S C H M I D , Ratispona 
metropolis Baioariae. Die bayerischen Herzöge und Regensburg, in : P. S C H M I D (Hg.) , Ge
schichte der Stadt Regensburg [wie A n m . 10], Bd. 1, S. 51-102, hier 60; Peter S C H M I D , Civitas 
regia. Die Königsstadt Regensburg, in: P. S C H M I D (Hg.) , Geschichte der Stadt Regensburg [wie 
A n m . 10], Bd. 1, S. 102-147, hier 113. 

1 5 V g l . Georg W A I T Z (Bearb.) Gerhardi Vita sancti Oudalrici episcopi Augustani, in : M G H 
SS IV, Hannover 1841, S. 377-428, hier 398. 

1 6 V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 75. 
1 7 V g l . P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 46; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 

12], S. 73. 
1 8 V g l . Arnold von St. Emmeram [wie A n m . 1], S. 553. 
1 9 V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 73. 
2 0 Theodor S I C K E L (Bearb.), Die Urkunden Konrads I., Heinrichs I. und Ottos I. ( M G H 

Diplomata regum et imperatorum Germaniae I), Hannover 1879-1884 [= D O I], Nr. 423; 
inhaltlich gleich lautend Theodor S I C K E L (Bearb.), Die Urkunden Ottos II. und III. ( M G H 
Diplomata regum et imperatorum Germaniae II), Hannover 1888-1893 [= D O II], Nr. 27. 

2 1 V g l . D O I [wie A n m . 20], Nr. 235; K a r l L E C H N E R , Beiträge zur Genealogie der älteren 
österreichischen Markgrafen, in : Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichts
forschung [= MIÖG] 71 (1963), S. 246-280, hier 249-250. Der Ansatz Lechners, dass Burchard 
bereits in einem Diplom Ottos I. im Jahr 962 auftaucht, scheint zu spekulativ, da eine Ver
bindung der in der Urkunde genannten Person mit Namen Burchard zum hier gesuchten 
Burchard nicht bewiesen werden kann. 
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fingischen Aufstandes die Stadt durch eine Neuorganisation der Machtverhältnisse 
für das Königtum sichern wollte. Dies könnte aus der Sicht Ottos aufgrund des 
Todes seiner wichtigsten Stütze in Bayern, seines Bruders Herzog Heinrichs I., und 
der Unmündigkeit dessen Sohnes und Nachfolgers Heinrichs II. durchaus ratsam 
erschienen sein. 2 2 Möglicherweise glaubte Otto nach dem Verrat Arnulfs , das Pfalz
grafenamt habe sich als nicht geeignet zur Sicherung Regensburgs erwiesen und 
wollte Abhilfe schaffen. Der König führte nach dem Ende des Aufstandes 955 meh
rere tiefgreifende Maßnahmen wie Konfiskationen der Besitzungen Aufständischer 
oder Revindikationen entfremdeten Reichsgutes offenbar recht eigenmächtig 
d u r c h . 2 5 Eine solch schwerwiegende Entscheidung wie die Schaffung der Burggraf
schaft und die damit verbundene Neuordnung des Zentralraumes Bayerns könnte in 
dieser Zeit durchaus gefallen sein. 2 4 

Die zweite Möglichkeit ist der Aufenthalt Ottos in Regensburg 960/61. Zwar war 
Otto I. zwischen 953 und 972 mehrmals in Regensburg. 2 5 Diese Aufenthalte lassen 
aber nicht auf ausgeprägte Verwaltungstätigkeiten oder gar Eingriffe in die Macht
verhältnisse in und um Regensburg schließen. 2 6 

Im Gegensatz dazu bot die Reichsversammlung, die Otto für Ende 960 nach 
Regensburg einberief, eine passende Gelegenheit zur Neuordnung des Zentral
raumes des Herzogtums Bayern. Unter den Anwesenden befanden sich neben eini
gen anderen Fürsten vornehmlich bayerische Große. 2 7 Da die Einrichtung der 
Burggrafschaft - „eines der wichtigsten Reichsämter in Bayern" 2 8 - tief in die Or
ganisation in und um Regensburg eingriff, war wohl der Konsens der wichtigsten 
bayerischen Adeligen notwendig. Die relativ große Zahl von vier Diplomen, die bei 
diesem Aufenthalt in Regensburg ausgestellt w u r d e n 2 9 , spricht für eine umfassen
dere administrative Aktivität Ottos, auch wenn die Ergebnisse des Zusammenkom
mens nicht überliefert s ind . 3 0 

Beide Zeitpunkte kommen als Geburtsstunde der Burggrafschaft Regensburg in 
Frage. Eine Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Alternative kann je
doch nicht getroffen werden. 

Beide Gelegenheiten zeigen aber dieselben Vorraussetzungen. Z u beiden vorge
schlagenen Zeitpunkten war die Herrschaft Ottos entweder bedroht gewesen oder 
der Kaiser befürchtete Probleme für die nähere Zukunft . 955 war dies der Liudol-
fingische Aufstand mit der illoyalen Haltung des Pfalzgrafen Arnulf und der Tod 
des treuen Herzogs Heinrich 1. U m das Jahresende 960 dagegen war der Romzug 

2 2 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 150-152. 
2 5 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 153. 
2 4 V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 73. 
2 ^ V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 492. 
2 6 Beim Aufenthalt der Jahre 953 und 955 entstanden offenbar gar keine Urkunden, während 

durch D O I [wie A n m . 20], Nr. 173 nur dem Kleriker Thietpreht zwei Königshöfe übergeben 
werden. 

2 7 V g l . Robert H O L T Z M A N N (Bearb.), Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und 
ihre Korveier Überarbeitung ( M G H SS rer. Germ. NS I X ) , Berlin 1935, S. 56: Michael von 
Regensburg, Adalbert von Passau, Abraham von Freising; D O I [wie A n m . 20], Nrr. 220: 
Judith, Witwe Herzog Heinrichs I., 221: Herzog Heinrich II. 

2 8 A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 73. 
2 9 V g l . D O I [wie A n m . 20], Nrr. 218-221. 
5 0 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 332. 
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Ottos I., die damit verbundene lange Abwesenheit sowie die Gefahr der Destabi-
lisierung der Verhältnisse im unruhigen Bayern absehbar.3 1 

Welches Datum man auch für das wahrscheinlichere hält: In beiden Fällen stand 
Otto vor der Aufgabe, Regensburg für das Königtum zu sichern. Eine Alternative 
zum Pfalzgrafen, der sich als Sachwalter des Königs nicht bewährt hatte, fand Otto 
in der Einsetzung von Burggrafen. Deren Aufgabe erforderte aber umfangreiche 
Kompetenzen. Daher dürfte die militärische Komponente zwar nicht zu unterschät
zen, aber wohl nicht der einzige Aspekt sein. Denn die Wahrung der königlichen 
Machtstellung in der Stadt, die ja ganz überwiegend zu Friedenszeiten stattfand, 
verlangte darüber hinaus administrative und jurisdiktioneile Rechte. 

Der Zeitpunkt der Schaffung verrät einiges über die Gründe für die Einrichtung 
der Burggrafschaft. Alles spricht dafür, dass die Burggrafen nicht nur die Befehls
haber der Festung Regensburg waren, sondern in der Stadt eine gräfliche Stellung 
innehatten. 

2 . D i e B u r g g r a f s c h a f t a l s N a c h f o l g e r i n d e s F i s k u s ? 

U m dem Charakter der Burggrafschaft näher zu kommen, ist eine Einrichtung zu 
betrachten, die bereits in der Karolingerzeit Regensburg und dessen Umland admi
nistrativ umfasste: der Fiskus. Die Merkmale des Fiskus und dessen Verwaltung 
werden herausgearbeitet, um anschließend mit den entsprechenden Charakteristika 
der Burggrafschaft verglichen zu werden. Dabei feststellbare Parallelen und Ge
meinsamkeiten lassen möglicherweise Rückschlüsse auf das Wesen der Burggraf
schaft zu. 

2.1. Der Fiskus 

2.1.1. Die Ausdehnung des Fiskus 

Die Agilolfinger hatten als Herzöge von Bayern ihre Hauptpfalz in Regensburg. 
Sie dürften durch die römisch-bajuwarische Fiskalsukzession 3 2 in die Verfügung 
des ,territorium legionis', das der Versorgung der rund 6000 Soldaten im Castra 
Regina diente und das eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 13 km und eine Nord-
Süd-Erstreckung von ca. 4 km hatte, gekommen sein. 3 3 Nach dem Sturz Tassilos III. 
788 ging das Herzogsgut der Agilolfinger an die Karolinger über. 3 4 Dies gilt auch für 
die Verhältnisse in und um Regensburg. 3 5 

Da die Karolinger ihre S t e l l u n g i n R e g e n s b u r g n i c h t s c h w ä c h e n wollten, waren sie 
mit Schenkungen, die das vor der Stadt liegende Königsgut geschmälert hätten, sehr 

5 1 V g l . Johannes L A U D A G E , Otto der Große ( 9 1 2 - 9 7 3 ) . Eine Biographie, Regensburg 2 0 0 1 , 
S. 1 8 0 - 1 8 4 . 

5 2 V g l . Hans D A C H S , Römisch-germanische Zusammenhänge in der Besiedlung und den 
Verkehrswegen Altbayerns, in : Ostbairische Grenzmarken 1 3 ( 1 9 2 4 ) , S. 7 4 - 8 0 , 1 0 0 - 1 0 6 , 1 3 5 -
1 3 9 , hier 7 6 . 

3 3 Z u m Übergang des römischen Staatsbesitzes an die Agilolfinger vgl. D A C H S , Zusammen
hänge [wie A n m . 3 2 ] , S. 7 6 ; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 1 2 ] , S. 3 8 . Z u m ,territorium 
legionis' und dessen Größe vgl. P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9 ] , S. 8 6 - 8 8 , 9 3 - 9 6 . 

3 4 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9 ] , S. 1 4 1 . 
5 5 V g l . Diethard S C H M I D , Die Ausbildung der wittelsbachischen Landesherrschaft im Raum 

Regensburg, in : V H V O 1 2 4 ( 1 9 8 4 ) , S. 3 1 3 - 3 3 2 , hier 3 1 4 ; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 
9 ] , S. 9 0 - 9 3 ; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8 ] , S. 4 5 . 
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zurückhaltend. 5 6 Die karolingischen Herrscher verfügten um Regensburg über einen 
geschlossenen Besitzkomplex, der sich zwischen den heutigen Stadtteilen Prüfening 
im Westen und Barbing im Osten erstreckte. 5 7 Im Süden reichte der königliche 
Besitz bis zum Höhenrücken des Ziegetsberges mit der Grenzlinie von Pentling über 
Ober- und Unterisling nach Harting und Barbing. Dieses Gebiet entspricht fast ge
nau dem ehemaligen ,territorium legionis' . 5 8 Auch nördlich der Donau war von 
Bergmatting im Westen über Winzer bis Weichs im Osten Königsbesitz an der 
Donau vorhanden; gleiches gilt mit Reinhausen und Etterzhausen für den Norden 
der Stadt. 5 9 Daneben erstreckte sich nordöstlich der Stadt ein großer Königsforst, 
der in mehreren Schenkungsurkunden genannt w i r d . 4 0 Diesem geschlossenen 
Königsgutkomplex waren noch mehrere einzelne Königsgüter von z.T. erheblicher 
Größe im Süden vorgelagert. 4 1 Insgesamt stand den Karolingern damit beträcht
licher Landbesitz zur Verfügung. 

Nach dem Ende der ostfränkischen Karolinger ging das Königsgut in Bayern an 
den Herzog über. 4 2 Der geschlossene Königsbesitz um Regensburg hatte die un
ruhigen Zeiten nach dem Tod Ludwigs des Kindes anscheinend „weitgehend unver
sehrt und offenbar ohne größere Einbußen" 4 5 überstanden und blieb wahrscheinlich 
in der Verfügung des Königs. 4 4 Zwar waren die bayerischen Herzöge im 10. Jahr
hundert durchaus in der Stadt selbst begütert, doch fehlen jegliche Belege für her
zoglichen Besitz im Gebiet des Fiskus. So ist die Annahme berechtigt, dass das 
„geschlossene Königsgut um die Stadt (...) im Besitz des Königs verblieben" 4 5 ist. 

) 6 Für die Zeit Karls des Großen ist nur eine Besitzübertragung belegt. V g l . Engelbert M Ü H L -
B A C H E R (Bearb.), Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Großen ( M G H Diplomata 
Karolinorum I ) , Hannover 1906, Nr. 176. V g l . dazu A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], 
S.60; P. Schmid, Regensburg [wie A n m . 9], S. 142-144. 

5 7 Z u den geografischen Gegebenheiten vgl. die Kartenbeilage .Besitzungen der Pfalz Regens
burg' in: P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9]. 

5 8 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 100-104. 
5 9 Vgl . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 112. 
4 0 V g l . Paul K E H R (Bearb.), Die Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und Ludwigs 

des Jüngeren ( M G H Diplomata regum Germaniae ex Stirpe Karolinorum 1), Berlin, 1932-1934 
[= D L D ] , Nr. 152; Theodor S I C K E L (Bearb.), Die Urkunden Konrads I., Heinrichs I. und 
Ottos I. ( M G H Diplomata regum et imperatorum Germaniae I ) , Hannover 1879-1884 [= D K 
I] , Nr. 22; vgl. dazu P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 113-116. 

4 1 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 106-111. 116. 
4 2 V g l . Leopold A U E R , Die bäuerischen Pfalzen in oltonisch-frühsalischcr Zeit, in: Francia 4 

(1976), S. 173-191, hier 180-181; Hans Constantin F A U S S N E R , Die Verfügungsgewalt des deut
schen Königs über weltliches Reichsgut im Hochmittelalter, in : Deutsches Archiv für Er
forschung des Mittelalters [= D A ] 29 (1973), S. 345-449, hier 400; Friedrich P R I N Z , Die in
nere Entwicklung: Staat, Gesellschaft, Kirche, Wirtschaft, in: Andreas K R A U S (Hg.), Handbuch 
der bayerischen Geschichte, Bd. 1: Das alte Bayern. Das Stammesherzogtum bis zum Ausgang 
des 12. Jahrhunderts, begr. v. Max S P I N D L E R , München 21981 [= H B G , Bd. 1], S. 350-518, hier 
381; Hans Jürgen R I E C K E N B E R G , Königsstraße und Königsgut in liudolfingischer und frühsali-
scher Zeit (919-1056), Berlin 1941, N D Darmstadt 1965, S. 86; A . Schmid, Reichsstadt [wie 
A n m . 12], S. 61. Sollte das Königsgut in der Hand des Königs geblieben und von Otto I. sei
nem Bruder Herzog Heinrich I. übergeben worden sein, kommen hierfür mit A U E R , Bairische 
Pfalzen, S. 180-181 und P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 150 politische Gründe oder 
mit A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 61 ökonomische, ertragssteigernde Gründe in-
frage. 

4 3 P S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 123. 
4 4 Vgl . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 118-121, 153-154, 159-160. 
4 ' P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 164. 
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2.1.2. Die Stellung des Fiskus gegenüber der Grafschaft 

Der Fiskus blieb nicht nur Königsbesitz, sondern gehörte offenbar nicht zur 
Grafschaft im Donaugau und war dieser gegenüber immun. Dies ist für Königsgut 
zwar in weiten Teilen anerkannt 4 6 , auf welche Bereiche sich die Immunität aller
dings tatsächlich erstreckte, ist umstritten. W. Metz ging von der vollständigen Im
munität der Fiskalbezirke aus, die Vorsteher hätten also neben der niederen Ge
richtsbarkeit auch die Hochgerichtsbarkeit innegehabt. Obwohl diese Annahme 
umstritten ist, spricht das ,Capitulare de vill is ' dafür.4 7 Z u m einen nennt es mehr
mals die richterlichen Funktionen des ,iudex', des Pfalzvorstehers, kennt dabei aber 
offenbar keine Unterordnung der Pfalz unter einen Grafen . 4 8 Z u m anderen enthal
ten die richterlichen Kompetenzen des ,iudex' auch solche Fälle, die Angelegen
heiten der Hochgerichtsbarkeit waren, so z .B . Diebstahl, Brandstiftung und Tot
schlag. 4 9 Im Falle von Regensburg dürfte die Annahme, die Hochgerichtsbarkeit 
habe in der Kompetenz des ,vicarius regis' gelegen, als gesichert gelten, denn die Be
zeichnung ,vicarius regis', die ein als Pfalzvorsteher anzusprechender Polo in einer 
Quelle des 9. Jahrhunderts trägt, weist auf die Unterordnung unter den König, nicht 
unter einen Grafen h i n . 5 0 Das ,Capitulare de vill is ' erwähnt auch an anderer Stelle 
die Richterfunktion des ,iudex', darunter die Aufforderung zur Abhaltung von Ge
richtstagen. 5 1 Dieser Mahnung entspricht ein Abschnitt der Formelsammlung von 
St. Emmeram, der von einem „mallum publicum ante illo vicario" spricht, das „in 
illa civitate" stattfand. 5 2 Insgesamt kommt P. Schmid zu dem Ergebnis, „daß der 
,vicarius regis' die hohe Gerichtsbarkeit innehatte". 5 3 Dem entspricht auch, dass 

4 6 V g l . Wolfgang M E T Z , Das karolingische Reichsgut. Eine verfassungs- und verwaltungsge
schichtliche Untersuchung, Berlin 1 9 6 0 , S. 1 8 0 - 1 8 7 . 

4 7 V g l . zur Diskussion P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9 ] , S. 2 3 1 - 2 3 3 ; ausführlicher Wolf
gang M E T Z , Z u r Erforschung des karolingischen Reichsgutes (Erträge der Forschung, Bd. 4 ) , 
Darmstadt 1 9 7 1 , S. 8 - 2 1 . 

4 8 V g l . Alfred B O R E T I U S (Bearb.), Capitulare de vill is, in : Monumenta Germaniae Historica, 
Leges = M G H L L , Sectio I I , Bd . 1 (Capitularia regum Francorum), Hannover 1 8 8 3 , S. 8 2 - 9 1 , 
hier c. 4 : Vorgehen bei Sachbeschädigung an königlichem Eigentum; c. 5 2 : Verpflichtung der 
,iudices4 zur gerechten Anwendung der Gesetze gegenüber den Untergebenen; c. 5 6 : Auf
forderung an die ,iudices' zur Abhaltung von Gerichtstagen und zur Durchführung der Recht
sprechung. Z u m Verhältnis zwischen ,iudex' und Graf vgl. P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 
9 1 . S. 2 3 1 . 

4 y V g l . Capitulare de villis [wie A n m . 48], e. 4. Z u r Kompetenz der Hoehgerichtsbarkeit vgl. 
Hubert D R Ü P P E L , Gericht, Gerichtsbarkeit, in : L M A , Bd. 4 , München 2 0 0 2 , Sp. 1 3 2 2 - 1 3 2 4 , 
hier 1 3 2 4 ; Hans H I R S C H , Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter, Graz-Köln 2 1 9 5 8 , 
S. 1 3 - 4 9 ; Friedrich M E R Z B A C H E R , Hochgerichtsbarkeit, in: Adalbert E R L E R - Ekkehard K A U F 
M A N N (Hg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte [= H R G ] , Bd. 2 , Berlin 1 9 7 8 , 
Sp. 1 7 2 - 1 7 5 , hier 1 7 3 - 1 7 4 . 

5 0 V g l . Regensburg [wie A n m . 1 1 ] , Nr. 4 5 ; vgl. zur Zugehörigkeit Polos zum König 
P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9 ] , S. 2 5 8 - 2 5 9 ; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8 ] , 
S. 4 5 - 4 6 . 

5 1 V g l . Capitulare de villis [wie A n m . 4 8 ] , c. 5 2 : Verpflichtung der ,iudices' zur gerechten 
Anwendung der Gesetze gegenüber den Untergebenen; c. 5 6 : Aufforderung an die ,iudices' zur 
Abhaltung von Gerichtstagen und zur Durchführung der Rechtsprechung. 

0 2 V g l . Kar l Z E U M E R (Bearb.), Formulae Merovingici et Karol ini Aevi ( M G H L L , Sectio V ) , 
Hannover 1 8 8 6 , S. 4 6 3 . O b der Text die Verhältnisse in Regensburg widerspiegelt, ist aller
dings nicht bewiesen. V g l . dazu P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8 ] , S. 4 6 A n m . 2 0 . 

5 3 P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8 ] , S. 4 6 . 
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kein Graf bezeugt ist, der in Regensburg residierte bzw. dort seine Kompetenzen 
wahrnahm. 5 4 Dies gilt nach den bisherigen Ergebnissen sicherlich für den gesamten 
Fiskalbereich. Der Fiskus um Regensburg steht damit keineswegs allein neben ande
ren wichtigen Pfalzen im Reich. So waren die großen Fiskalbezirke um Frankfurt, 
Ingelheim und Zürich offenbar ebenfalls den sie umgebenden Grafschaften gegen
über immun und die jeweiligen Pfalzvorsteher hatten eine grafengleiche Stellung. 5 3 

Auch in Bayern lassen sich Königsgüter Grafschaften gegenüber als immun nach
weisen. 5 6 

Es bleibt also festzuhalten, dass der geschlossene Komplex von Königsgut, der 
sich vor allem südlich der Donau um Regensburg herum erstreckte, seit den Agi lo l -
fingern bis zur Jahrtausendwende erhalten geblieben war. Dieser Komplex war in 
der Karolingerzeit offenbar der Grafschaft gegenüber unabhängig. Es sind keine 
Quellen bekannt, dass sich dieses Verhältnis bis zum Auftreten der Burggrafen geän
dert hat. Der Pfalzvorsteher hat also vermutlich noch um das Jahr 950 die Hoch
gerichtsbarkeit ausgeübt. 

2.1.3. Die Organisationsstruktur 

Über die sicherlich vorhandene Verwaltungsstruktur der Pfa lz 5 7 in Regensburg 
geben die Quellen vor allem bis ins späte 9. Jahrhundert kaum Auskunft. Eine sol
che Organisation, also ein in gewissem Grad differenzierter Apparat, wird im »Ca
pitulare de villis ' erkennbar, wo mehrere verschiedene Funktionsträger genannt wer
den. 5 8 Es erscheint unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die wichtigsten Königs
güter im Raum Regensburg über keine derartige Verwaltung verfügt hätten. 5 9 

2.1.3.1. Der »vicarius regis' und der ,subvicarius civitatis' 

Erst gegen Ende der Karolingerherrschaft taucht in den Quellen die Verwaltungs
spitze der Pfalz, der ,vicarius regis', auf. 6 0 Nicht alle Fragen hinsichtlich der Stellung 
und Zuständigkeit des Amtes des ,vicarius regis', das hier zum ersten M a l im Um
feld von Regensburg erscheint, sind bisher beantwortet. 

5 4 V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 54; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], 
S. 258; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 46. Die kurze Episode des Grafen 
Engildeo kann an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben, da es sich hierbei um eine Ausnahme
situation handeln dürfte. V g l . dazu A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 54; P. S C H M I D , 
Regensburg [wie A n m . 9], S. 259-260; P S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S.46. 

s s V g l . Hans S C H M I T Z , Pfalz und Fiskus Ingelheim (Untersuchungen und Materialien zur 
Verfassungs- und Landesgeschichte, Bd. 2), Marburg 1974, S. 57-58. V g l . auch Michael B O R -
G O L T E , Geschichte der Grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit (Konstanzer Arbeitskreis 
für Mittelalterliche Geschichte: Vorträge und Forschungen, Sonderband 31), Sigmaringen 
1984, S. 82, 85; Marianne S C H A L L E S - F I S C H E R , Pfalz und Fiskus Frankfurt. Eine Untersuchung 
zur Verfassungsgeschichte des fränkisch-deutschen Königtums (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 20), Göttingen 1969, S. 100-101. 

5 6 V g l . Ludwig H O L Z F U R T N E R , Die Grafschaft der Andechser. Comitatus und Grafschaft in 
Bayern 1000-1080 ( H A B , Teil Altbayern, Reihe II, Heft 4), München 1994, S. 38-45, bes. 43. 

5 7 Im Folgenden bezeichnet der Begriff Pfalz den zur Versorgung des königlichen Hofes nöti
gen Königsgutkomplex um Regensburg und nicht den .königlichen Aufenthaltsort' im Sinne 
von repräsentativen Gebäuden o. ä. innerhalb der Stadt. V g l . dazu M E T Z , Erforschung [wie 
A n m . 47], S. 65. 

5 8 V g l . Capitulare de villis [wie A n m . 48], c. 10. 
5 9 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 253-254. 
6 0 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 45. 
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Der wichtigste Aspekt scheint hierbei das Verhältnis des ,vicarius regis4 zum Gra
fen im Donaugau zu sein. Diese Beziehung ist Gegenstand einer kontroversen Dis
kussion. H . Krug nimmt für die Karolingerzeit die Unterordnung der Regensburger 
,vicarii ' unter die Grafen an. Er sieht eine Kontinuität vom ,vicarius' zum ,centurio* 
(= Schultheiß) und vom Grafen im Donaugau zum Burggrafen. 6 1 M . Mitterauer 
jedoch meint in den karolingischen ,vicarii ' die Vorgänger der Burggrafen sehen zu 
können, da nach dem Aufstieg der Luitpoldinger von Grafen im Donaugau zur 
Herzogswürde die Hochgerichtsbarkeit vakant gewesen sei und sich die ehemaligen 
luitpoldingischen ,vicarii ' aus der Unterordnung unter die Grafen lösten und in die 
Hochgerichtsbarkeit einrückten. 6 2 

Eine Hierarchie, die den Grafen über den ,vicarius' stellte, ist aber fraglich. Zwar 
belegen H . Krug und M . Mitterauer ihre Überlegungen mit zahlreichen Nennungen 
von ,vicarii\ Hierbei handelte es sich aber vermutlich um bischöfliche bzw. gräfliche 
Funktionsträger.6 5 Beide schenken aber dem ,vicarius regis', der nach P. Schmid 
„einfach nicht zu übersehen" 6 4 ist, zu wenig Beachtung. Dadurch sind die beiden 
vorgestellten Theorien in Bezug auf den ,vicarius regis' nur mit Vorsicht anzuwen
den, zumal gegen die dort angenommene Unterordnung unter den Grafen mehrere 
Gründe sprechen. 

Laut der bereits erwähnten Urkunde, die den Erstbeleg des ,vicarius regis' dar
stellt, tauschten der „famulus regis" Cotabald und der „servus sancti Petri" Rinco 
Güter zu Gonnersdorf und Tannhausen. 6 5 Der Tausch wurde vollzogen vom „vica-
rius regis" Polo, der als „magister" des Cotabald bezeichnet wird . Polo war als 
,magister' offenbar der Vorgesetzte des Cotabald. Durch den Genitiv ,regis' wird die 
Zugehörigkeit zum König deutl ich. 6 6 Ebenso spricht der Ort Gonnersdorf wegen 
seines althochdeutschen Namens ,Chuningesdorf und seine Lage an der Grenze zu 
königlichem Forstgebiet für die Zugehörigkeit des Ortes und des für ihn Verant-

6 1 V g l . Hansjörg K R U G , Untersuchungen zum Amt des „centenarius"-Schultheiß, Teil 2, in : 
Z R G G A 88 (1971), S. 29-109, hier 101-105. 

6 2 V g l . Michael M I T T E R A U E R , Wirtschaft und Verfassung in der Zol lordnung von Raffel
stetten, in : Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 8 (1964), S. 344-375, hier 
360-364. Gegen die These des Übergangs der Hochgerichtsbarkeit vom Grafen an die ,vicarii 4 

spricht, dass die Nachfolger der Luitpoldinger einen solchen Machtverlust sicher nicht toleriert 
hätten, zumal dieser Zustand rund 50 Jahre gedauert hätte, da M I T T E R A U E R , Zol lordnung, S. 363 
glaubt, dass der „Übergang [der ,vicarii'-Burggrafen - A n m . d. Verf.] zur hohen Gerichtsbarkeit 
zu Beginn des 10. Jahrhunderts erfolgte". Die Burggrafschaft wurde aber mit Sicherheit erst 
nach 950 eingerichtet. Mitterauer beschreibt außerdem in keiner Weise, wie er sich einen sol
chen Übergang vorstellt. 

6 5 Für bischöfliche Beamte vgl. Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 16, 41, 78, 97, 103; als 
.vicedominus', was das gleiche Amt bezeichnen dürfte, sind bischöfliche Amtsträger belegt in 
Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 111, 120. Für gräfliche Beamte vgl. Regensburg [wie A n m . 11], 
Nr. 20. Der dort genannte „Job vicarius et vassus Cotafridi" ist allerdings der einzige erwiesene 
gräfliche ,vicarius', da Cotafrid in Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 19 als ,comes' bezeichnet 
wird. Vielleicht sind die nicht sicher zuzuweisenden ,vicarii ' in Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 
26, 36 ebenfalls gräflich. 

6 4 P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 256. 
6 5 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 45. 
6 6 Dies zeigt, dass die in den St. Emmeramer Traditionen genannten ,vicarii ' verschiede

nen Herren unterstanden und nicht alle vom Grafen im Donaugau eingesetzt wurden, wie 
M I T T E R A U E R , Zol lordnung [wie A n m . 62], S. 362-365 glaubt. V g l . dazu P. S C H M I D , Regensburg 
[wie A n m . 9], S. 256. 
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wortlichen zum Fiskus und damit für eine Verbindung zum König. 6 7 Für eine enge 
Beziehung zum König spricht auch das A m t eines ,subvicarius civitatis', das fast 
gleichzeitig zum ,vicarius regis' mit „Lantolt subvicarius civitatis" bezeugt ist . 6 8 

Dieser führt bei der Tradition einer Zinshörigen an St. Emmeram die Zeugenreihe 
noch vor „Adalpero exactor telonei" an. Die Übergabe fand „coram civibus urbis 
regie Radasponensis" statt. Aufgrund der Verbindung mit den ,cives urbis regie' und 
der Stellung vor dem königlichen Steuerbeamten Adalpero kann Lantolt ebenso als 
königlicher Beamter betrachtet werden. Die Bezeichnung ,subvicarius' wiederum 
läßt auf einen dem Lantolt übergeordneten ,vicarius' schließen, wobei der könig
liche Amtsträger Lantolt nur einem ebenfalls dem König und nicht einem Grafen 
zugeordneten ,vicarius' unterstellt gewesen sein kann. 6 9 Außerdem sei nochmals an 
das Fehlen eines für Regensburg zuständigen Grafen erinnert. 

Der ,vicarius regis' Polo ist also von den anderen ,vicarii ' , die in Regensburger 
Quellen auftauchen, zu unterscheiden. Er unterstand als ,vicarius regis', ,magister' 
des ,famulus regis' Cotabald, Verantwortlicher für den Königsbesitz in Gonnersdorf 
und Vorgesetzter des königlichen ,subvicarius civitatis' sicher dem König. Der ,vica-
rius regis' Polo scheint damit als Leiter der Pfalzverwaltung bezeichnet werden zu 
können. A . Schmid kommt zu dem Ergebnis: „Der vicarius war der oberste Ge
richtsbeamte, der militärische Stadtkommandant und Verwalter des Krongutes im 
Raum Regensburg." 7 0 

2.1.3.2. Die Forstverwaltung 

Ein relativ häufig belegter Aufgabenbereich der Fiskusverwaltung ist die Forst
verwaltung. Der in einer Urkunde Ludwigs des Deutschen aus den Jahren 863 bis 
876 genannte Vito dürfte als „princeps super omnes forestes" für alle dem Fiskus 
Regensburg zugeordneten Forste zuständig gewesen sein. 7 1 Aus der Formulierung 
„omnes forestes" kann geschlossen werden, dass die Pfalz über mehrere solche 
Forstbezirke verfügte. 7 2 Der in derselben Urkunde erwähnte „subiectus quoque eius 

6 7 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 259; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 
81 . S . 45-46. 

6 8 Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 93. 
6 9 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 257-258; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie 

A n m . 8 ] , S. 46. 
7 0 A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 54. Polo dürfte von adeliger Herkunft gewesen 

sein, denn einer seiner Untergebener, „ministerialis regis Vi to" , war sicherlich Adeliger. V g l . 
Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 44. Z u m Stand Vitos vgl. Kar l B O S L , Pfalzen, Klöster und Forste 
in Bayern, in: V H V O 106 (1966), S. 43-62, hier 46; M E T Z , Reichsgut [wie A n m . 46], S. 149; 
Diethard S C H M I D , Regensburg I. Das Landgericht Stadtamhof, die Reichsherrschaften Donau
stauf und Wörth ( H A B , Teil Altbayern, Reihe I, Heft 41), München 1976, S. 12; P. S C H M I D , 
Regensburg [wie A n m . 9], S. 254. K R U G , Untersuchungen [wie A n m . 61], S. 69-70 rechnet die 
karolingischen ,vicarii ' generell dem Adel zu. Auch in anderen Pfalzbezirken waren die ,vicarii ' 
adelig. V g l . die soziale Stellung des Agano im Fiskus Ingelheim bei Peter C L A S S E N , Die Ge
schichte der Königspfalz Ingelheim bis zur Verpfändung an Kurpfalz 1375, in: Johanne A U T E N -
RIETH - Kurt B Ö H N E R (Hg.), Ingelheim am Rhein. Forschungen und Studien zur Geschichte 
Ingelheims, Stuttgart 1964, S. 87-146, hier 100; S C H M I T Z , Ingelheim [wie A n m . 55], S. 350. 

7 1 Vgl . Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 44 mit Datierung 863-876 und D L D [wie A n m . 40], 
Nr. 152 mit Datierung 874. V g l : dazu A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 53; P. S C H M I D , 
Regensburg [wie A n m . 9], S. 251, 254. 

7 2 Vgl . D . S C H M I D , Regensburg I [wie A n m . 70], S. 12. In dieselbe Richtung weist die Schen
kung des Sulzbacher Forstes durch Konrad I. an St. Emmeram, durch die offenbar ein solcher 

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01741-0017-3

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr01741-0017-3


(i. e. Vitos - A n m . d. Verf.) nomine Vuichad" wurde mit der Ausführung des geplan
ten Tausches beauftragt und war offensichtlich ein dem Vito Untergebener und im 
Gegensatz zu diesem wohl nur für den Forst bei Sulzbach zuständig. 7 5 Eine der Posi
tion des Vuichad ähnliche oder gleiche Stellung bekleidete später vermutlich der 
,forestarius' S igi fr id . 7 4 Neben dem ,princeps super omnes forestes' und den ,fore-
starii' gab es noch Personen, die für das W i l d im Forst verantwortlich waren. 7 5 Diese 
Aufgabe könnte „Eginolf venator" ausgeübt haben. 7 6 

2.1.3.3. Andere Dienststellen 

Neben der Forstverwaltung gab es noch andere Funktionsträger in der Pfalz
verwaltung, die den ,vicarius regis' unterstützten. Dies ist zum einen der ,moneta-
rius\ der zwar nicht schriftlich belegt ist, auf den aber wegen der erhaltenen Mün
zen aus Regensburg geschlossen werden kann. 7 7 Da das Münzrecht als Regal „in der 
ausschließliche(n) Zuständigkeit des obersten Trägers öffentlicher Herrschaft oder 
eines von ihm Beliehenen" 7 8 stand, kann es nach den bisherigen Ergebnissen nur 
dem ,vicarius regis' als Stellvertreter des Königs anvertraut gewesen sein. 7 9 

Bezirk mitsamt dem zuständigen Forstaufseher den Besitzer wechselte. V g l . D K 1 [wie A n m . 
40], Nr. 22. Die Schenkung machte aber offenbar nur einen Teil des Königsforstes aus, sodass 
dieser Rest wohl auf die gleiche Weise wie der verschenkte Teil organisiert war. V g l . P. S C H M I D , 
Regensburg [wie A n m . 9], S. 250. 

7 i V g l . D . S C H M I D , Regensburg I [wie A n m . 70], S. 12; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], 
S. 254. 

7 4 V g l . D K I [wie A n m . 40], Nr. 22. ,Forestarii' werden im ,Capitulare de vil l is ' als Be
dienstete der Pfalz genannt. V g l . Capitulare de villis [wie A n m . 48], c. 10. V g l . dazu P. S C H M I D , 
Regensburg [wie A n m . 9], S. 254. 

7 5 Für die Jagdmöglichkeit als Voraussetzung für Pfalzen vgl. B O S L , Pfalzen [wie A n m . 70], 
S. 47. 

7 6 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 31. P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 46 
hält eine enge Verbindung zum König aufgrund der persönlichen Anwesenheit Ludwigs des 
Deutschen bei dem Tausch sowie die Spitzenstellung Eginolfs in der Zeugenreihe für möglich. 
Der einzige andere im Regensburger Raum durch Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 16 belegte 
,venator' ist allerdings ein bischöflicher Bediensteter, sodass die Zuordnung des Eginolf zum 
König nicht zwingend erscheint. 

7 7 V g l . Wolfgang H A H N , Moneta Radasponensis. Bayerns Münzprägung im 9., 10. und 11. Jahr
hundert, Braunschweig 1976, S. 16; Bernd K L U G E , Deutsche Münzgeschichte von der späten 
Karolingerzeit bis zum Ende der Salier (ca. 900 bis 1125) (Römisch-Germanisches Zentral
museum, Monographien, Bd. 2 9 ) , Siginaiingca 1 9 9 1 , S . 2 3 ; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 
12], S. 56; Kar l S P E R L , Die Münzgeschichte Regensburgs von Karl dem Großen bis zum 
Erlöschen der herzoglich-bischöflichen Gemeinschaftsmünze, Kallmünz 1928, S. 5-17. 

7 8 Hans T H I E M E , Die Funktion der Regalien im Mittelalter, in : Z R G G A 62 (1942), S. 57-88, 
S. 61. V g l . dazu auch M E T Z , Reichsgut [wie A n m . 46], S. 101; M I T T E R A U E R , Zo l lordnung [wie 
A n m . 62], S. 350-351. 

7 9 Nach dem Tod Ludwigs des Kindes ging die Regensburger Münzstätte schnell vom König
tum an die bayerischen Herzöge über, sodass aus dem 10. Jahrhundert nur herzogliche Münzen 
bekannt sind. V g l . H A H N , Moneta [wie A n m . 77], S. 16, 26; K L U G E , Münzgeschichte [wie A n m . 
77], S. 23, 32. Dies gilt auch für die Regensburger Münze. V g l . Hermann D A N N E N B E R G , Die 
deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit, Bd. 1, Berlin 1876, S. 403-404; 
H A H N , Moneta [wie A n m . 77], S. 22; S P E R L , Münzgeschichte [wie A n m . 77], S. 17. P. S C H M I D , 
Regensburg [wie A n m . 9], S. 146 schreibt zwar von einer Münzprägung König Heinrichs I. in 
Regensburg und belegt dies mit D A N N E N B E R G , Münzen, S. 403-404. A n der angegebenen Stelle 
macht Dannenberg jedoch deutlich, dass die bisher König Heinrich I. zugesprochenen Münzen 
nicht von diesem, sondern von Herzog Heinrich I. geprägt wurden. 
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Z u m anderen ist ein weiteres Mitglied der Pfalzorganisation der ,exactor telonei'. 
Marktrecht und Zollerhebung waren wie die Münzprägung ursprünglich Regalien. 8 0 

Dieser Verbindung zum König entsprechend musste der Pfalzvorsteher Rechen
schaft über die Höhe der eingenommenen Marktgebühren ablegen, was er einem 
Unterbeamten, dem ,teleonarius\ übertragen konnte. 8 1 Ebenso konnte der ,vicarius 
regis' die Zollerhebung und die Zuständigkeit für das Geleitrecht an den ,teleona-
rius' delegieren. 8 2 Weiterhin dürfte hierzu die Instandhaltung von Straßen, Brücken 
und Häfen gehört haben. 8 5 Einen solchen ,teleonarius' stellt wohl „Adalpero exac-
tor telonei" dar . 8 4 Sein A m t ist als ,ministerium zollenarii ' belegt. 8 5 

Neben diesen belegten Aufgaben gab es sicherlich noch weitere Personen, die 
ebenfalls dem ,vicarius regis' unterstanden haben, über die jedoch keine Quellen aus 
dem Regensburger Bereich erhalten s ind . 8 6 

2.2. Die Burggrafschaft 

2.2.1. Die Gerichtsbarkeit 

Die Burggrafen übten die Gerichtsbarkeit in Regensburg aus, soweit diese nicht 
in den Zuständigkeitsbereich des Bischofs oder einer immunen Institution f ie l . 8 7 

Dies ist durch einen Brief der Herzöge Rudolf und Ludwig von Bayern an König 
Heinrich VII . aus dem Jahr 1310 belegt. 8 8 Die Frage, ob sie dies als Burggra
fen oder als Grafen im Donaugau taten, steht im Mittelpunkt des nächsten A b 
schnitts. 

V g l . M E T Z , Reichsgut [wie A n m . 46], S. 101; M I T T E R A U E R , Zol lordnung [wie A n m . 62], 
S. 350-351; T H I E M E , Funktion [wie A n m . 78], S. 61. 

8 1 V g l . Capitulare de villis [wie A n m . 48], cc. 10, 62. 
8 2 M I T T E R A U E R , Zol lordnung [wie A n m . 62], S. 363. Aufgrund der schlechten Quellenlage 

wird an dieser Stelle nicht zwischen Zollgeleit und Marktgeleit unterschieden. V g l . Berta 
K O E H L E R , Geleit, in : H R G Bd. 1, Berlin 1971, Sp. 1482-1489, hier 1485. Nach den Ausfüh
rungen bei Ludolf F I E S E L , Z u m früh- und hochmittelalterlichen Geleitsrecht, in: Z R G G A 41 
(1920), S. 1-40, hier 32-33 meint Jürgen S Y D O W , Der Regensburger Markt im Früh- und 
Hochmittelalter, in : HJb 80 (1961), S. 60-92, hier 91 vermutlich das Marktgeleit. Auch 
Wolfram Z E I T L E R , Die Stellung der Donaumauten in der räumlichen Ordnung Altbayerns 
(Dissertationen der Universität Wien, Bd. 123), Wien 1975, S. 85 nimmt wohl ein Marktgeleit 
an, indem er das Wort ,conductus' verwendet, dieser Begriff mit M I T T E R A U E R , Zol lordnung [wie 
A n m . 62], S. 346 aber vom Marktzoll bzw. Marktgeleit verschieden ist. 

8 5 V g l . M I T T E R A U E R , Zollordnung [wie A n m . 62], S. 364. 
8 4 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 93. 
8 5 D K I [wie A n m . 40], Nr. 29. Durch die Nennung des ,ministerium zollenarii ' zur Zeit 

Konrads I. wird die Kontinuität der Fiskusverwaltung über das Ende der Karolingerherrschaft 
hinaus sichtbar. 

8 6 V g l . Capitulare de villis [wie A n m . 48], c. 45 für in der Pfalzorganisation beschäftigte 
Handwerker. 

8 7 V g l . E C K H A R D T , Präfekt [wie A n m . 4], S. 196; A . S C H M I D . Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 151-
152; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 260; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], 
S. 48. V g l . dagegen R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 84. 

8 8 V g l . Josef W I D E M A N N (Bearb.), Urkundenbuch der Stadt Regensburg, Bd. 1 ( M B Bd. 53 = 
M B N F Bd. 7), München 1912 [= R U B ] , Nr. 257. Dort heißt es: „cives Ratisbonenses, quorum 
sumus burgravii et burgraviatum eundem, a quo dependent iudicia civitatis predicte". 
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2.2.1.1. Die Hochgerichtsbarkeit 

Die Fälle der Hochgerichtsbarkeit der Burggrafen, die durch Quellen nachgewie
sen werden können, gehören zwei verschiedenen Bereichen an, nämlich den Ver
handlungen über Eigen und der Blutgerichtsbarkeit. 8 9 

Der erste hier untersuchte Bereich sind Besitzangelegenheiten, die den größten 
Teil der Urkunden, in denen die Burggrafen meist als Zeugen auftraten 9 0 , aus
machen. Von besonderem Interesse sind jedoch diejenigen Urkunden, deren Formu
lierungen auf eine über die Rolle von Zeugen hinausgehende Funktion der Burg
grafen hinweisen. 9 1 Zwar werden die Burggrafen in keiner der Urkunden als Richter 
bezeichnet, dennoch ist es offensichtlich, dass sie die Verhandlungen führten, zum 
Abschluss brachten und die maßgebliche Instanz darstellten, vor der die Einigungen 
bestätigt und bezeugt werden mussten. 

Z u r Ausübung der Blutgerichtsbarkeit sind zwar keine schriftlichen Quellen vor
handen. Als Beleg für diese Kompetenz steht lediglich eine Ansicht aus dem Codex 
Manesse zur Verfügung, die den Burggrafen von Regensburg zeigt. 9 2 

Die vermutliche Entstehung des Codex im alemannischen Raum und die Ent
stehungszeit Anfang des 14. Jahrhunderts könnte sich allerdings aufgrund der geo-
grafischen und zeitlichen Entfernung negativ auf den Quellenwert ausgewirkt ha
ben. 9 5 Auch zeigen die Bilder der Handschrift keine Portäts im heutigen Sinn, sie 

8 9 V g l . zu den Zuständigkeiten der Hochgerichtsbarkeit D R Ü P P E L , Gericht [wie A n m . 49], Sp. 
1324; F. N E E F , Niedergericht, Niedergerichtsbarkeit, in : H R G , Bd. 3, Berlin 1984, Sp. 983-987; 
H I R S C H , Gerichtsbarkeit [wie A n m . 49], S. 16-49; Maria Rita S A A G S T E T T E R , Hoch- und Nieder
gerichtsbarkeit im spätmittelalterlichen Herzogtum Bayern (Schriftenreihe zur Bayerischen 
Landesgeschichte, Bd. 120), München 2000, S. 6. 

9 0 V g l . dazu Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 197, 205, 212, 214, 251, 256, 257, 269, 291, 
296, 346, 355, 391, 417, 507, 656, 657, 788, 828, 831, 875, 885, 889, 903, 925, 973; Andrea 
S C H W A R Z (Bearb.), Die Traditionen des Klosters Prüfening ( Q E N F Bd. 39,1), München 1991 
[= Prüfening], Nrr. l b , 3, 41, 43, 51, 61, 88a, 128, 153, 164, 187, 197, 202a, 203, 218, 219, 
226; Johann G E I E R (Bearb.), Die Traditionen, Urkunden und Urbare des Klosters St. Paul in 
Regensburg ( Q E N F Bd. 34), München 1986, Traditionen [= St. Paul], Nrr. 2, 14b, 23, 26a, 
27b, 37b, 37d. 

9 1 V g l . Prüfening [wie A n m . 90], Nr. 218 („coram Heinrico urbis prefecto cuntis (sie!) 
audientibus, qui erant in concilio iudicali") ; Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 945 („in placito 
Heinrici purgrauii Ratisponensis"; hier wird auf eine frühere Entscheidung des Burggrafen 
rriedrtch hingewiesen; „Qua uentiltiiu et sententia quesita a purgrauio Ratisponensi Friderico 
iudicatum est, . . . " ) , 960 („in iudicio Ratisponensis prefecti"), 973 (es wird auf eine frühere 
Verhandlung Bezug genommen: „in presentia Heinrici senioris Ratisponensis prefecti", bevor 
der aktuelle Streit entschieden wird : „in placito Heinrici ivnioris purgraui Ratisponensis", „in 
generali (...) mallo Ratispone"; die Bestätigung erfolgte „in manum (...) prefecti"). 

9 2 Abbi ldung siehe Ulrich M Ü L L E R (Hg.), Die große Heidelberger „Manessische" Lieder
handschrift (Litterae. Göppinger Beiträge zur Textgeschichte, Bd. 1), Göppingen 1971, fol . 
318. Das Ergebnis der dargestellten Verhandlung ist die Verbannung des alten Mannes. V g l . 
Walter K O S C H O R R E C K , Die Bildmotive, in: Walter K O S C H O R R E C K - Wilfr ied W E R N E R (Hg.) , Codex 
Manesse. Die große Heidelberger Liederhandschrift. Kommentar zum Faksimile des Codex 
Palatinus Germanicus 848 der Universitätsbibliothek Heidelberg, Kassel 1981, S. 101-127, hier 
113-114; Richard S C H R Ö D E R , Rezension zu: Karl von Amira , Der Stab in der germanischen 
Rechtssymbolik, in : Z R G G A 30 (1909), S. 436-451, hier 437. 

9 5 V g l . Ewald J A M M E R S , Das Königliche Liederbuch des deutschen Minnesangs. Eine Ein
führung in die sogenannte Manessische Handschrift, Heidelberg 1965, S. 62; K O S C H O R R E C K , 
Bildmotive [wie A n m . 92], S. 113-114; S C H R Ö D E R , Rezension zu A l m i r a [wie A n m . 92], 
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beruhen häufig auf vordergründiger Klangassoziation. 9 4 Dennoch wird das Motiv 
aufgrund des im Hintergrund sichtbaren Schwertes so gedeutet, dass der Burggraf 
„in seiner Hauptfunktion als Inhaber der obersten Gerichtsbarkeit in der Stadt" 9 5 

zu sehen sei. 
Insgesamt hat es den Anschein, als übten die Burggrafen ihre jurisdiktionellen 

Funktionen als Burggrafen und nicht als Grafen des Donaugaues aus. Darauf deu
tet besonders die Tatsache hin, dass sie in sämtlichen schriftlichen Quellen, die gera
de zur Rechtsprechung über Eigen untersucht wurden, als ,prefecti' oder ,purgrau-
ius' bezeichnet wurden, nie als ,comes\ 9 6 

2.2.1.2. Die Niedergerichtsbarkeit 

Die wenigen Urkunden, die bis zum Aussterben der Pabonen entstanden sind und 
in den Bereich der Niedergerichtsbarkeit gehören, zeigen zwei unterschiedliche Be
reiche. 

Die erste Gruppe von Niedergerichtsfällen betrifft das Bußgericht. Aus einer Rats
verordnung, die allerdings erst aus dem Zeitraum von 1360 bis 1375 stammt, geht 
die Zuständigkeit des Schultheißen, eines zur dieser Zeit städtischen Beamten, 
für das Bußgericht hervor. 9 7 Die genannte Verordnung schuf sicherlich keine neue 
Organisation der Gerichtsbarkeit in Regensburg; die dort festgeschriebenen Vor
schriften haben also bereits vorher bestanden. Es scheint daher möglich, dass die 
Einrichtung des Bußgerichts bereits vor 1200 erfolgte. Es gehörte damit vermutlich 
zum Kompetenzbereich des Burggrafen, auch wenn Belege dafür fehlen. 

Die zweite niedergerichtliche Zuständigkeit war das Friedgericht, das wohl eine 
eigenständige, vom Schultheißengericht verschiedene Einrichtung war. 9 8 Entspre
chend der in Regensburg doppelt ausgebildeten Gerichtsbarkeit von Burggraf bzw. 
Schultheiß einerseits und Propst andererseits war auch das Friedgericht in ein burg
gräfliches und ein bischöfliches geteilt. 9 9 

S. 437; Wilfr ied W E R N E R , Die Handschrift und ihre Geschichte, in: K O S C H O R R E C K (Hg.), Codex 
Manesse [wie A n m . 92], S. 15-39, hier 25. 

9 4 V g l . K O S C H O R R E C K , Bildmotive [wie A n m . 92], S. 113; M Ü L L E R , Heidelberger Liederhand
schrift [wie A n m . 92], S. 2. 

9 5 A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], Unterschrift zu Abb . 4. 
9 6 V g l . Prüfening [wie A n m . 90], Nr. 218; Regensburg [wie A n m . 1 1], Nrr. 945, 960, 973. 
9 7 Ernst K L E B E L , Landeshoheit in und um Regensburg, in: Karl B O S L (Hg.), Z u r Geschichte 

der Bayern (Wege der Forschung, Bd. 60), Darmstadt 1965, S. 565-643. hier 600,634 (Beilage l). 
9 8 In zahlreichen Quellen werden Friedgericht und Schultheißengericht einzeln genannt. V g l . 

Thomas R I E D (Bearb.), Codex chronologico diplomaticus episcopatus Ratisbonensis, Bd. 1: 
7.-13. Jahrhundert, Regensburg 1816 [= Codex diplomaticus], Nr. 589: „Judicium pacis, came-
re et Sculteti"; Monumenta Boica, Bd. 36,1, München 1852 [= M B 36,1], S. 365: „item de iudi-
cio pacis, item de iudicio sculteti", 529: „daz fridgeriht, daz schulthaitzampt", 595: „Judicium 
pacis et Judicium sculteti". V g l . dagegen Heinrich Gottfried G E N G L E R , Die Quellen des Stadt
rechts von Regensburg aus dem XIII. , XIV. und X V . Jahrhunderte (Beiträge zur Rechts
geschichte Bayerns, Bd. 3), Erlangen 1892, S. 74, der aber wohl Recht hat, wenn er von gro
ßer personeller Übereinstimmung beider Gerichte ausgeht. 

9 9 M B 36,1 [wie A n m . 98], S. 529 erwähnt ein Friedgericht, das als burggräfliches Erbe des 
Herzogs erscheint und als zur Burggrafschaft gehörendes Recht bezeichnet wird . Daneben exi
stierte ein offensichtlich davon verschiedenes, in der Verfügung des Bischofs stehendes Fried
gericht, das zusammen mit dem Propstgericht und dem Kammeramt 1363 von Leonhart auf 
Tunau auf dessen Sohn Ulrich überging. Vermutlich war das Friedgericht bereits 1362 vom 
Bischof an Leonhart auf Tunau übertragen worden. V g l . Heinrich V O N L A N G (Bearb.), Regesta 
Boica sive rerum Boicarum autographa, Bd. 9, München 1841, S. 54, 88. 
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Die Erstnennung des zu diesem Zeitpunkt bereits herzoglichen Friedgerichts 
datiert aus dem Jahr 1279. 1 0 0 Der Entstehungszeitpunkt des Friedgerichts ist um
stritten. 1 0 1 Friedgerichte haben sich aus den Gottes- und Landfriedensbewegungen 
des 11. und 12. Jahrhunderts entwickelt . 1 0 2 Da in Bayern bereits in den Jahren 1095, 
1126 und 1156 Landfriedensordnungen erlassen w u r d e n 1 0 5 , darf für Regensburg 
mit der Einrichtung eines Friedgerichts vor 1200 gerechnet werden, also noch wäh
rend der pabonischen Herrschaft über die Burggrafschaft. 

Die Kompetenzen des Friedgerichts dürften gemäß der vermutlichen Zielsetzung 
zum einen Verurteilungen von Friedbrüchen gewesen sein. 1 0 4 Z u m anderen erstreckte 
sich die Friedgerichtsbarkeit bis in den Bereich der Hochgerichtsbarkeit, wodurch 
das Friedgericht unter bestimmten Umständen auch wegen Totschlags, Raubes und 
Diebstahls verhandeln konnte. ' 0 5 

2.2.1.3. Die Gerichtsgemeinde 

Die der burggräflichen Gerichtsbarkeit unterstehende Gerichtsgemeinde bestand 
vermutlich aus einer städtischen Elite, die in engem Verhältnis zum König stand. 1 0 6 

Die ersten ,cives' als Vertreter einer solchen Oberschicht tauchen nach der Jahr
tausendwende in Traditionsnotizen auf, in denen diese für ihr Begräbnis in St. Em
meram Besitz übertragen. 1 0 7 St. Emmeram war aufgrund seiner überragenden Be
deutung bevorzugte Grablege hochgestellter Personen und deren Fami l ien . 1 0 8 Durch 

1 0 0 Codex diplomaticus [wie A n m . 98], Nr. 589. 
1 0 1 Das Friedgericht wurde nach Theodor L I E G E L , Reichsstadt Regensburg und Klerus im 

Kampf um ihre Rechte, München 1957, S. 49-50 im 12. Jahrhundert eingerichtet. Diesem 
Vorschlag folgt P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 49. Eine Entstehung „um 1200" 
vertritt A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 155, während Hermann K N A P P , Alt-Regens-
burgs Gerichtsverfassung, Strafverfahren und Strafrecht bis zur Carolina. Nach urkundlichen 
Quellen dargestellt, Berlin 1914, S. 54 einen unabhängigen Rat als Träger annimmt, was eine 
Einrichtung nach 1245 bedeuten würde. 

1 0 2 Z u r Entwicklung der Landfriedensbewegung vgl. Wolfgang S C H N E L B Ö G L , Die innere 
Entwicklung der bayerischen Landfrieden des 13. Jahrhunderts (Deutschrechtliche Beiträge, 
Bd. 13,2), Heidelberg 1932, S. 209-211, 227, 236-237. 

1 0 5 Für 1095 vgl. S C H N E L B Ö G L , Entwicklung [wie A n m . 102], S. 227; für 1126 vgl. Georg 
Heinrich P E R T Z (Bearb.), Historia Welforum, in : M G H SS X X I , Hannover 1869, S. 454-472 , 
hier c. 16 S.463; für 1156 vgl. Roger W I L M A N S (Bearb.), Gesta Friderici I. imperatoris auctori-
bus Ottone episcopo et Ragewino praeposito Frisingensibus, in: M G H SS X X , Hannover 1868, 
S. 338-493, hier c. 32 S. 415. 

1 0 4 Hierzu zählten u .a . Gewalttätigkeiten aller Ar t , Lähmung, Verwundung, Vergewaltigung 
und Heimsuchung. Diese Vergehen konnten für den Angeklagten bis zum Verlust einer H a n d 
führen. V g l . K N A P P , Gerichtsverfassung [wie A n m . 101], S. 56-58; L I E G E L , Reichsstadt [wie 
A n m . 101], S. 51. 

1 0 d Allerdings konnte es keine Todesurteile verhängen, weswegen in diesen Fällen die Über
stellung an den jeweiligen Blutrichter notwendig war. V g l . K N A P P , Gerichtsverfassung [wie 
A n m . 101], S. 54. 

1 0 6 V g l . P S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 48. 
1 0 7 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 288 (ca. 1010 bis 1020), 327 (ca. 1020 bis 1028). 

V g l . dazu Peter S C H M I D , Die Anfänge der Regensburger Bürgerschaft und ihr Weg zur Stadt
herrschaft, in : Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 45 (1982), S. 483-539, hier 489. 

1 0 8 Z u r Bedeutung St. Emmerams für Bayern vgl. P R I N Z , Entwicklung [wie A n m . 42], S. 4 4 5 -
446 mit weiterer Literatur. Z u r Bedeutung St. Emmerams als Grablege vgl. Alois S C H M I D , Die 
Herrschergräber in St .Emmeram zu Regensburg, in : D A 32 (1976), S. 333-369, hier 333-334 
mit dortigen Literaturangaben. V g l . zur Bedeutung als Grablege für Regensburger Adel ige: 
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ihr Verhalten ahmten die ,cives' offenbar den Adel nach. Diejenigen Familien, die 
sich ein Begräbnis in St. Emmeram sichern konnten, „müssen somit zu den führen
den Familien der Stadt gerechnet werden" , 0 9 . 

E i n Vertreter dieser Elite scheint Adalhart gewesen zu sein, der in mehreren 
Urkunden aus den Jahren 980 bis 990 auftaucht und die herausgehobene Stellung 
eines „über et prediues urbis Regie negotiator" 1 1 0 , eines „centurio" 1 1 1 und eines 
„aduocatus" 1 1 2 bekleidete. 1 1 3 

Wie eng das Verhältnis zwischen diesen Familien und dem König sein konnte, 
zeigt das Beispiel des Bürgers Bernold. In der Vita seines Sohnes Udalrich wird das 
gute Verhältnis zwischen Kaiser Heinrich III. und Bernold betont. 1 1 4 Heinrich III. 
war als bayerischer Herzog Taufpate Udalr ichs . 1 1 5 

Rechnet man die in einer Urkunde aus der Zeit um 880 erwähnten „(cives) vrbis 
regie Radasponensis" 1 1 6 zu dieser herausgestellten sozialen G r u p p e 1 1 7 , so existierte 
bereits seit dem Ende des 9. Jahrhunderts eine Elite, die in unmittelbarer Nähe zum 
König stand und damit vermutlich der königlichen Rechtsprechung unterstand. 1 1 8 

Als Stellvertreter des Königs hat sicher der Burggraf dessen jurisdiktionelle Auf
gaben wahrgenommen. Diese Verbindung zwischen Bürgern und Burggraf hinsicht
lich der Rechtsprechung zeigt sich in einer Urkunde, in der der erwähnte „centurio" 
Adalhart Güter zu Rempelkofen an St. Emmeram gibt, während Burggraf Pabo die 
Zeugenreihe anführt. 1 1 9 Im Zusammentreffen eines Trägers einer öffentlichen Funk
tion und des Burggrafen als erstem Zeugen der Zeugenreihe wird das enge Verhält
nis der Bürger mit dem vom König eingesetzten Burggrafen deut l ich . 1 2 0 

Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 260: Burggraf Papo und seine Gattin errichten ihre Grabstätte 
in St. Emmeram. V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 208, 261, 576, 577, 627, 646: Andere 
Adelige bereiten ihr Begräbnis in St. Emmeram vor. 

1 0 9 V g l . P. S C H M I D , Anfänge [wie A n m . 107], S. 489. 
1 1 0 Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 212a. 
1 1 1 Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 212b, 223. 
1 1 2 Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 243. 
1 1 3 Der Name Adalhart kommt in den Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klos

ters St. Emmeram innerhalb einer als möglich erachteten Lebensspanne bis 1020 noch mehr
mals vor. V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 213, 219, 261, 267, 288, 304, 322, 324. Die 
Identität ist aber in allen Fällen nicht zu klären. 

1 1 4 De sancto Udalricoconfessoreordinissancti Benedicti, in : Johannes B O L L A N D U . a. (Bearb.), 
Acta Sanctorum Bd. 7,3 (Julius III), Antwerpen 1723, S. 149-170, hier 155: „Bernoldus [...] 
Ratisponensium civium non infirmus fuit in genere. Nam et Henrico tertio, Romanorum Im-
peratori augusto valde carus et acceptus fuerat; inter cuius regnis praepotentes divitiis, fama et 
gloria potenter eminebat." 

1 1 3 Georg Heinrich P E R T Z (Bearb.), Ex vita sancti Udalrici priori Cellensis, in: M G H SS XII , 
Hannover 1856, S. 249-267, hier 251. 

1 1 6 Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 93 (ca. 880 bis 885). 
1 1 7 K a r l B O S L , Die Sozialstruktur der mittelalterlichen Residenz- und Fernhandelsstadt Regens

burg (Abhandlungen der Philosophisch-Historischen Klasse der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften N F Bd. 63), München 1966, S. 27-30, bes. 28 zählt die ,cives' von 880 und die 
,mercatores' der Raffelstetter Zol lordnung ebenfalls zur städtischen Spitzengruppe. 

1 1 8 V g l . P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 48. 
1 1 9 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 212b. Dies ist auch der Fall in Regensburg [wie A n m . 

11], Nr. 223. 
1 2 0 V g l . P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 48 A n m . 52. O b allerdings diese Bür

ger Freie waren, wie K L E B E L , Landeshoheit [wie A n m . 97], S. 609 glaubt, ist fraglich. 

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01741-0023-5

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr01741-0023-5


2.2.1.4. Durchführung und Ort der Rechtsprechung 

Im Gegensatz zu den Informationen über die Gerichtsgemeinde sind hinsichtlich 
der Durchführung der Rechtsprechung nur zwei Quellen vorhanden, die möglichen 
Kenntnisse damit wenig tiefgehend. Ausweislich der Quellen berief der Burggraf zur 
Schlichtung von Streitigkeiten das „placitum (...) purgraui Ratisponensis" bzw. das 
„mallum generale" ein, wie eine Urkunde aus dem )ahr 1183 zeigt. 1 2 1 Dies konnte 
er nach Aussage eines Diploms Kaiser Friedrichs II. dreimal im Jahr t u n . 1 2 2 

Den Ort der burggräflichen Rechtssprechung nennen die Quellen nicht - mit 
einer Ausnahme, nämlich einer Urkunde von 1183. Dort lautet die Datierung: 
„Actum est hoc Ratispone in atrio eiusdem in absidia ecclesie s. Egidii (...) sub (...) 
Heinrico (...), aduocato huius loci (. . .)." 1 2 3 Durch die Vogtei des Burggrafen über 
die Kirche St. Ägid scheint in der Tat ein enges Verhältnis zwischen beiden gegeben 
zu sein. 

Die Lokalisierung der Burggrafenpfalz bereitet aber bis heute Probleme. Auf
grund der genannten Urkunde wurde die Pfalz der Burggrafen in der älteren Lite
ratur mit der Pfalz Kaiser Arnulfs identifiziert, die sich am Ägidienplatz befunden 
habe. 1 2 4 

Jedoch stehen einer Nachfolge der Burggrafen als Besitzer einer Pfalz Kaiser Ar 
nulfs bei St. Ägid zwei Aspekte entgegen. 

Zuerst ist die Lokalisierung der Arnulfspfalz in der Nähe zu St. Ägid keineswegs 
unbestritten. Gegen die Lage der Pfalz am Ägidienplatz und für den heutigen Em
meramsplatz sprechen fünf Argumente. Erstens schrieb Arnold von St. Emmeram, 
dass Arnul f „in vicinitate monasterii (...) grande palatium" 1 2 5 erbaute. Dazu passen 
die Informationen über die Aufenthalte Ottos I., Ottos III. und Konrads IV. in 
Regensburg. St. Emmeram wird als einziges Quartier der Herrscher in den Quellen 
genannt. 1 2 6 Zweitens ließ Konrad IV. nach dem gescheiterten Mordanschlag auf ihn 
die Pfalzgebäude niederreißen. 1 2 7 Die Gebäude um die Ägidienkirche hatte Herzog 
Ludwig I. aber bereits 1210 dem Deutschen Orden überlassen. 1 2 8 Drittens ist der 
Bau einer Pfalz bei St. Emmeram gerade für Kaiser Arnul f wahrscheinlich, bedenkt 
man die besondere Verehrung des hl . Emmeram durch Arnulf , dem er durch eine 

1 2 1 Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 973. 
1 2 2 R U B [wie A n m . 88], Nr. 57: „(Maior advocatus et burchgravius) habent placitum, quod 

uterque i l lorum habere debet tantummodo ter in anno." 
1 2 3 Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 973. Der genannte Burggraf ist Heinrich IV. V g l . Franz 

T Y R O I I . F R . Genealogie des altbayerischen Adels im Hochmittelalter (Genealogische Tafeln zur 
mitteleuropäischen Geschichte), Göttingen 1962-1969, S. 125; M E Y E R , Regesten [wie A n m . 13|, 
Nr. 158. 

1 2 4 V g l . Hugo V O N W A L D E R D O R F F , Regensburg in seiner Vergangenheit und Gegenwart, Re
gensburg 4 1896, S. 371 ohne Quellenbelege; Max H E U W I E S E R , Die Entwicklung der Stadt 
Regensburg im Frühmittelalter, in : V H V O 76 (1925), S. 75-194, hier 137-140; S C H M E T Z E R , 
Arnulfspfalz [wie A n m . 13], S. 35. 

1 2 5 Arnold von St. Emmeram [wie A n m . 1], S. 551. 
1 2 6 V g l . Arnold von St. Emmeram [wie A n m . 1], S. 552, 566; Wilhelm W A T T E N B A C H (Bearb.), 

Annales sancti Rudberti Salisburgenses, in : M G H SS IX, Hannover 1851, S. 785-810, hier 
791; Philipp JAFFE (Bearb.), Herimanni Altahenses Annales, in : M G H SS X V I I , Hannover 1861, 
S. 381-407, hier 395. 

1 2 7 V g l . Annales sancti Rudberti [wie A n m . 126], S. 791; Herimanni Altahenses Annales [wie 
A n m . 126], S. 395. 

1 2 8 V g l . Codex diplomaticus [wie A n m . 98], Nr. 318. 
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Pfalz besonders nahe gewesen wäre. 1 2 9 Viertens sprechen architektonische und 
kunsthistorische Hinweise dafür, die Arnulfspfalz bei St. Emmeram zu suchen. 1 5 0 

Fünftens schließlich wurde die Ägidienkirche erst 1152 geweiht, womit man ent
weder einen Neubau oder einen Umbau einer älteren Kirche mit einem Wechsel des 
Patroziniums annehmen müßte. 1 5 1 Für beides gibt es aber keinen H i n w e i s . 1 5 2 

Sprechen diese Überlegungen gegen eine Arnulfspfalz - damit auch gegen die 
Burggrafenpfalz - am Ägidienplatz, so deutet auch die Weiterverwendung der Ar
nulfspfalz in diese Richtung, denn die Pfalz blieb nach dem Ende der Karolinger 
nicht ungenutzt, wie M . Heuwieser annimmt. 1 5 5 Sie diente vielmehr mindestens bis 
in die Zeit Konrads I V als Unterkunft für Kaiser und Könige. 1 5 4 Die Burggrafen 
konnten die Arnulfspfalz daher gar nicht längerfristig übernommen haben. 

Die Urkunde von 1183 beweist also nicht die Existenz einer Burggrafenpfalz am 
Ägidienplatz. Dagegen sprechen sowohl die vermutliche Lage der Arnulfspfalz als 
auch die kaiserliche Weiterverwendung dieser Pfalzanlage, die die Besitznachfolge 
der Burggrafen höchst unwahrscheinlich macht. 1 5 5 Dennoch hatte der Burggraf 
sicherlich eine angemessene Unterkunft in der Stadt. Darauf deutet eine Urkunde 
aus dem Jahr 1180 hin, in der ein „Gebehard in curia prefecti" unter den Zeugen 
erscheint. 1 5 6 Der genaue Standort der burggräflichen Pfalz und somit der Ge
richtsstätte bleibt aber ungewiss. 1 5 7 

1 2 9 V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S . 49; P. S C H M I D , Civitas regia [wie A n m . 14], 
S . 109. 

1 5 0 V g l . Max P I E N D L , Die Pfalz Kaiser Arnulfs bei St. Emmeram in Regensburg (Thum und 
Taxis-Studien, Bd. 2), Kallmünz 1962, S . 95-126, bes. 100, 126. Für diese Ergebnisse ablehnende 
Haltung vgl. Günter L O R E N Z , Das Doppelnischenportal von St. Emmeram in Regensburg. Stu
dien zu den Anfängen des Kirchenportals im 8. bis 11. Jahrhundert (Europäische Hochschul
schriften, Reihe X X V I I I : Kunstgeschichte, Bd. 39), Frankfurt a. M . u .a . 1984, S . 110-114 
mit Literaturangaben; Richard S T R O B E L , Regensburg als Bischofsstadt in bauhistorischer und 
topographischer Sicht, in: Franz PETRI (Hg.), Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit (Städteforschung, Reihe A : Darstellungen, Bd. 1), Köln-Wien 1976, 
S . 60-83, hier 60-66; Carlrichard B R Ü H L , Palatium und civitas. Studien zur Profantopographie 
spätantiker Civitates vom 3. bis zum 13. Jahrhundert, Bd. 2: Germanien, Köln-Wien 1990, S . 252. 
Für Zustimmung vgl. A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S . 50; P. S C H M I D , Regensburg [wie 
A n m . 9], S . 55. 

1 5 1 V g l . H E U W I E S E R , Entwicklung [wie A n m . 124], S . 138. Der hl . Ägid wurde vom „Ritter
stand (Adel)" besonders „in und nach der Kreuzzugszeit" als Patron gewählt. V g l . Johann 
L E H N E R , Die mittelalterlichen Kirchen-Patrozinien des Bistums Regensburg, in: V H V O 94 
(1953), S . 5-82, hier 12, 14. 

V g l . P. S C H M I D . Regensburg [wie A n m . 9], S . 55. Z u r vermuteten Lage der Arnulfspfalz 
vgl. die Kartenbeilage ,Königsbesitz in Regensburg' in: P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9]. 

1 5 5 V g l . H E U W I E S E R , Entwicklung [wie A n m . 124], S . 138. 
] i 4 V g l . Annales sancti Rudberti [wie A n m . 126], S . 791; Herimanni Altahenses Annales [wie 

A n m . 126], S . 395. 
' " D e n n o c h lokalisiert Silvia C O D R E A N U - W I N D A U E R u .a . , Die städtebauliche Entwicklung 

Regensburgs von der Spätantike bis ins Hochmittelalter, in: P. S C H M I D (Hg.), Geschichte der 
Stadt Regensburg [wie A n m . 10], Bd. 2, S . 101 3-1053, hier 1037, 1040 mit Bestimmtheit eine 
Burggrafenpfalz, die „sich südöstlich des Neubaus (i. e. das Jakobskloster)" befand und belegt 
diese Ansicht mit Anke B O R G M E Y E R U . a., Stadt Regensburg. Ensembles - Baudenkmäler -
Archäologische Denkmäler (Denkmäler in Bayern Bd. III.37), Regensburg 2 1997, S . 18, wo 
ebenfalls der Standort der Burggrafenpfalz am Ägidienplatz behauptet wird. 

1 ) 6 Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 942 mit A n m . 1. Das Wort „prefecti" ist aus „comitis" ver
bessert und dürfte daher die richtige Bezeichnung darstellen. 

1 ) 7 Lokalisierungen erfolgen daher oft mit aller Vorsicht. S Y D O W , Markt [wie A n m . 82], S . 64 
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2.2.1.5. Schultheiß und Schöffengericht 

Dem Burggrafen standen in der Rechtspflege Unterbeamte zur Seite. Der wich
tigste hiervon war der Schultheiß. Das Schultheißenamt wurde vermutlich mit dem 
Amt des Burggrafen geschaffen 1 3 8 , denn es ist ebenfalls seit dem 10. Jahrhundert 
nachweisbar. In entsprechenden Quellen tauchen Personen mit der Bezeichnung 
,centurio* 1 3 9 und ,schulteß' 1 4 0 auf. 

Der Schultheiß war ursprünglich nur ein für den Strafvollzug verantwortlicher 
Vollstreckungsbeamter. Im Laufe der Zeit wurde er erst Stellvertreters der Richters, 
bevor er dessen Amt ganz übernahm. 1 4 1 

Die soziale Stellung dieser ersten Schultheißen ist nicht klar zu erkennen. Zum 
einen scheinen sie der Elite der Stadt angehört zu haben. Der „centurio" Adalhart 
konnte offenbar über einigen Besitz verfügen, zumindest taucht er mehrmals als 
Schenker für St. Emmeram auf. 1 4 2 Auch die Bezeichnung „prediues urbis Regie nego-
tiator" 1 4 3 deutet auf eine hervorgehobene Stellung hin. Auch Walter „iudex de 
Westerborge" scheint zur Elite der Stadt gehört zu haben. In der Aufzeichnung über 
die gerichtliche Einigung eines Besitzstreites steht sein Name zwischen anderen 
Vertretern der Oberschicht. 1 4 4 Z u m anderen gibt es neben den Hinweisen auf die 
Zugehörigkeit zur Oberschicht auch Indizien für eine sozial niedrigere Stellung. So 
ist der ,schulteß' Weickhart lediglich vorletzter Zeuge in einer Schenkungsurkunde 
aus dem Zeitraum von 983 bis 994. Die Zeugenreihe umfasst insgesamt acht Perso
nen, von denen aber nur die ersten beiden, nämlich Graf Ruprecht und dessen Sohn, 
eine herausgehobene Position einnehmen. 1 4 5 Weickhart hatte offenbar eine niedri
gere soziale Position als Adalhart. Die Stellung anderer Schultheißen läßt eine Z u 
ordnung zu einer sozialen Schicht anhand der Zeugenreihen nicht zu . Die als 
Schultheißen bezeichneten Personen sind hier vom Erstzeugen bis zum letzten Zeu
gen an allen Positionen zu f inden. 1 4 6 

spricht vom „Ägidienplatz, der eventuell zu einer Pfalzanlage Arnulfs von Kärnten bzw. später 
zum Sitz der Burggrafen [...] gehörte." A . S C H M I D , Burggrafschaft [wie A n m . 7], S. 16 be
schreibt die Ägidienkirche als „Sakralzentrum des möglicherweise als Stammburg (der Burg
grafen - A n m . d. Verf.) anzusprechenden Baukomplexes". Dagegen schreibt A . S C H M I D , Reichs
stadt [wie A n m . 12], S. 74 recht bestimmt, dass „das Burggrafenthing in erster Linie hier (in 
der Vorhalle von St. Ägid - A n m . d. Verf.)" stattfand. 

1 3 8 V g l . P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 49. 
1 5 9 Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 212b, 223. 
1 4 0 St. Paul [wie A n m . 90], Nr. 2. 
1 4 1 Z u r Wortentwicklung vgl. Mori tz H E Y N E tBeaib.), Jacob C K I M M Wilhelm G R I M M -

Deutsches Wörterbuch, Bd. 9, Leipzig 1899, „Schultheisz", Sp. 1982-1983. Z u r Entwicklung 
des Aufgabenbereiches vgl. Hubert D R Ü P P E L , Iudex civitatis, Z u r Stellung des Richters in der 
hoch- und spätmittelalterlichen Stadt deutschen Rechts (Forschungen zur deutschen Rechts
geschichte, Bd. 12), Köln u. a. 1981, S. 12; Ernst K L E B E L , Regensburg, in : Studien zu den 
Anfängen des europäischen Städtewesens (Vorträge und Forschungen, Bd. 4), Konstanz 1958, 
S. 87-104, hier 101. 

1 4 2 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 212, 213, 219. 
] 4 i Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 212a. 
1 4 4 Die Zeugenliste lautet: „Ekkihard de Pruinnelait, (...) Adelpert in Heide, (...) Gotefrid an 

der Pronnelait, (...) Odalric in der Grobe, (...) Hugo unter Walchen, Willehalm super Danu-
bium, Friederic iuxta Porta, (...) Heinric Grans, (...) Walter iudex de Westerborge, (...) Otto 
de Porta (...)". Z u r Zugehörigkeit der genannten Personen zur Oberschicht vgl . P. S C H M I D , 
Anfänge [wie A n m . 107], S. 488 A n m . 20. 

1 4 5 St. Paul [wie A n m . 90], Nr. 2. 
1 4 6 Folgende Schultheißen sind an den genannten Positionen belegt: Eribo an zweiter Stelle 
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Dennoch darf man davon ausgehen, dass die Schultheißen über einigen Besitz 
verfügten und damit einer Elite angehörten. Privatvermögen war geradezu Voraus
setzung für die Bekleidung eines öffentlichen Amtes, da der Amtsträger ja nicht 
selbst wirtschaften konnte und daher auf die Erträge seines Besitzes angewiesen 
war. 1 4 7 Die Bezeichnung ,dives' kennzeichnet daher geradewegs den Inhaber öffent
licher Ämter. 1 4 8 Der „predives negotiator" Adalhart entspricht genau diesem Typus. 
Um 1360 war jedoch das Bürgerrecht der Stadt Vorraussetzung für die Ausübung 
des Schultheißenamtes. 1 4 9 Die Regensburger Schultheißen dürften also einer ver
mögenden Schicht angehört haben, sodass der Fall des Weickhart wegen des schlag
lichtartigen Charakters dieser einzelnen Urkunde wahrscheinlich eher die Aus
nahme darstellt. 

Der Sprengel der Schultheißen von Regensburg scheint sich auf die Stadt be
schränkt zu haben. 1 5 0 In der Stadt gab es zwei gleichberechtigte Gerichtsbarkeiten, 
das Schultheißen- und das Propstgericht. Während Letzteres für die „Eigen- und 
Zinsleute der Bischofskirche, der Stifte und Klöster" 1 5 1 zuständig war, stellten die 
,„Königsleute' und die ,freien' Bürger die Gerichtsuntertanen des Schultheißen" 1 5 2 

dar. Die jeweiligen Gerichtsbarkeiten waren also regional, vor allem aber personen
rechtlich strukturiert. 1 5 5 

Offenbar nahm der Schultheiß die Rechtsprechung nicht alleine wahr; dem 
Schultheißen bzw. dem Burggrafen standen Gehilfen zur Seite, die in den Quellen 
als ,iudices' bezeichnet wurden. „Primi iudices" tauchen erstmals im Jahr 983 auf. 
Danach werden sie mehrmals als Zeugen genannt. Die erste Nennung eines ,iudex\ 
der offenbar in Regensburg amtete, stammt aus einer Traditionsnotiz für St. Emme
ram aus dem Zeitraum von 1149 bis 1 160. 1 5 4 Es folgen weitere Belege für ,iudices' 
in den Urkunden des Klosters . 1 5 3 Auch in Urkunden weltlicher Vertragspartner sind 
judices ' zu f inden . 1 5 6 

Für die Vermutung, dass es sich bei diesen ,iudices' um Unterbeamte oder 
Gehilfen des Schultheißen handelte, spricht der vermutliche Aufstieg des Ra

nach dem Burggrafen; Liutwinus an vierter Stelle nach Unbekannten; Charelo an zweiter Stelle 
und wohl nach einem Grafen; Ekkebert an erster Stelle, an fünfter Stelle nach Unbekannten, an 
zweiter Stelle, an sechster Stelle nach Unbekannten und an dritter Stelle nach Unbekannten. 
V g l . Regensburg [wie A n m . 11 ], Nrr. 7 8 8 , 9 1 4 , 9 8 7 , 1 0 0 3 , 1 0 1 1 , 1 0 1 4 , 1 0 1 8 , 1 0 2 6 . 

1 4 7 V g l . D R Ü P P E L , Iudex [wie A n m . 1 4 1 ] , S. 2 8 8 . 
1 4 8 V g l . D R Ü P P E L , Iudex [wie A n m . 1 4 1 ] , S. 1 3 6 . 
1 4 9 V g i . K L E B F . L , Landeshoheit [wie A n m . 9 7 ] , S. 6 3 4 (Beilage I). O b hier neues Recht ge

schaffen oder nur bereits Gültiges kodifiziert wurde, wie K L E B E L , Landeshoheit [wie A n m . 9 7 ] , 
S. 6 0 0 meint, wird nicht klar. 

] 0 ° V g l . Franz G F R Ö R E R , Verfassungsgeschichte von Regensburg von der germanischen A n 
siedelung bis zum Jahre 1 2 5 6 , Stadtamhof 1 8 8 2 , S. 3 3 ; Fritz H A S S L I N G E R , Das Schultheißen
gericht in Regensburg bis zu dessen endgültigem Erwerb durch die Stadt 1 4 9 6 , München 1 9 2 6 , 
S. 1 3 ; M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 6 ] , S. 1 3 ; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 1 2 ] , S. 1 5 3 . 
Nach D R Ü P P E L , Iudex [wie A n m . 1 4 1 ] , S. 1 7 umfasste der Sprengel der Schultheißen wohl 
generell den Stadtbezirk. 

1 5 1 B O S L , Sozialstruktur [wie A n m . 1 1 7 ] , S. 9 0 . 
1 5 2 B O S L , Sozialstruktur [wie A n m . 1 1 7 ] , S. 9 0 . 
1 5 3 V g l . B O S L , Sozialstruktur [wie A n m . 1 1 7 ] , S. 9 0 ; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 1 2 ] , 

S. 1 5 3 . 
1 5 4 V g l . Regensburg [wie A n m . 1 1 ] , Nr. 8 5 0 . 
1 5 5 V g l . Regensburg [wie A n m . 1 1 ] , Nrr. 8 8 8 , 9 2 6 , 9 7 3 , 1 0 4 2 , 1 0 4 6 . 
1 5 6 R U B [wie A n m . 8 8 ] , Nr. 4 9 , Jahr: 1 2 1 3 . 
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poto, der noch 1217 als „iudex" erscheint, 1223 aber als „scultetus" bezeichnet 
wurde . 1 5 7 

Die Bezeichnung judex' ist außerordentlich facettenreich und hat neben ,Schöffe4 

weitere Bedeutungen. 1 5 8 Die Institution des Schöffengerichts wurde bereits 803 ein
gerichtet, um die Gerichtsgemeinde zu entlasten, indem nur noch sieben Angehörige 
der Gemeinde an den regelmäßigen Gerichtsverhandlungen teilnehmen mussten. 1 5 9 

Obwohl die Schöffenverfassung in Bayern nur punktuell unter unmittelbarem frän
kischem Einfluss bezeugt ist, scheint sie in Regensburg möglich, da gerade hier die 
fränkische Prägung gegeben war. Daher werden die als judices' genannten Personen 
als Beisitzer des Schultheißen angesehen. 1 6 0 Eine feste Gruppe von Schöffen kann in 
den Quellen jedoch nicht ausgemacht werden. Nach F. Gfrörer ist die Schöffen
verfassung nicht auf die Stadt beschränkt. 1 6 1 Im Anschluss an diese Meinung vertritt 
auch M . Mayer die Ansicht, dass sich „die Schöffenverfassung auf die ganze Graf
schaft" 1 6 2 bezog. Es dürfte allerdings eine Differenzierung insofern gegeben haben, 
als der Schultheiß im Wesentlichen für die Stadt zuständig war und ihm hier ein 
eigenes, ebenso auf das Stadtgebiet konzentriertes Schöffenkollegium zur Seite 
gestanden haben dürfte. 

Die Zahl von sieben Schöffen scheint während der Zeit von 983 bis 1360 eine 
feste Größe geblieben zu sein. Bereits an den gräflichen Schöffengerichten im 
9. Jahrhundert waren sieben Schöffen beteiligt. 1 6 5 Diese Zahl wurde wieder in einer 
Ratsverordnung über das Schultheißengericht von 1360 aufgenommen. 1 6 4 

2.2.2. Militärische Aufgaben 

Der Wortbestandteil „Burg-" weist eine Burg bzw. einen ummauerten und be
festigten Bezirk als Zuständigkeitsbereich eines Burggrafen aus. 1 6 5 Damit dürften 
gewisse militärische Aufgaben verbunden gewesen sein . 1 6 6 

1 5 7 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 1042, 1046. 
1 , 8 V g l . D R Ü P P E L , Iudex [wie A n m . 141], S. 4. Fritz M O R R E , Ratsverfassung und Patriziat in 

Regensburg bis 1400, in : V H V O 85 (1935), S. 1-147, hier 31 spricht davon, „dass in Bayern 
im Allgemeinen judex' und .Schöffe' dasselbe bedeuten". 

1 5 9 V g l . Alfred B O R E T I U S (Bearb.), Capitulare missorum, in : M G H L L Sectio II, B d . l (Capi-
tularia regum Francorum), Hannover 1883, S. 114-116, hier 116; Friedrich B A T T E N B E R G , 
Schöffen, in: H R G , Bd. 4, Berlin 1990, Sp. 1463-1469, hier 1464. 

, D U V g l . G F R Ö R E R , Vertassungsgesehichte [wie A n m . 150], S. 33; M A Y F . R , Geschichte [wie 
A n m . 6], S. 13; H A S S L I N G E R , Schultheißengericht [wie A n m . 150], S. 12, 25. V g l . dagegen B O S L , 
Sozialstruktur [wie A n m . 117], S. 64, der in den ,iudices' „Träger einer (...) beschränkten 
Selbstverwaltung" sehen w i l l . In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts dürfte es eine solche 
Selbstverwaltung allerdings noch nicht gegeben haben. Auch Klaus H E F E L E , Studien zum 
hochmittelalterlichen Stadttypus der Bischofsstadt in Oberdeutschland. Augsburg, Freising, 
Konstanz, Regensburg, München 1970, S. 148 A n m . 802 hält die judices 4 nicht für Schöffen, 
nennt aber keine Argumente. 

1 6 1 G F R Ö R E R , Verfassungsgeschichte [wie A n m . 150], S. 33. 
1 6 2 M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 6], S. 13. 
1 6 5 V g l . B A T T E N B E R G , Schöffen [wie A n m . 159], Sp. 1464. 
1 6 4 K L E B E L , Landeshoheit [wie A n m . 97], S. 634 (Beilage I). Z u r Gleichsetzung von ,iudices' 

und Hausgenossen vgl. H A S S L I N G E R , Schultheißengericht [wie A n m . 150], S. 25. 
1 6 5 V g l . R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 6. 
1 6 6 V g l . A . S C H M I D , Burggrafschaft [wie A n m . 7], S. 14; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie 

A n m . 8], S. 48; R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 88. 
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2.2.2.1. Truppen 

Der einzige Beleg für die Befehlsgewalt des Regensburger Burggrafen über Trup
pen ist eine Traditionsurkunde, in der ein gewisser Urold „senex quidam nobilis 
de milicia Radasponensis prefecture" auftritt . 1 6 7 Damit ist die Existenz einer ,mil i -
cia\ die der ,prefectura' - also Burggrafschaft - zugeordnet ist, bewiesen. Nach 
A . Schmid handelte es sich bei dieser ,milicia' um eine „stehende Truppe" 1 6 8 . Diese 
kann nicht sehr zahlreich gewesen se in . 1 6 9 Der Ausdruck ,milicia' deutet überdies 
auf das Lehensaufgebot einer Grafschaft, also einer nicht stehenden Organisation, 
h i n . 1 7 0 Auch das Wort ,prefectura' als Synonym zu ,comitatus' dürfte die Bedeutung 
von ,militia' über die Stadtmauern Regensburgs hinaus in die Grafschaft im Donau
gau erweitern. 1 7 1 Z u dieser Deutung passt die Bezeichnung des Urold als ,nobilis'. 

Durch diese Überlegungen wird deutlich, dass es eine stehende Truppe des Burg
grafen im Sinne von ständig einsatzbereiten Soldaten nicht gegeben haben dürfte. 1 7 2 

Auf jeden Fall dürfte aber der Burggraf im Kriegsfall die Kommandogewalt über die 
Stadt innegehabt haben. Über wen sich seine Befehlsgewalt dabei im Einzelnen 
erstreckte, läßt sich nicht bestimmen, da weitere Quellen zu den militärischen 
Aspekten der Burggrafen fehlen. 

2.2.2.2. Aufsicht über die Stadtmauer 

Allerdings liegt es nahe, die Aufsicht über die für die Verteidigung der Stadt ent
scheidende Stadtmauer ebenfalls dem Burggrafen anzuvertrauen. 1 7 5 Für Regensburg 
gibt es vier Belege, die die Zuständigkeiten bezüglich der Stadtmauern vor der Mitte 
des 13. Jahrhunderts deutlich werden lassen. 

Die erste Quelle ist die jüngere Translatio S. Dionysii Areopagitae, die beim 
Abbruch und Neubau eines Teils der westlichen Stadtmauer lediglich „plebs urbis 
et senatus" 1 7 4 als Verantwortliche nennt. Von einem königlichen oder herzoglichen 

1 6 7 Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 346. Der Zeuge „Ruotpert comes" ist nach R S C H M I D , 
Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 48 A n m . 48 der Burggraf Ruprecht (990/94 bis um 1035). 

1 6 8 V g l . A . S C H M I D , Burggrafschaft [wie A n m . 7], S. 14. A . Schmid gibt allerdings keinen 
Beleg für diese Annahme an. Eugen T R A P P , Verteidigung, in : Mart in A N G E R E R (Hg.), Regens
burg im Mittelalter, Bd. 2: Katalog der Abteilung Mittelalter im Museum der Stadt Regensburg, 
Regensburg 1995, S. 76-81, hier 76 hingegen glaubt nicht an eine stehende Truppe während 
des Mittelalters. 

1 6 9 Eine möglicherweise vorhandene burggräfliche Truppe zur Sicherung der Stadt kann zah
lenmäßig nicht groß gewesen sein, da von einer solchen Truppe oder Steuererhebungen zu ihrer 
Besoldung nichts bekannt ist. 

1 7 0 V g l . Jan Frederick N I E R M E Y E R - Co van de K I E F T (Hg.), Mediae Latinitatis Lexicon Minus, 
Leiden 2 2002 [= M L L M ] , „militia", S. 887-888. 

1 7 1 V g l . M L L M [wie A n m . 170], Bd. 2, „praefectura", S. 1082; E C K H A R D T , Präfekt [wie A n m . 
4], S. 170-171. Die untersuchte Traditionsnotiz Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 346 ist die ein
zige Quelle, die den Begriff ,prefectura' in Zusammenhang mit Regensburg bringt. Es scheint 
sich also bei der Verwendung von ,prefecturak um eine Ausnahme zu handeln. 

1 7 2 Vielleicht könnte man die Wächter der Stadttore, die wohl dem Burggrafen zugeordnet 
waren, am ehesten unter diesem Begriff einordnen. 

1 7 i V g l . A . S C H M I D , Burggrafschaft [wie A n m . 7], S. 14; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie 
A n m . 8], S. 48; M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 6], S. 14. Beispiele für Städte, in denen trotz 
Belege für Burggrafen die Bürgerschaft die Verantwortung für die Stadt trug. V g l . S A N D E R , 
Stadtfestungen [wie A n m . 4] , S. 79-80. 

1 7 4 So in der „epistola (...) ad Reginwardum abbatem", die der eigentlichen Translatio 
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Beauftragten erfährt man nichts. Allerdings ist der Quellenwert der Translatio nicht 
unumstritten. 1 7 5 

Im Gegensatz zu Otloh berichtet Arnold von St. Emmeram in einer weiteren 
Quelle, dass eine das Kloster umfassende Mauererweiterung von Herzog Arnulf 
gebaut w u r d e . 1 7 6 Hier tritt also der Herzog selbst als Bauherr auf. Dies ist aufgrund 
der starken Stellung des bayerischen Herzogs in Regensburg und der Bedeutung der 
Stadt für das Herzogtum während des 10. Jahrhunderts wenig verwunderl ich. 1 7 7 Mit 
der Wahl Herzog Heinrichs IV. zum König im Jahr 1002 erlangte Regensburg auch 
wieder große Bedeutung für das Königtum. 1 7 8 Es erschiene merkwürdig, wenn der 
Herzog oder der König die Aufsicht über die Stadtbefestigungen trotzdem aus der 
Hand gegeben haben sollten. 

Dies zeigen zwei weitere Quellen, in denen Friedrich II. um 1230 der Bürger
schaft zweimal Zollerhebungen gewährte, um die Stadtmauer zu unterhalten. 1 7 9 Da 
erst Friedrich II. die Bürgerschaft entschieden durch Verleihung zahlreicher Privi
legien förderte und beide Parteien zeitweise eng gegen Dritte zusammenarbeite
ten 1 8 0 , kann die Bürgerschaft die Verantwortung für die Stadtmauer nur vom König 
erhalten haben. 

Es ist also eine gewisse Kontinuität vom 10. Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts erkennbar. Die starke Position des Königtums in Regensburg bis 
um das Jahr 1200 deutet darauf hin, dass es ein Vertreter des Königs war, der die 
Stadtmauer beaufsichtigt hat und für deren Erhalt verantwortlich war. Dies kann 
dann nur der Burggraf gewesen sein. 

2.2.2.3. Wachten 

Es gibt Hinweise für eine organisatorische Einteilung der Stadt in so genannte 
Wachten bereits zur Zeit der Burggrafschaft. 1 8 1 Der Erstbeleg für einen Vorsteher 

S. Dionysii Areopagitae vorangestellt ist. V g l . Rudolf K Ö P K E (Hg.), Die Translatio S. Dionysii 
Areopagitae, in: M G H SS X I , Hannover 1854, S. 343-375, hier 354. 

1 7 3 Z u m einen ist die angegebene epistola stark von der „Topik des Städtelobs" geprägt. V g l . 
Andreas K R A U S , Die Translatio S. Dionysii Areopagitae von St. Emmeram in Regensburg (Ba
yerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte Jahr
gang 1972, Heft 4), München 1972, S.22. Ebenso skeptisch hinsichtlich des Quellenwerts der 
Translatio besonders bei Ausdrücken wie ,plebs' und ,senatus' äußert sich Jürgen S Y D O W , Über
blick über die Geschichte des Regensburger Strafrechts, Regensburg 1955, I. Für einen allge
mein hohen Quellenwert, vor allem bei geographischen Details, spricht sich dagegen Franz-
Josef S C H M A L E (Hg.) , Wilhelm W A T T E N B A C H - Robert H O L T Z M A N N : Deutschlands Geschichts-
qucllcn im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier, RH. 2: Das Zeitalter des Investiturstreits 
(1050-1125), Darmstadt 1978, S. 550 aus. Z u m anderen liegen zwischen dem Mauerbau im 
Jahre 916 und der Entstehung der Translatio rund 160 Jahre. V g l . Andreas K R A U S , Civitas regia. 
Das Bild Regensburgs in der deutschen Geschichtsschreibung des Mittelalters (Regensburger 
Historische Forschungen, B d . 3), Kallmünz 1972, S. 20 (v. a. A n m . 65), 39; K R A U S , Translatio, 
S. 40-57, bes. 57. Dieser zeitliche Abstand könnte sich ungünstig auf die Korrektheit der A n 
gaben Otlohs ausgewirkt haben. 

1 7 6 Arno ld von St. Emmeram [wie A n m . 1], S. 552. 
1 7 7 V g l . P. S C H M I D , Civitas regia [wie A n m . 14], S. 110-114, 118. 
1 7 8 V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 59-61 , 69-72; P. S C H M I D , Civitas regia 

[wie A n m . 14], S. 115-123. 
1 7 9 V g l . R U B [wie A n m . 88], Nr. 58, 59. 
1 8 0 V g l . P. S C H M I D , Civitas regia [wie A n m . 14], S. 124. 
1 8 1 Der Name .Wacht' ist für den deutschen Raum singulär. Bayerische Städte sind in »Viertel' 

eingeteilt. V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 144. 
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einer Wacht stammt aus dem Zeitraum zwischen 1197 und 1219. 1 8 2 Die Einrichtung 
der Wachten wird daher für das 12. Jahrhundert angenommen. 1 8 ' Dabei bleibt 
unklar, ob es bereits früher Wachtmeister gegeben hat, denn mit den beiden genann
ten Belegen setzt keine gehäufte Überlieferung ein, aufgrund derer die Existenz von 
Wachten vor dem Erstbeleg unwahrscheinlich schiene. 1 8 4 

Ebenso unklar wie die Entstehungszeit der Wachten ist der genaue Zweck ihrer 
Einrichtung. Z u m einen scheint ein Zusammenhang mit der Bauaufsicht möglich. 1 8 5 

Die Bezeichnung Wacht deutet jedoch auf militärische Wurzeln h i n . 1 8 6 Generell 
waren die Wachtmeister sowohl für die innere als auch die äußere Sicherheit der 
Stadt sowie die Feuerbekämpfung im Brandfall zuständig. 1 8 7 Daneben übten die 
Wachtmeister noch eine richterliche Funktion im so genannten Wachtgeding aus, 
wo vor allem Bausachen verhandelt w u r d e n . 1 8 8 

Ähnlich unklar wie der Entstehungszeitpunkt und -zweck ist die ursprüngliche 
A n z a h l der Wachten. Einerseits wird von acht Wachten ausgegangen. 1 8 9 Gute Grün
de sprechen aber dafür, dass die Stadt anfangs in nur zwei Teile gegliedert war. Eine 
Urkunde aus dem Jahr 1238 nennt als Zeugen zwei Wachtmeister, nämlich „Ortlie-

1 8 2 V g l . Monumenta Weihenstephanensia, in : Monumenta Boica, Bd. 9, München 1767, 
S. 341-524, Nr. 13. Ein weiterer früher Beleg ist Joseph S C H M I D (Hg.), Urkunden-Regesten 
des Kollegiatstiftes Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle in Regensburg, Bd. 1, Regensburg 
1911, Nr. 7 (1208-1217). 

1 8 3 V g l . Kar l B A U E R , Regensburg. Aus Kunst-, Kultur- und Sittengeschichte, Regensburg 
3 1997, S. 16; Berta R I T S C H E R , Die Entwicklung der Regensburger Ratsverfassung in der ge
sellschaftlichen Struktur der Zeit von 1245-1429, Teil 2, in : V H V O 1 15 (1975), S. 7-63, hier 
29. R I T S C H E R , Ratsverfassung, S. 32 glaubt allerdings an eine Entstehung unter dem Bischof 
nach Aussterben der Pabonen. 

1 8 4 V g l . die Auflistung der Nennungen eines Wachtmeisters bei Richard S T R U B E L , Das Bürger
haus in Regensburg. Mittelalter (Das deutsche Bürgerhaus, Bd. 23), Tübingen 1976, S. 14 und 
R I T S C H E R , Ratsverfassung [wie A n m . 183], S. 37. 

I 8 : > V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 145; S T R U B E L , Bürgerhaus [wie A n m . 184], 
S. 14. 

1 8 6 V g l . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 145. Der militärische Charakter wird quel
lenmäßig erstmals beim Auer-Aufstand deutlich. V g l . R U B [wie A n m . 88], S. 386 A n m . *. 

1 8 7 Vgl . R I T S C H E R , Ratsverfassung [wie A n m . 183], S. 32; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie 
A n m . 12], S. 145; Alois S C H M I D , Verfassung und Verwaltung der Reichsstadt (1245-1500), in: 
P. S C H M I D (Hg.), Geschichte der Stadt Regensburg [wie A n m . 10], Bd. 1, S. 235-264, hier 240-
241. Wie weit die Befugnisse der Wachtmeister in der Zeit der Burggrafen gingen, ist un-
klai . A . S C H M I D . Reichsstadt [wie A n m . 12], S . 145 bezeichnet sie als „recht weitreichend" mit 
Hinblick auf die Kompetenzen gegenüber kirchlichen Einrichtungen und Juden, nennt aber kei
nen Quellenbeleg. Die Annahme stützt sich vermutlich auf R U B [wie A n m . 88], Nr. 78; dort 
befiehlt Konrad IV. die Einhaltung der vom Rat der Stadt erlassenen Anweisungen für den 
Verteidigungsfall. Es wird aber keine Institution erwähnt, die die Einhaltung der Richtlinien 
überwachen sollte. Die Annahme, dass diese durch die Wachtmeister besorgt worden sein soll, 
muss daher als unbewiesen bezeichnet werden. 

1 8 8 Vgl . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 145; S T R O B E L , Bürgerhaus [wie A n m . 184], 
S. 14 mit Quellenangaben. Ob die Wachtmeister diese Kompetenzen von Anfang an hatten, ist 
unklar, denn alle Quellen über Entscheidungen in Bauangelegenheiten durch Wachtmeister 
stammen aus der Zeit nach 1312. V g l . R U B [wie A n m . 88], Nrr. 274 (1312), 373 (1319), 712 
(1333), 816, 818 (1338), 1244 (1349). Es existiert also eine Lücke von knapp 100 Jahren zwi
schen den Erstbelegen eines Wachtmeisters und einer Entscheidung von Bausachen. 

1 8 9 Vgl . A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 144; B A U E R , Regensburg [wie A n m . 183], 
S. 16; L I E G E L , Reichsstadt [wie A n m . 101], S. 76. 
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bus Köpfelmann magister Vigi l ie" und „Ulricus Becher magister Vigilie ante 
u r b e m " . 1 9 0 Die fehlende Notwendigkeit zur Präzisierung der ersten Wacht legt den 
Schluss nahe, dass es zur dieser Zeit nur zwei Wachten gab. 1 9 1 Diese Annahme wird 
dadurch erhärtet, dass die Zeugenreihe eines 1278 zwischen Bürgermeister, Rat und 
Gemeinde geschlossenen Vertrages nur in Vertreter der Ostner- und Westnerwacht 
unterteilt is t . 1 9 2 Dass es sich bei diesen Wachten um alle existierenden Wachten han
delt, geht daraus hervor, dass einige der Familien später in anderen, offensichtlich 
neuen Wachten als den beiden genannten zu finden sind. Offenbar wurde die 
ursprüngliche Zweiteilung später einfach durch nochmalige Untergliederung der 
beiden Urwachten erweitert. 1 9 3 A u f eine anfängliche Zweiteilung deutet ebenso die 
Unterscheidung in „Obere Stadt" und „Untere Stadt", die bei den Stadtbewohnern 
gebräuchlich war und zum Teil noch ist und in der kirchlichen Organisation 
Regensburgs amtlichen Charakter annahm. 1 9 4 

Belegt ist die Anzahl der Wachten erst durch eine Aufzählung in einer Quelle im 
Jahr 1307. 1 9 5 Vermutlich wurde die Zahl der Wachten Ende des 13. Jahrhunderts 
von zwei auf acht erhöht, denn seit 1284 wurde die Stadtmauer erweitert, so dass 
bis 1320 die östliche und westliche Vorstadt in den Mauerring integriert waren. 
Al le in die flächenmäßige Vergrößerung des ummauerten Bezirks machte vermutlich 
eine Reform der innerstädtischen Organisation notwendig. 1 9 6 

Sind auch einige Details noch nicht endgültig geklärt, kann man doch davon aus
gehen, dass zu Zeiten der Burggrafen das Stadtgebiet bereits zur besseren Kontrolle 
und Organisation in Wachten, vermutlich in zwei, unterteilt war. 

2.2.2.4. Das Stangenrecht 

Den Burggrafen kam ein weiteres Recht zu, das hier unter den militärischen 
Aspekten behandelt werden soll: das Stangenrecht. 

Das Stangenrecht ist für Regensburg erstmals für das Ende des 13. Jahrhunderts 
im niederbayerischen Urbar bezeugt. 1 9 7 Dort erscheint es als ursprünglich burggräf-

1 9 0 Codex diplomaticus [wie A n m . 98], Nr. 398. 
1 9 1 V g l . R I T S C H E R , Ratsverfassung [wie A n m . 183], S. 29. 
1 9 2 V g l . R U B [wie A n m . 88], Nr. 117: „Daz habent gelobt von Westerburch: (...); die nu von 

Osten: (...)." 
1 9 3 V g l . R I T S C H E R , Ratsverfassung [wie A n m . 183], S. 30. Die Bezeichnung der einen Gruppe 

mit „von Westerburch" deutet auf die gesamte Vorstadt, nicht auf eine einzelne Wacht hin, 
ebenso die Nennung eines „ E u c h de Westerburch". V g l . Hnns P I R C H F C . C F R - Otto D l i N G F R N 
(Bearb.), Urkundenbuch des Herzogtumes Steiermark. Ergänzungsheft zu den Bänden I bis III 
(Veröffentlichungen der Historischen Landeskommission für Steirmark, Bd. 33), Graz 1949 [= 
UB Steiermark], Nr. 538. Ebenso ist bei „Walter iudex de Westerborg" nicht eine einzelne 
Wacht gemeint. V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 973. 

1 9 4 V g l . B A U E R , Regensburg [wie A n m . 183], S. 16. 
1 9 5 R U B [wie A n m . 88], Nr. 234. Bisher gilt R U B [wie A n m . 88], Nr. 81 aus dem Jahr 1251 

als Erstbeleg für Wachten. V g l . K L E B E L , Landeshoheit [wie A n m . 97], S. 615 A n m . 169: L I E G E L , 
Reichsstadt [wie A n m . 101], S. 76; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 144. Jedoch ist 
fraglich, ob es sich hier bei der genannten ,vigilia orientis' um die Ostnerwacht handelt. V g l . 
R I T S C H E R , Ratsverfassung [wie A n m . 183], S. 29 A n m . 103. 

1 9 6 V g l . A . S C H M I D , Verfassung [wie A n m . 187], S. 240; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 
12], S. 144; R I T S C H E R , Ratsverfassung [wie A n m . 183], S. 31-32. 

1 9 7 V g l . M B 36,1 [wie A n m . 98], S. 530. Das Wort „prukgraf" ist wohl falsch für „purkgraf", 
denn von einem „Brückengraf" ist sonst nichts bekannt. R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], 
S. 97 macht aus dem „prukgraf" stillschweigend den Burggrafen. Dasselbe tritt auch in einem 
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liches Recht. P. Sander weist darauf hin, dass eine dem hier angesprochenen 
Stangenrecht entsprechende Regelung zur Beseitigung von Hindernissen bereits in 
der Lex Baiuvariorum enthalten is t . 1 9 8 Es scheint sich also im Falle des Urbars nicht 
um die Schaffung neuer Bestimmungen zu handeln. 

Es handelt sich beim Stangenrecht um die Befugnis, alle Überbauten an der 
Stadtmauer sowie sämtliche Hindernisse auf den Strassen und Gassen zu beseitigen, 
um die Verteidigungsfähigkeit der Stadt zu erhalten bzw. zu erhöhen, indem die 
schnelle Verlegung von Truppen gewährleistet w u r d e . 1 9 9 Daher stellt das Stangen
recht einen weiteren Aspekt der militärischen Kompetenzen der Burggrafen dar. 

2.2.3. Die Administration 

Neben den jurisdiktioneilen und militärischen Funktionen hatten die Burggrafen 
von Regensburg mehrere administrative Aufgaben. 

Der Burggraf kontrollierte den Marktverkehr. Dies geht aus der Notwendigkeit 
der Zustimmung des Burggrafen zur Verleihung des Marktrechts an Stadtamhof 
durch Konrad II. hervor. 2 0 0 Außerdem nennt der Einigungsvertrag, den Herzog 
Ludwig und Bischof Konrad von Regensburg 1205 schlössen, um die Streitigkeiten 
wegen der burggräflichen Rechte zu beenden, das Marktrecht als burggräfliches 
Recht. Nach dieser Urkunde sollten sich Bischof und Herzog die Marktaufsicht tei
len . 2 0 1 Weitere Aufsichtsrechte hatte der Burggraf bei den Feuerstätten. 2 0 2 

Außerdem hatte der Burggraf Zollrechte. Das Niederbayerische Herzogsurbar 
nennt als Recht, das zur „purgrafschaft zu Regenspurch" gehört, den „chleinen 
zolle" auf „saltz, eysen, chorn und swaz chleines dinges i s t " 2 0 5 . A u f die genannten 
Waren konnte offenbar bereits der Burggraf Z o l l erheben. 

Diplom Friedrichs I. auf. V g l . Heinrich A P P E L T (Bearb.), Die Urkunden Friedrichs I. ( M G H 
Diplomata regum et imperatorum Germaniae X ) , Hannover 1975-1990 [= D F I], Nr. 152 
A n m . f. Wilhelm V O L K E R T , Staat und Gesellschaft, in : Andreas K R A U S (Hg.), Handbuch der 
bayerischen Geschichte, Bd. 2: Das alte Bayern. Der Territorialstaat vom Ausgang des 12. Jahr
hunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, begr. v. Max S P I N D L E R , München 2 1988 [= 
H B G , Bd. 2], S. 536-624, hier 557 A n m . 28 nimmt die Entstehung für die Zeit um 1285 an. 
Monumenta Boica, Bd. 31,1, München 1836 [= M B 31,1], Nr. 203 nennt als Entstehungszeit 
„1280 circa". Ein wesentlich höheres Alter nimmt dagegen R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie 
A n m . 3], S. 97 an. Warum der Herzog dieses Recht weiterhin wahrnahm, obwohl ihm offenbar 
keine Einnahmen daraus erwuchsen, bleibt unklar, dürfte aber wohl mit damit verbundenem 
Prestige zusammenhängen. V g l . G F R Ö R E R , Verfassungsgeschichte [wie A n m . 150], S. 57-58. 

1 9 8 Ernst V O N S C H W I N D (Bearb.), Lex Baiuvariorum, in: M G H L L Sectio 1, Bd. 5,2, Hannover 
1926, S. 182-187, hier Titel X 19; S A N D E R , Stadtfestungen [wie A n m . 4], S. 78. 

1 9 9 V g l . R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 332. Weitere, wenig wahrscheinliche 
Interpretationen bei R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 97-98. 

2 0 0 V g l . dazu Z E I T L E R , Donaumauten [wie A n m . 82], S. 85 mit A n m m . 128 und 129. 
2 0 1 V g l . Michael W I T T M A N N (Bearb.), Monumenta Wittelsbacensia. Urkundenbuch zur Ge

schichte des Hauses Wittelsbach, Bd. 1 (QE Bd. 5), München 1857 [= M W I], Nr. 5 Ziffer 9: 
„Item de indicendo foro rerum uenalium qualiumcunque et de omnibus unionibus quarumlibet 
uenditionum modum simul statuemus et neuter sine altero uel alterius licentia aliquod de hiis 
statuet uel mutabit uel remittet." In einem erneuerten Vertrag ( M W I, Nr. 5 S. 15-16 Ziffer 13) 
lautet die entsprechende Passage im Wesentlichen gleich. 

2 0 2 V g l . M B 36,1 [wie A n m . 98], S. 529. 
2 0 ) M B 36,1 [wie A n m . 98], S. 529. Um was es sich bei den „chleinen dingen" handelt, geht 

aus dem Urbar nicht hervor, dort heißt es lediglich: „Ez sol auch der hertzog dev purgrafschaft 
ze Regenspurch leihen vnd allev dev reht, di darzuo gehoernt, daz ist (...) di chleinen zolle, daz 
ist (...) und swaz chleines dinges ist, vnd die fverstet." 
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Neben dem Zollrecht stand dem Burggraf auch das Geleitrecht zu. Dies geht 
ebenfalls aus dem zwischen Bischof und Herzog geschlossenen Einigungsvertrag 
hervor, wonach beide das Geleitrecht und die daraus entstehenden Gewinne teilen 
sowie gegen Konkurrenten gemeinsam vorgehen wol l ten . 2 0 4 Ein weiterer Beweis, 
dass bereits der Burggraf über das Geleitrecht verfügte, ist ein Schutzbrief Herzog 
Ludwigs für die Bürger von Regensburg von 1256, in denen er diesen das Geleitgeld 
von Donauwörth und Regensburg erließ. 2 0 5 

Aufgrund der Rechte an Markt , Z o l l und Geleit wird dem Burggraf die Z u 
ständigkeit für das Hansgrafenamt zugeschrieben, womit der Hansgraf ein burg
gräflicher Beamter gewesen wäre. 2 0 6 Diese Theorie stützt sich vor allen Dingen 
auf die Erstnennung eines Hansgrafen in einer Traditionsnotiz aus dem Kloster 
Prüfening. 2 0 7 Die Quelle stammt aus dem Zeitraum von 1182 bis 1 184 2 0 8 und nennt 
in der Zeugenreihe neben „Heinricus prefectus" einen „Marquardus hansgrave". 
R. Schmidt klassifizierte die Zeugen als „Gefolge des Burggrafen" 2 0 9 . Daraus leite 
sich eine enge Verbindung, möglicherweise die Unterordnung des Hansgrafen unter 
den Burggrafen, ab. Dagegen macht K . Ambronn geltend, dass die genannte Tradi
tionsnotiz bei einem öffentlichen „concilium iudicale" entstanden sei, weshalb die 
Zuordnung der einzelnen Zeugen zum Burggrafen reine Spekulation bleibe. Beson
deres Gewicht hat dieser Einwand wegen der Nennung eines „H. prepositus de 
Superiori Monasterio" als Zeuge, der als Kleriker aber unmöglich zum Burggrafen 
gehört haben k a n n . 2 1 0 K . Ambronn sieht den Hansgrafen nicht als einen burggräf
lichen, sondern als einen „stadtherrliche(n) Beamte(n) des Kaisers", der „auch 
Interessensvertreter der ,cives Ratisponensis '" 2 1 1 war, denn gute Gründe sprechen 
dagegen, den Hansgrafen mit dem Burggrafen in Verbindung zu bringen. Offenbar 
begann die intensive Einflussnahme Friedrichs II. auf Regensburg bereits vor dem 
Ende der pabonischen Herrschaft 1185. Dies wird erkennbar in den Urkunden des 

2 0 4 M W I [wie A n m . 201], Nr. 5 Ziffer 6: „Preterea conductum simul prestabimus et lucrum 
inde acceptum simul diuidemus, et quicunque contra velle nostrum aliquem uel aliquos con-
ducere uolerit, i l lud ambo prohibebimus." In einem erneuerten Vertrag lautet die entsprechen
de Stelle prinzipiell gleich ( M W I, Nr. 5 Ziffer 14). 

2 0 3 V g l . M W 1 [wie A n m . 201], Nr. 61 S. 153. Der Herzog berief sich ausdrücklich auf „iure 
pvukgrauie, quod ad iurisdictionem nostram ex hereditaria successione in Ratispona pertinere 
dinoscitur". 

2 0 6 V g l . B O S L , Sozialstruktur [wie A n m . 117], S. 18, 19, 52; K L E B E L , Landeshoheit [wie A n m . 
97], S. 582-584; K L E B E L , Regensburg [wie A n m . 141], S. 103-104; Rolf S C H M I D T , Mittel 
alterliche Stadtforschung und Regensburg, in : V H V O 1 14 (1974). S. 277-289. hier 285. 

2 0 7 Prüfening [wie A n m . 90], Nr. 218. In Prüfening [wie A n m . 90], Nr. 216c wird der Hans
graf auch genannt. Diese Quelle wird ebenso auf die Jahre 1170 bis 1184 datiert, ihre Zeugen
reihe läßt allerdings keine so weitreichenden Schlüsse zu wie diejenige von Prüfening [wie 
A n m . 90], Nr. 218. 

2 0 8 Die Traditionsnotiz selbst ist undatiert. Obwohl bereits Vinzenz L Ö S S L , Das Regensburger 
Hansgrafenamt. Ein kleiner Beitrag zur Kultur- und Rechtsgeschichte, in: V H V O 49 (1897), 
S. 1-171, hier 13 ihre Entstehung auf 1184 geschätzt hat, datierte sie B O S L , Sozialstruktur [wie 
A n m . 117], S. 19 A n m . 58 auf 1148. Die lange Zeit unterschiedliche Datierung beruht wohl 
auf dem versehentlichen Tausch zweier Ziffern der Jahreszahl. Z u r Datierung vgl . K a r l A M 
B R O N N , Bemerkungen zu den Anfängen des Hansgrafenamtes in Regensburg, in : V H V O 115 
(1975), S. 231-241, hier 231-232, 236; P. S C H M I D , Anfänge [wie A n m . 107], S. 499 A n m . 100. 

2 0 9 S C H M I D T , Stadtforschung [wie A n m . 206], S. 284. 
2 1 0 V g l . A M B R O N N , Bemerkungen [wie A n m . 208], S. 235-236. 
2 1 1 A M B R O N N , Bemerkungen [wie A n m . 208], S. 239. 
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Jahres 1182 für die Steinerne Brücke sowie für die Regensburger Juden bezüglich 
des Handels mit Metal len . 2 1 2 In diese Phase der Förderung des Bürgertums könnte 
die Schaffung des Hansgrafenamtes gefallen sein. 2 1 3 Nach K . Ambronn ist die 
Nennung der ,cives Ratisponensis 4, des ,magister pontis' und des ,hansgrave' fast 
zeitgleich um 1182 kein Zufal l . Er hält sie für Organe der beginnenden bürgerlichen 
Selbstverwaltung. 2 1 4 Als ein weiteres Indiz für die Zugehörigkeit des Hansgrafen 
zur Bürgerschaft betrachtet K . Ambronn die wahrscheinliche Identifizierung des 
„Marquardus hansgrave" mit „Marquardus uon dem Niun M a r c t " 2 1 5 , der zur Grup
pe der am meisten herausgehobenen Bürger zählte. 2 1 6 Offenbar war Burggraf Hein
rich IV. gegen Ende seiner Regierung politisch nicht mehr besonders aktiv. Zumin
dest deutet darauf die Tatsache hin, dass er im Brückenprivileg, das seine Zustän
digkeit berührte, nicht erwähnt wird , obwohl die maßgeblichen Personen durchaus 
genannt s i n d . 2 1 7 Das erstmalige Auftreten des Hansgrafen gegen Ende des 12. Jahr
hunderts spricht ebenfalls nicht dafür, dass es dieses Amt bereits früher gab, als 
der Burggraf noch einflussreich in der Stadt war . 2 1 8 Aufgrund der genannten Argu
mente kann man wohl davon ausgehen, dass es sich beim Hansgrafen um einen vom 
Kaiser eingesetzten, die Handelsinteressen der Bürger vertretenden Funktionsträger 
gehandelt hat . 2 1 9 Daher sind seine Kompetenzen nicht Gegenstand dieser Arbeit. 

Neben Markt , Z o l l und Geleit erhielt der Burggraf Abgaben von den Hand
werkern der Stadt. Im „Urbarium Baiuwariae transdanubianae" sowie in dessen spä
terer Redaktion „Urbarium vicedominatus Lengenuelt" werden die Handwerker 
und deren Abgaben aufgezählt. 2 2 0 Dabei wird ein besonderes Verhältnis der Burg
grafen zu den Leinwebern deutlich. Diese werden zwar genannt, aber nicht mit 
Abgaben belegt. Außerdem hatte der Burggraf offenbar Einfluß auf die Wahl ihres 
Zunftmeisters. 2 2 1 Auch die Brauer werden hervorgehoben. Im Gegensatz zu den 
anderen Handwerkern hat bei ihnen jeder einzelne eine Steuer zu zahlen. 2 2 2 Außer-

2 1 2 V g l . R U B [wie A n m . 88], Nr. 40; D F I [wie A n m . 197], Nrr. 831, 833. 
2 1 3 V g l . K a r l A M B R O N N , Der Kampf um die Macht 1180-1245 oder das Werden der K o m 

mune, in: A N G E R E R (Hg.), Regensburg im Mittelalter [wie A n m . 8], Bd. 1, S. 57-70, hier 58. 
2 1 4 V g l . A M B R O N N , Bemerkungen [wie A n m . 208], S. 238-239. V g l . dagegen P. S C H M I D , 

Anfänge [wie A n m . 107], S. 494 und Peter S C H M I D , Die Bürgerschaft auf dem Wege zur Reichs
freiheit, in : P. S C H M I D (Hg.), Geschichte der Stadt Regensburg [wie A n m . 10], Bd. 1, S. 177-
190, hier 181, der bereits um die Mitte des 11. Jahrhunderts Anzeichen dafür sieht, dass die 
Bürger eine Größe darstellten, die von Herzögen und Königen als Verhandlungspartner akzep
tiert waren. 

2 1 5 V g l . Prüfening [wie A n m . 90], Nr. 265. 
2 1 6 V g l . A M B R O N N , Bemerkungen [wie A n m . 208], S. 237-238. 
2 1 7 Die Privilegien wurden erlassen „consilio et consensu dilecti nostri Chunonis Ratis

ponensis episcopi et Ottonis ducis Bawarie et aliorum prineipum et nobilium curie nostre". Die 
Burggrafen sind möglicherweise unter den namentlich nicht genannten Fürsten. V g l . D F I [wie 
A n m . 197], Nr. 831; R U B [wie A n m . 88], Nr. 40. 

2 1 8 V g l . dagegen P. S C H M I D , Anfänge [wie A n m . 107], S. 500, der aus dem Vorhandensein 
eines „ius Ratisponensium" im Jahre 1166 in Passau sowie die Gewährung von Rechten, die 
denen des späteren Hansgrafen entsprechen, auf eine Gerichtsinstanz zu dessen Durchsetzung 
schließen möchte. 

2 , 9 V g l . A M B R O N N , Bemerkungen [wie A n m . 208], S. 239; P. S C H M I D , Bürgerschaft [wie A n m . 
214], S. 182. 

2 2 0 V g l . M B 36,1 [wie Anm.- 98], S. 363-364 bzw. 593-594. 
2 2 1 M B 36,1 [wie A n m . 98], S. 594: „ad voluntatem purchgrafii debent instituere magistrum", 

364 fälschlich „purchgranii". 
2 2 2 V g l . M B 36,1 [wie A n m . 98], S. 363 bzw. 593. 
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dem sind „di prewen" der einzige Berufsstand, der unter den zur Burggrafschaft 
gehörenden Rechten im Niederbayerischen Urbar eigens aufgezählt w i r d . 2 2 5 

Die Abgaben der Handwerker und die Einflussmöglichkeiten auf diese müssen 
bereits dem Burggrafen zugestanden haben, denn es ist unwahrscheinlich, dass der 
Herzog die Handwerker der Stadt mit solchen Abgaben belegen konnte, als noch die 
Burggrafen für die Stadt zuständig waren. 2 2 4 Außerdem wird das Kammeramt, aus 
dem nach den Urbaren die Leistungen kamen, immer zusammen mit den anderen 
burggräflichen Institutionen Friedgericht und Schultheißenamt genannt. 2 2 5 Wie 
diese Zahlungen begründet waren, ist unbekannt. Einiges spricht dafür, dass die 
Abgaben der einzelnen Handwerke der Ausrüstung der burggräflichen „milicia" 
bzw. der Bürger, die im Verteidigungsfall die Truppen des Burggrafen verstärkt hät
ten, dienen sol l ten. 2 2 6 

O b der Burggraf auch Anteil an Steuereinnahmen aus der Stadt hatte, ist fraglich. 
Zwar wurde Regensburg bereits 1084 von Kaiser Heinrich I V und 1126 von 
Herzog Heinrich dem Stolzen mit Abgaben belegt. 2 2 7 Dies waren aber einmalige 
Zahlungen, denn regelmäßige Abgaben kamen erst Anfang des 13. Jahrhunderts 
auf. 2 2 8 Z u diesem Zeitpunkt war die Familie der Pabonen bereits erloschen. Mög
licherweise verfügte der Burggraf im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung den
noch über Steuereinnahmen. Denn der schon mehrfach erwähnte Vertrag zwischen 
Herzog und Bischof nennt „collectas (...) super ciuitatem generales", die zwischen 
beiden geteilt wurden. Da sich der Vertrag auch sonst mit dem Erbe aus der 
Burggrafschaft befasst, könnte man annehmen, dass auch diese ,collectae' aus der 
Verfügung des Burggrafen stammten. 2 2 9 Allerdings fehlen in den späteren Urbaren 
Einträge für Regensburg, die sich auf allgemeine Steuern und nicht nur auf Abgaben 
einzelner Höfe beziehen. Herzog und Bischof könnten sich über neue Steuern ge
einigt haben und diesbezügliche Regelungen in dem genannten Vertragswerk fest
geschrieben haben. 2 5 0 

Ebenso umstritten wie die Steuereinnahmen ist der Zusammenhang von Münz
prägung in Regensburg und den Burggrafen. Die Umschrift einer im 19. Jahrhundert 
gefundenen Münze lautet auf der einen Seite „Rvodbert", auf der anderen Seite 
„Radaspona". Zwar ist der Münzort damit eindeutig. Im Gegensatz dazu wurde der 

2 2 i V g l . M B 36,1 [wie A n m . 98], S. 529. Die Zugehörigkeit des Brauereibanns zur Burg
grafschaft blieb lange erhalten. Noch um 1342 verkaufte Heinrich der Stainchircher sein Brau
amt „purchgrafhalben". V g l . R U B [wie A n m . 88], Nr. 979. 

2 2 4 V g l . R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 98. 
V g l . Codex diplomaticus [wie A n m . 98], Nr. 58Q: „Judicium pacis, camere et Sculteti". 

2 2 6 V g l . dazu Hermann H E I M P E L , Das Gewerbe der Stadt Regensburg im Mittelalter. Stuttgart 
1926, S. 58; R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 100-101. Die nach M B 36,1 [wie 

A n m . 98], S. 363 bzw. 594 zu abzuliefernden Schwerter und Messer verdeutlichen für H E I M P E L , 
Gewerbe, S. 57 den militärischen Charakter der Abgaben. 

2 2 7 V g l . Annalium Ratisbonensium maiorum fragmentum, in: Georg W A I T Z (Hg.), M G H SS 
XIII , Hannover 1881, S. 48-50, hier 48-49; Historia Welforum [wie A n m . 103], c. 16 S.463. 

2 2 8 V g l . A M B R O N N , Kampf [wie A n m . 213], S. 57; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12]. 
S. 157. 

2 2 9 V g l . P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 49. 
2 J > 0 A M B R O N N , Kampf [wie A n m . 213], S. 60-61 betrachtet die ,collectae super civitatem 

generales' als Neuerung, die zwischen der Abfassung des Herzogsurbars aus der Zeit zwischen 
1197 und 1205 und dem Abschluss des Vertrages zwischen Herzog und Bischof 1205 einge
führt worden sein muss, da die genannten Zahlungen im älteren Herzogsurbar noch nicht 
erscheinen. 
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Name Rvodbert heftig diskutiert. Aufgrund der Übereinstimmung der Umschrift 
mit dem Namen des Burggrafen Ruperts wurden die Burggrafen daher bereits in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Münzherren betrachtet. 2 5 1 Dagegen sprechen 
aber mehrere Gründe. 2 5 2 Daher wurde die Annahme einer burggräflichen Münze 
letztendlich verworfen. 2 5 5 Dies entspricht auch den Ergebnissen der Untersuchung 
zum Fiskus, nach der das Münzrecht bereits Anfang des 10. Jahrhunderts an den 
Herzog von Bayern übergegangen war und demnach nicht im Kompetenzbereich 
der Burggrafen liegen konnte. 

Wem die Einkünfte aus den genannten Zöllen und Gerichten zugute kamen, ob 
sie also der Burggraf für sich selbst erhob oder sie an den König weitergeben mus-
ste, bleibt unklar. Darüber existieren keine Quel len . 2 5 4 

Im Gegensatz zum ,vicarius regis', dessen Verwaltungsapparat wenigstens in 
Ansätzen erkennbar ist, sind andere Helfer neben dem Schultheiß nicht belegt. 
Obwohl der Burggraf sicherlich nicht alle seiner umfangreichen Rechte und Auf
gaben persönlich wahrgenommen hat, sind keine Aussagen über die Organisations
struktur der Burggrafschaft möglich. 2 5 5 

2 1 1 V g l . Heinrich C A P P E , Die Münzen der Herzöge von Baiern, der Burggrafen von Regens
burg und der Bischöfe von Augsburg aus dem zehnten und elften Jahrhundert, Dresden 1850, 
S. 48; G F R Ö R E R , Verfassungsgeschichte [wie A n m . 150], S. 35; Wolfgang H A H N , Die admini
strativen Grundlagen der Typenvariation in der älteren bayerischen Münzprägung und ihre 
Signifikanz für die Datierung der ersten böhmischen Herzogsmünzen. Numismatische Notizen 
zur Geschichte der Pfalzgrafen und der Burggrafen von Regensburg, in : Jahrbuch für Numis
matik und Geldgeschichte 31/32 (1981/82), S. 103-115, hier 112; Johann Veit K U L L , Münz
privilegien im Gelände des geschichtlichen und heutigen Bayerns, in : Mittheilungen der Baye
rischen Numismatischen Gesellschaft 31 (1913), S. 73-84, hier 75; P R I N Z , Entwicklung [wie 
A n m . 42], S. 398. 

2 1 2 Z u m ersten trägt der genannte Rvodbert keinen Titel. Keine der zahlreichen Münzen aus 
Regensburg nennt einen Burggrafen. Dass es sich bei Rvodbert um den Münzmeister und nicht 
um den gleichnamigen Burggrafen handelte, glaubte bereits M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 6], 
S.21. D A N N E N B E R G , Münzen [wie A n m . 79], S. 417, 421, 425 konnte einen Münzmeister 
diesen Namens belegen. Z u m zweiten wird die Münze nicht in dem Urbar erwähnt, das die 
vom Burggrafen auf den Herzog übergegangenen Rechte aufzählt. V g l . M B 36,1 [wie A n m . 98], 
S. 529. Drittens ist in dem Vertrag zwischen Herzog und Bischof keine Münze genannt. V g l . 
M W I [wie A n m . 201], Nr. 2, S. 8 Ziffer 13 bzw. M W I, Nr. 5 S. 18 Ziffer 23. 

2 i i V g l . D A N N E N B E R G , Münzen [wie A n m . 79], S. 421; Hubert E M M E R I G , Der Regensburger 
Pfennig. Die Münzprägung in Regensburg vom 12. Jahrhundert bis 1409 (Berliner numismati
sche Forschungen NF, Bd. 3), Berlin 1993, S. 18; Hermann G R O T E , Münzstudien Bd. 8, Graz 
1969, S. 56: S P E R L . Münzgeschichte [wie A n m . 77]. S. 30-31; Theodor STÜTZF.L. Geschichte 
der bayerischen Münzanstalten bis zur Errichtung des Königlichen Hauptmünzamtes 907-
1808, in : Mittheilungen der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft 30 (1912), S. 1-80, 
hier 3. 

2 5 4 M A Y E R . Geschichte [wie A n m . 6], S. 14 geht dagegen ohne Nennung von Argumenten 
oder Quellen davon aus, dass der Burggraf die Einkünfte für sich behielt. Möglicherweise haben 
die Pabonen zu Beginn der Burggrafschaft die Abgaben als Vertreter des Königs eingezogen und 
im Laufe der Zeit bei fortschreitender Erblichkeit der Burggrafschaft in ihrer Familie dem 
König entfremdet und für ihren eigenen Bedarf behalten. 

2 1 > 0 Die für die Zeit der Burggrafen mehrfach belegten ,exactores' gehörten vermutlich nicht 
zum Burggrafen, sondern zum Kloster St. Emmeram. V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 795, 
804, 811, £20, 823, 844. Die ,exactores prefecti' sind durch die Namenszusätze, z . B . „de 
Grasolving" als zu Orten außerhalb der Burggrafschaft gehörig erkennbar. V g l . Regensburg 
[wie A n m . 11], Nr. 903. Auch bei den zur Zeit der Burggrafen oft genannten ,telonarii' gibt es 
keinen Hinv-eis auf eine Verbindung zur Burggrafschaft. V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 
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2.2.4. Das Territorium der Burggrafschaft 

Obwohl bereits M . Mayer die Allodien und Lehen der Pabonen „in bemerkens
werter Vollständigkeit" 2 3 6 nachgewiesen und zusammengestellt hat, ist eine erneute 
Hinwendung zu diesem Aspekt notwendig, da M . Mayer nicht zwischen Burggraf
schaft und übrigem Besitz der Pabonen unterschieden hat. 2 3 7 

Offenbar gab es schon zur Zeit der Burggrafen einen eigenen Verwaltungsbezirk 
um die Stadt, der auf eine nicht näher zu beschreibende Weise von der Grafschaft 
unterschieden wurde und später als Burgfrieden der Stadt bezeichnet wurde . 2 3 8 Ein 
jurisdiktionelles Indiz ist die Zuständigkeit des Schultheißengerichts für den Burg
friedensbezirk, also über den durch die Stadtmauer definierten Stadtbereich hin
aus. 2 3 9 Ein weiteres Indiz ist die territoriale Entwicklung des Burgfriedens nach dem 
Tod Burggraf Heinrichs IV. Herzog Ludwig von Bayern konnte die Grafschaft im 
westlichen Donaugau offenbar bald nach dem Aussterben der Pabonen in seinen Be
sitz bringen, nicht jedoch den reichsstädtischen Burgfrieden. 2 4 0 In den häufigen Aus
einandersetzungen zwischen Herzog, Bischof und Bürgerschaft konnte die Stadt ein 
solches Gebilde wie den Burgfrieden sicherlich nur bewahren, nicht aber schaffen. 2 4 1 

Das Territorium, das später den Burgfriedensbezirk der Reichsstadt ausmachte, 
dürfte es also bereits unter den Burggrafen gegeben haben. Es scheint damit eine 
gewisse Kontinuität im wesentlichen Umfang vom Territorium legionis' über das 
agilolfingische Herzogsgut und den erst karolingischen, später ottonischen Fiskus 
Regensburg bis zu den Burggrafen gegeben zu haben. 2 4 2 

2.3. Fiskus und Burggrafschaft - ein Vergleich 

Der Vergleich von Fiskus und Burggrafschaft zeigt auf den ersten Blick zahlreiche 
Parallelen. Betrachtet man zuerst die Verwaltungsspitzen, ,vicarius regis' und Burg-

3 4 1 , 3 6 4 , 9 0 3 , 9 1 6 , 9 2 5 , 9 3 7 , 9 7 8 , 9 7 9 , 9 9 0 . A u c h im Falle der ,fiscalis potentiae persona' blei
ben deren Funktion und Zugehörigkeit unklar. V g l . D O II [wie A n m . 2 0 ] , Nrr. 2 9 3 - 2 9 6 . V g l . 
dazu P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9 ] , S. 2 6 2 mit A n m . 1 0 7 3 . 

2 3 6 A . S C H M I D , Burggrafschaft [wie A n m . 7 ] , S. 1 2 . 
2 3 7 V g l . M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 6 ] , S. 5 1 - 5 6 . 
2 3 8 Z u r Ausdehnung des Burgfriedens vgl. die Kartenbeilage »Besitzungen der Pfalz Regens

burg' in : P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9 ] . 
2 3 9 V g l . Hans-Jürgen B E C K E R , Der Burgfrieden der Reichsstadt Regensburg. Eine rechtshisto

rische Untersuchung, in: Franz D O R N (Hg.), Festschrift für Gerd Kleinheyer, Heidelberg 2 0 0 1 , 
S. 2 1 - 3 3 , hier 2 4 ; Hans-jürgen B E C K E R , Genossenschaften vor den Toren der Stadt, in: Albrecht 
C O R D E S - Joachim R Ü C K F R T (Hg.) . Stadt - Gemeinde - Genossenschaft. Festschrift für Gerhard 
Dilcher zum 7 0 . Geburtstag, Berlin 2 0 0 3 , S. 1 8 5 - 1 9 9 , hier 1 8 8 - 1 8 9 ; G F R Ö R E R , Verfassungs
geschichte [wie A n m . 1 5 0 ] , S. 3 3 ; H A S S L I N G E R , Schultheißengericht [wie A n m . 1 5 0 ] , S. 13 ; 
M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 6 ] , S. 1 3 ; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 1 2 ] , S. 1 5 3 . 

2 4 0 V g l . D . S C H M I D , Ausbildung [wie A n m . 3 5 ] , S. 3 1 8 . 
2 4 1 Z u den Auseinandersetzungen vgl. B E C K E R , Burgfrieden [wie A n m . 2 3 9 ] , S. 2 5 - 3 1 ; 

A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 1 2 ] , S. 1 4 7 - 1 5 1 . 
2 4 2 Eine ähnliche Entwicklung ist beim „Gericht Bornheimer Berg" nahe Frankfurt zu be

obachten, das ebenfalls aus einem karolingischen Fiskalbezirk hervorging. V g l . Hans-Jürgen 
B E C K E R , Das Gericht Bornheimer Berg, in: Stephan B U C H H O L Z - Paul M I K A T (Hg.), Überliefe
rung, Bewahrung und Gestaltung in der rechtsgeschichtlichen Forschung (Rechts- und Staats
wissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft NF, Bd. 6 9 ) , Paderborn u.a . 
1 9 9 3 , S. 1 - 2 1 , hier 4 - 5 . V g l . dagegen A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 1 2 ] , S. 1 4 8 , der -
allerdings auf Argumente verzichtend - einen Zusammenhang zwischen Territorium legionis' 
und Burgfrieden ablehnt. 
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graf, wird das gleiche Verhältnis zum König sichtbar. Beide waren die Stellvertreter 
des Herrschers in Regensburg und im zugehörigen Umland und hatten sehr ähn
liche Befugnisse. Sowohl der ,vicarius regis' als auch der Burggraf war für die 
militärischen Aspekte, die den Fiskus bzw. die Stadt betrafen, zuständig. Sie übten 
die Gerichtsbarkeit über eine Gerichtsgemeinde aus, deren Mitglieder in beiden 
Fällen in besonders engem Verhältnis zum König standen. Die verwaltungstechni
schen Rechte entsprechen sich ebenfalls in erheblichem Maße. Marktaufsicht und 
Zuständigkeit für die Handwerker sind beiden gemeinsam, namentlich werden die 
Brauer sowohl im »Capitulare de villis ' als auch im Herzogsurbar genannt. 2 4 3 Da
neben liegen Zollerhebung und Geleitrecht in den Aufgabenbereichen beider. H i n 
sichtlich des geografischen Zuständigkeitsbereichs zeigen sich viele Gemeinsam
keiten, die wohl nicht zufällig sind. 

Aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten scheint die Nachfolge der Burggrafen auf 
den ,vicarius regis' sehr wahrscheinlich. 2 4 4 Aus der Ausübung der Hochgerichts
barkeit durch den ,vicarius regis' kann auf die wichtige Erkenntnis geschlossen wer
den, dass dies dementsprechend auch für den Burggrafen anzunehmen ist. Mit der 
Ausübung der Hochgerichtsbarkeit ist dessen Unabhängigkeit vom Grafen im 
Donaugau verbunden, auch wenn diese Unterscheidung für die Pabonen de facto 
keine Rolle spielte. 

Es bleibt also festzuhalten, dass „als Nachfolger des vicarius regis mit großer 
Wahrscheinlichkeit der seit der Ottonenzeit bezeugte Regensburger Burggraf ange
sehen werden (darf ) . " 2 4 5 

3 . D i e T i t e l d e r B u r g g r a f e n 

Die T i t e l 2 4 6 , mit denen die Burggrafen in den Quellen belegt sind, wurden offen
bar bewusst verwendet. Dafür sprechen verschiedene Urkunden, in denen die 
Angehörigen der einzelnen pabonischen Familienlinien - burggräflich und landgräf
lich - jeweils mit den korrekten Bezeichnungen angesprochen wurden. Dies ist z. B. 
der Fall in zwei Diplomen Kaiser Friedrichs I. sowie in einer Urkunde Heinrichs des 
Löwen. 2 4 7 A u c h eine konsequente Verwendung einzelner Titel lässt sich in den 
Quellen nachweisen. 2 4 8 

2 4 5 V g l . Capitulare de villis [wie A n m . 48], c. 45; M B 36,1 [wie A n m . 98], S. 363 bzw. 593. 
2 4 4 O b diese Nachfolge allerdings ein lückenloser Übergang war, der durch eine Maßnahme 

Ottos I. veranlasst worden ist, kann nicht gesagt werden. Von einer Verwaltungsspitze zwischen 
,vicarius regis' und Burggraf berichten die Quellen nichts. Die unterschiedlichen Bezeich
nungen der Vorsteher scheinen darauf hinzudeuten, dass es zwischen beiden Verwaltungs
einrichtungen möglicherweise einen gewissen Bruch gegeben hat. Der einzige Hinweis auf eine 
möglicherweise unterbrochene Kontinuität könnte der schlechte bauliche Zustand der Alten 
Kapelle sein, den Otto II. in einer Urkunde 967 beklagt. V g l . D O II [wie A n m . 20], Nr. 14; 
P. S C H M I D , Civitas regia [wie A n m . 14], S. 113. Obwohl früher der ,vicarius regis' für die In
standhaltung der Pfalzgebäude zuständig war und die Sorge um die Bauten auf den Burggrafen 
übergegangen sein müsste, verfiel nun ein wesentlicher Bestandteil der Pfalz. V g l . S C H A L L E S -
F I S C H E R , Fiskus (wie A n m . 55], S. 340. 

2 4 5 P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 262. 
2 4 6 Die Titel wurden jeweils auf ihre Grundform reduziert, Zusätze wie ,urbis' oder .urbanus' 

finden keine Beachtung. Ebenso wenig Wert wurde auf Unterschiede in der Schreibweise ge
legt. 

2 4 7 V g l . D F I [wie A n m . 197], Nrr. 70, 509; UB Steiermark [wie A n m . 193], Nr. 538. Dass 
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3.1. Die verwendeten Titel 

Die herangezogenen Quellen teilen sich hauptsächlich in zwei Gruppen. Zum 
einen sind dies die Traditionsnotizen und Urkunden vor allem der Regensburger, 
aber auch anderer Klöster. Die zweite Gruppe besteht aus den Kaiser- und Königs
urkunden von Otto III. bis Friedrich I . 2 4 9 

Bei einer ersten Betrachtung der Titel fällt schon die deutliche Abhängigkeit des 
Titels vom Ausstellungsdatum auf. Die knapp 220 Jahre zwischen der ersten Nen
nung in einer Traditionsnotiz aus St. Emmeram vom fahr 975 und der letzten 
Nennung, ebenfalls aus St. Emmeram aus dem )ahr 1193, werden durch das jewei
lige Vorherrschen eines Titels grob in drei Abschnitte gegliedert. Der erste dieser 
Zeiträume erstreckt sich von 975 bis 1085. Hier dominiert eindeutig der ,comes'-
Titel, während andere Titel eine nur untergeordnete Rolle spielten. 2 5 0 Der zweite 
Abschnitt umfaßt die fahre von 1085 bis 1174, in denen hauptsächlich der ,prefec-
tus'-Titel Verwendung fand. 2 5 1 Die ,lantgravius'- und ,burgravius'-Nennungen deu-

beide Diplome Friedrichs nicht in der Hofkanzlei entstanden sind, ist an dieser Stelle unwich
tig; es soll nur der damalige Sprachgebrauch - unabhängig von bestimmten Ausstellern - doku
mentiert werden. 

2 4 8 Ruprecht wurde konsequent ausschließlich als ,comes* bzw. als ,graf bezeichnet. Beide 
Bezeichnungen sind seit dem 8. Jahrhundert synonym. V g l . M L L M [wie A n m . 170], Bd. 1, 
„comes", S. 270 Nr. 10. Für die Nennungen vgl. Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 256, 257, 269, 
291, 296, 346, 355, 391, 417; St. Paul Nrr. 2, 23; Matthias T H I E L (Bearb.), Die Traditionen, 
Urkunden und Urbare des Klosters Weltenburg (QE N F Bd. 14), München 1954, Traditionen 
[= Weltenburg], Nrr. 9b, 10. 

2 4 9 Es existieren keine Diplome Ottos I. und Ottos IL, in denen die Burggrafen von 
Regensburg auftauchen. Hier werden auch die Diplome Heinrichs des Löwen zu den Königs
urkunden gezählt, obwohl es sich im diplomatischen Sinne um Privaturkunden handelt. V g l . 
Wilhelm E R B E N u .a . , Urkundenlehre, Bd. 1 (Handbuch der mittelalterlichen und neueren 
Geschichte, Abtei lung 4: Hilfswissenschaften und Altertümer, Bd. 1), München-Berlin, 1907, 
S. 20-21. 

2 5 0 V g l . für die einzelnen Nennungen: ,comes' (16x): Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 205, 
251, 256 (2x), 257, 269, 291, 296, 346, 355, 391, 417, 507, 656; Weltenburg [wie A n m . 248], 
Nrr. 9b, 10; ,prefectus' (7x): Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 197, 212, 250, 256, 260, 657; 
St. Paul [wie A n m . 90], Nr. 26a; ,graf4 (3x): St. Paul [wie A n m . 90], Nrr. 2, 23 (2x); ,preses 
urbanus' ( l x ) : Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 507; ,pretor urbis' ( l x ) : Regensburg [wie A n m . 
11], Nr. 650; ohne Titel (4x): Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 201, 214; St. Paul [wie A n m . 
90], Nrr. 14b, 27b. 

2 5 1 V g l . für die einzelnen Nennungen: .prefectus' (48x): Monumenta Prulensia. in : Monu
menta Boica, Bd. 15, S. 145-244, München 1787 [= Prüll], Nr. 5; Matthias T H I E L - O d i l o E N G E L S 
(Hg.), Die Traditionen, Urkunden und Urbare des Klosters Münchsmünster ( Q E N F Bd. 20), 
München 1961, Urkunden [= Münchsmünster], Nr. 6; Heinrich V O N L A N G (Bearb.), Regesta 
Boica sive rerum Boicarum autographa, Bd. 1, München 1822 [= R B I], S. 227; Hardo-Paul M A I 
(Bearb.), Die Traditionen, die Urkunden und das älteste Urbarfragment des Stiftes Rohr 
1133-1332 ( Q E N F Bd. 21), München 1966 [= Rohr] , Traditionen, Nrr. 35, 36, 60; Rohr 
Urkunden, Nr. 5; Mart in Johann W A L K O (Bearb.), Die Traditionen des Augustiner-Chor
herrenstifts Baumburg an der A l z ( Q E N F Bd. 44), München 2004 [= Baumburg], Nr. 209; 
Monika V O N W A L T E R (Bearb.), Die Traditionen des Benediktinerklosters Biburg ( Q E N F Bd. 
45), München 2004 [= Biburg], Nr. 62; Prüfening [wie A n m . 90], Nrr. l b , 3, 19, 41 , 43, 51, 
57, 61, 65, 66a, 88a, 105a, 128, 145, 164, 187, 197, 202a, 203, 218; Regensburg [wie A n m . 
11], Nrr. 766, 788, 828 (2x), 831 (2x), 875-877, 880, 889, 899, 903 (2x); Reinhard H Ö P P L 
(Bearb.), Die Traditionen des Klosters Wessobrunn (QE N F Bd . 32,1), München 1984 [= 
Wessobrunn], Nr. 19c; Johann G R U B E R (Bearb.), Die Urkunden und das älteste Urbar des Stiftes 
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ten bereits auf den letzten Zeitraum. Dieser erstreckt sich vom Jahr 1174 bis zum 
Jahr 1193. In diesen (ahren werden die Burggrafen noch 12-mal genannt. Neben 
dem weiterhin verwendeten ,prefectus'-Titel tritt nahezu gleichberechtigt der ,bur-
gravius'-Titel . 2 5 2 

Im zweiten Schritt werden die Königs- und Kaiserurkunden sowie die Urkunden 
Heinrichs des Löwen in Augenschein genommen. Im Gegensatz zu den Traditions
notizen und Urkunden aus den Klöstern, bei denen die Authentizität oftmals nicht 
überprüfbar und daher meist als gegeben anerkannt ist, ist bei den Königsdiplomen 
z u beachten, dass hier nachweislich nicht alle Urkunden echt sind und viele der 
,comes'-Nennungen in in-comitatu-Formeln auftauchen, in denen zum ,comes'-Titel 
keine Alternative bestand. 2 5 3 

Wirft man nun einen Blick auf die Titelverteilung in den Königsdiplomen, fällt 
auf, dass der erste Zeitraum, der bei den Traditionsnotizen von 975 bis 1085 reich
te, hier komplett fehlt, da die ,comes'-Nennungen in den in-comitatu-Formeln außer 
Acht gelassen werden müssen. Erst für den zweiten Zeitraum von 1089 bis 1174 
finden sich die Burggrafen in den Urkunden. Auch in den Königsurkunden werden 

Osterhofen (QE NF Bd. 33), München 1985, Urkunden [= Osterhofen], Nr. 5; Weltenburg [wie 
A n m . 248], Nrr. 63, 107; ,comesk (1 l x ) : Prüfening [wie A n m . 90], Nrr. 51, 41, 43, 44, 153, 
203, 226; Michael S T E P H A N (Bearb.), Die Traditionen des Klosters Scheyern (QE N F Bd. 36,1), 
München 1986 [= Scheyern], Nr. 4; Rohr Traditionen, Nr. 5; Biburg, Nr. 14; M B 31,1 [wie 
A n m . 197], Nr. 203; Jantgravius 4 (2x): Prüll, Nr. 5; U B Steiermark [wie A n m . 193], Nr. 538; 
,burgravius' ( l x ) : UB Steiermark [wie A n m . 193], Nr. 538; ohne Titel ( l x ) : Regensburg [wie 
A n m . 11], Nr. 885. 

2 : > 2 V g l . für die einzelnen Nennungen: ,prefectus' (6x): Andreas V O N M E I L L E R (Bearb.), Re-
gesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzoge Oesterreichs aus dem Hause Babenberg. 
Aus Urkunden und Saalbüchern, Wien 1850 [= Reg. Babenberger], Nr. 19; Regensburg [wie 
A n m . 11], Nrr. 906, 925, 973, 998, 1002; ,burgravius' (5x): Prüfening [wie A n m . 90], Nr. 219; 
Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 945 (2x), 973; Münchsmünster [wie A n m . 251], Nr. 18b; Z o 
rnes' ( lx ) : Kar l August M U F F A T (Bearb.), Schenkungsbuch der ehemaligen gefürsteten Probstei 
Berchtesgaden, in: Q E Bd. 1, München 1856, S. 225-364 [= Berchtesgaden], Nr. 156. 

2 d j Unechte Diplome mit Erwähnung der Burggrafen sind Dietrich V O N G L A D I S S - Alfred 
G A W L I K (Bearb.), Die Urkunden Heinrichs IV. ( M G H Diplomata regum et imperatorum Ger
maniae VI) , Berlin u. a. 1941-1978 [= D H IV] , Nr. 403; Hans H I R S C H - Emil V O N O T T E N T H A L 
(Bearb.), Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza ( M G H Diplomata regum et 
imperatorum Germaniae VIII), Berlin 1927 [= D Lo III], Nr. 126; Friedrich H A U S M A N N 
(Bearb.), Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich ( M G H Diplomata regum et 
imperatorum Germaniae IX), Wien u.a . 1969 [ = D K 1111. Nr. 288. D K III (wie A n m . 253], 
Nr. 284 ist zwar auch unecht, wird hier aber dennoch aufgenommen, da es relativ zeitnah im 
ersten Viertel des 13. Jh. entstanden ist und den Sprachgebrauch der Zeit wiedergibt (vgl. 
D K III [wie A n m . 253], Nr. 284 (Einleitung)). Diplome mit in-comitatu-Formel sind Theodor 
S I C K E L (Bearb.), Die Urkunden Ottos II. und III. ( M G H Diplomata regum et imperatorum 
Germaniae II), Hannover 1888-1893, Nr. 370; Harry B R E S S L A U (Bearb.), Die Urkunden Hein
richs II. und Arduins ( M G H Diplomata regum et imperatorum Germaniae III), Hannover 
1900-1903 [= D H II], Nrr. 23, 27, 56, 116, 145, 192, 196, 211, 213, 432, 455; Harry BRESS
L A U (Bearb.), Die Urkunden Konrads II. Mit Nachträgen zu den Urkunden Heinrichs II. ( M G H 
Diplomata regum et imperatorum Germaniae IV), Hannover 1909 [= D K II], Nr. 11; Harry 
B R E S S L A U - Paul Fridolin K E H R (Bearb.), Die Urkunden Heinrichs III. ( M G H Diplomata regum 
et imperatorum Germaniae V ) , Berlin 1931, Nr. 299. Z u r in-comitatu-Formel vgl. S C H A L L E S -
FISCHER, Fiskus [wie A n m . 55], S. 346; Hans S C H U L Z E , Die Grafschaftsverfassung der Karol in
gerzeit in den Gebieten östlich des Rheins (Schriften zur Verfassungsgeschichte, Bd. 19), Berlin 
1973, S. 156. 
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die Burggrafen in den meisten Fällen als ,prefecti* angesprochen. 2 5 4 Während der 
Regierung Kaiser Friedrichs I. ist um 1174 ein Wechsel bei den Bezeichnungen 
erkennbar. Dieser dritte Zeitraum reicht bis zum Jahr 1194. Der ,prefectus'-Titel 
verschwindet praktisch vollständig und macht dem ,burgravius'-Titel Platz, der nun 
zur üblichen Bezeichnung w i r d . 2 " 

Der Vergleich der beiden Quellengruppen lässt verschiedene Phasen erkennen, in 
denen einzelne Titel fast oder ganz ausschließlich verwendet werden. Die maßgeb
lichen Titel der Burggrafen sind daher zwischen 975 und 1085 der ,comes'- bzw. 
,graf-Titel, zwischen 1085 und 1174 der ,prefectus'-Titel und von 1174 bis 1196 
der ,burgravius'-Titel, während der ,castellanus'-Titel offenbar generell eine unter
geordnete Rolle spielte. 

3.1.1. Der ,prefectus'-Titel 

Der ,prefectus'-Titel war vor den anderen Titeln offenbar der vornehmste bzw. 
wichtigste. Dies zeigen drei Aspekte. Z u m ersten war der Titel ,prefectus' der zah
lenmäßig mit Abstand am häufigsten verwendete Titel. Er war im Gegensatz zu 
anderen Titeln vom ersten Auftreten der Pabonen bis zu ihrem Aussterben in Ge
brauch, sein Schwerpunkt waren die Jahre von 1085 bis 1174. 

Dieses zahlenmäßige Übergewicht hängt mit einem zweiten Aspekt zusammen. 
Dies ist die Verwendung des ,prefectus'-Titels auch dort, wo kein direkter Zusam
menhang mit der Burggrafschaft oder Grafschaft im westlichen Donaugau bestand, 
d. h. wo der Rechtsgehalt weder auf Regensburg Bezug nahm, noch an der Einigung 
oder Verhandlung beteiligte Partei aus der Stadt kam und die Urkunde auch nicht 
in Regensburg ausgestellt wurde. In solchen Fällen stand zwar auch der auf die ver
schiedenen Grafschaften der Pabonen zielende ,comes'-Titel zur Verfügung. 2 5 6 Den
noch wurde in vielen Quellen die Bezeichnung ,prefectus' bevorzugt. 2 5 7 

Drittens nannten sich die Mitglieder des landgräflichen Familienzweiges ebenfalls 
,prefectus' bzw. ,prefectus urbis' oder ,burcgrauius' . 2 5 8 Dies könnte mit der Fest-

2 : > 4 V g l . für die einzelnen Nennungen: ,prefectus' (21x): D F I [wie A n m . 197], Nrr. 14, 70, 
158, 173, 202, 300; D H IV [wie A n m . 253], Nr. 485; Kar l J O R D A N (Bearb.), Die Urkunden 
Heinrichs des Löwen ( M G H Laien- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit l ) , Leipzig 1941 [= 
D H L ] , Nrr. 38, 54, 97 (2x); D K III [wie A n m . 253], Nrr. 49, 61, 66, 79, 82, 83b, 154, 284; 
D Lo III [wie A n m . 253], Nr. 71; Codex diplomaticus [wie A n m . 98], Nr. 184; ,comes' (6x): 
D F I [wie A n m . 197], Nrr. 70, 152; D H L [wie A n m . 254], Nr. 47; M B 31,1 [wie A n m . 197], 
Nr. 203; Reg. Babcnbergcr [wie A n m . 252], Nr. 4; D K III [wie A n m . 2531. Nr. 192: .burgra-
vius' (3x): D F I [wie A n m . 197], Nrr. 158, 174, 509; ,lantgravius' ( l x ) : D F 1 [wie A n m . 197], 
Nr. 509; ,castellanus4 ( l x ) : D F I [wie A n m . 197], Nr. 13; ohne Titel (2x): D K III [wie A n m . 
253], Nr. 61; D F 1 [wie A n m . 197], Nr. 158. 

2 0 0 V g l . für die einzelnen Nennungen: ,burgravius* (14x): D F I [wie A n m . 197], Nrr. 782 
(2x), 788, 798 (2x), 803, 868, 869, 875, 879, 883, 885, 887; D H L [wie A n m . 254], Nr. 100; 
,castellanus' (4x): D F I [wie A n m . 197], Nrr. 622 (2x), 867, 870; ,prefectus' (2x): D H L [wie 
A n m . 254], Nr. 106; D F I [wie A n m . 197], Nr. 623. 

2 5 6 V g l . z. B. Scheyern [wie A n m . 251], N r 4; Berchtesgaden [wie A n m . 252], Nr. 156. 
2 5 7 V g l . D Lo III [wie A n m . 253], Nr. 71; D K III [wie A n m . 253], Nr. 79; Rohr [wie A n m . 

251] Traditionen Nr. 60; Wessobrunn [wie A n m . 251], Nr. 19c; Osterhofen [wie A n m . 251], 
Nr. 5; R B I [wie A n m . 251], S. 227; Reg. Babenberger [wie A n m . 252], Nr. 19. Keine dieser 
Quellen bezieht sich auf Regensburg. 

2 0 8 V g l . für die einzelnen Nennungen: Landgraf Otto II.: RB I [wie A n m . 251], S. 227; 
Baumburg [wie A n m . 251], Nr. 209; Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 828, 831; D H L [wie 
A n m . 254], Nr. 38; Landgraf Heinrich V : Münchsmünster [wie A n m . 251], Nr. 18b. 
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Stel lung zusammenhängen, dass seit dem 12. lahrhundert alle männlichen Ange
hörigen eines Grafen den ,comes'-Titel - wohl aus Prestigegründen - annahmen. 2 3 9 

Die Wahl des ,prefectus'-Titels auch für die landgräfliche Linie deutet daher auf 
höheres Ansehen dieser Bezeichnung hin. 

Die Bedeutung des Wortes ,prefectus' ist bei genauerem Hinsehen nicht recht ein
deutig. Der Titel ,praefectus' stammt aus der römisch-spätantiken Amtssprache, wo 
er erst durch einen Zusatz einen bestimmten Sinn erhielt . 2 6 0 Nach Übernahme durch 
die Merowinger glich sich seine Bedeutung mehr und mehr dem germanischen ,gra-
fio' und dem lateinischen ,comes' a n 2 6 1 , so dass sich viele Beispiele für synonyme 
Verwendung dieser drei Begriffe f inden. 2 6 2 Trotz der Angleichung an den ,comes' 
ist die Verwendung im 10. Jahrhundert nicht eindeutig. Besonders Widukind von 
Korvei benutzt das Wort ,prefectus' abwechselnd für Offiziere, Festungskomman
danten und hohe zivile Beamte. 2 6 3 Dementsprechend kann ,prefectus' die Träger 
verschiedener Funktionen meinen, z .B . öffentliche Beamte, militärische Befehls
haber oder Grafen . 2 6 4 

Die Titel der Burggrafen wurden häufig mit Zusätzen ergänzt. Eine dieser er
weiterten Bezeichnungen ist ,prefectus urb is ' . 2 6 5 Diese Zusätze tragen aber zur 
näheren Bestimmung des ,prefectus'-Titels nur wenig bei, denn die Bedeutung von 
,urbs' reicht von einer Stadt römischen Ursprungs mit Bischofssitz über den Ge
richtsbezirk einer Stadt bis hin zur Festung. 2 6 6 Daher ist es möglich, dass sich die 
Bezeichnung ,prefectus urbis' auf die Stadt Regensburg bezieht und diese damit 
recht eindeutig als eigenständige Größe innerhalb des pabonischen Herrschafts
bereichs erkennen lässt oder die gesamte Grafschaft im westlichen Donaugau, deren 
hervorstechender Mittelpunkt die Stadt war, meint . 2 6 7 Ganz ähnlich liegt das Pro
blem mit der Ergänzung ,Ratisponensis'. 

3.1.2. Der ,comes'-Titel 

Der Begriff ,comes' bezeichnet in der spätrömischen Verwaltungssprache seit 
Diokletian hohe Reichsbeamte mit sachlichen, geografischen oder militärischen 

2 5 9 V g l . Richard L O I B L . Der Herrschaftsraum der Grafen von Vornbach und ihrer Nachfolger. 
Studien zur Herrschaftsgeschichte Ostbayerns im Hohen Mittelalter ( H A B , Teil Altbayern, 
Reihe II, Heft 5), München 1997, S. 248; Gerd T E L L E N B A C H , Vom karolingischen Reichsadel 
zum deutschen Reichsfürstenstand, in: Theodor M A Y E R (Hg.), Adel und Bauern im deutschen 
Staat des Mittelalters, Darmstadt 1976, S. 22-73, hier 56. 

2 6 0 V g l . Heinrich G E O R G E S - Kar l Ernst G E O R G E S (Hg.), Ausführliches lateinisch-deutsches 
Handwörterbuch, Bd. 2, Hannover 1 2 1969, „prefectus", Sp. 1846-1847. 

2 6 1 V g l . M L L M [wie A n m . 170], Bd. 2, „praefectus", S. 1083. 
2 6 2 V g l . die zahlreichen Beispiele bei E C K H A R D T , Präfekt [wie A n m . 4], S. 169-178. 
2 6 3 V g l . Paul H I R S C H - Hans L O H M A N N (Bearb.), Widukind von Korvei : Die Sachsenge

schichte ( M G H SS rer. Germ. L X ) , Hannover 5 1935 für Offiziere: S. 53 mit A n m . 5; S. 124; 
Festungskommandanten: S. 77, 83; Beamte: S. 110, 112. 

2 6 4 V g l . M L L M [wie A n m . 170], Bd. 2, „praefectus", S. 1083 Nrr. 3, 4, 7. Die Übersetzung 
mit »königlicher Beamter, der die Gerichtsbarkeit in einer Stadt ausübte, Burggraf (Nr. 10) 
kann nicht berücksichtigt werden, da es um eben diese Bedeutung geht. 

2 6 5 V g l . Rohr [wie A n m . 251] Urkunden Nr. 5, Traditionen Nrr. 35, 36; St. Paul [wie A n m . 
90], Nr. 26a; Baumburg [wie A n m . 251], Nr. 209; Regensburg [wie A n m . 11], Nrr. 212, 250, 
256, 260, 657, 828, 831, 875, 880, 899, 925, 998, 1002; D K III [wie A n m . 253], Nr. 49; D F I 
[wie A n m . 197], Nrr. 70, 202, 300; D H L [wie A n m . 254], Nrr. 38, 106. 

2 6 6 Vgl . M L L M [wie A n m . 170], Bd. 2, „urbs", Nrr. 1, 3, 5. 
2 6 7 Vgl . E C K H A R D T , Präfekt [wie A n m . 4], S. 204. 
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Wirkungsbereichen. 2 6 8 Nach der Übernahme des Titels durch die Merowinger 
trennten diese nicht mehr zwischen den einzelnen Aufgabenbereichen 2 6 9 , so dass 
,comes' bei den Franken den Träger hochrichterlicher Funktionen meint, der zu
gleich militärischer Führer is t . 2 7 0 Das entscheidende Merkmal des ,comes' ist dabei 
aber die Hochgerichtsbarkeit. 

Z u dieser ursprünglichen Bedeutung kommt im Laufe des 10. Jahrhunderts ein 
weiterer Aspekt hinzu. Seitdem tauchen Amtsträger auf, denen zwar hochgericht
liche Aufgaben fehlen, die dennoch als ,comites' bezeichnet werden, z .B . ,comites 
stabuli' oder ,comites forestarii ' . 2 7 1 Diese so genannten Mindergrafen waren ernann
te oder gewählte Amtspersonen mit niederrichterlicher Gewalt über einen bestimm
ten Bereich, also keine Grafen im eigentlichen Sinne. 2 7 2 

,Comes' wird hinsichtlich Regensburgs nur einmal ergänzt, nämlich mit .urba
nus ' . 2 7 3 Obwohl sich ,urbanus' auf die Stadt beziehen dürfte 2 7 4 , bleibt die Verwen
dung mehrdeutig. Bei ,comes urbanus' könnte es sich um eine Parallele zum ,comes 
forestarius' handeln. Der Stadtgraf hätte demnach keine gräflichen Rechte gehabt, 
wäre also kein Graf gewesen. 

3.1.3. Der ,burgravius'-Titel 

Beim Bezug auf die Burggrafen von Regensburg waren die Titel ,prefectus' und 
,burgravius' offenbar synonym. Dies belegt ein Vergleich mehrerer U r k u n d e n . 2 7 5 

2 6 8 V g l . Dietrich C L A U D E , Untersuchungen zum frühfränkischen Comitat, in: Z R G G A 81 
(1964), S. 1-21, hier 4-5 . 

2 6 9 V g l . C L A U D E , Untersuchungen [wie A n m . 268], S. 14. 
2 7 0 V g l . M L L M [wie A n m . 170], Bd. 1, „comes4 4, S. 268 Nrr. 8, 9; Theodor K O C H S - Joachim 

B A H R (Bearb.), Jacob G R I M M - Wilhelm G R I M M : Deutsches Wörterbuch, Bd. 4, Leipzig 1958, 
„Graf 4 , Sp. 1698-1710, hier 1702 Nr. 1 b y. 

2 7 1 Z u m ,comes stabuli 4 vgl. Wilhelm W I E G A N D (Bearb.), Urkundenbuch der Stadt Straßburg, 
Bd. 1, Straßburg 1879, Nr. 60. Es handelt sich hier in der Tat um eine untergeordnete Person 
und nicht um einen Marschall - also einen hohen Offizier - im Sinne von M L L M [wie A n m . 
170], Bd. 1, „comes4 4, Nr. 6, denn der Straßburger ,comes stabuli 4 steht in der Zeugenreihe der 
Urkunde am Schluss. Paul L E H M A N N - Otto P R I N Z (Hg.), Mittellateinisches Wörterbuch, 
München Bd. 1: 1967, Bd. 2: 1999 [= M L W B ] , hier Bd. 1, „comes4 4, Sp. 914 Nr. II A 4, „come-
stabulus4 4, Sp. 919 kennt als Übersetzung von ,comes stabuli 4 überhaupt nur .oberster Stall
meister4. Z u m ,comes forestaris4 vgl. Heinrich B E Y E R (Bearb.), Urkundenbuch zur Geschichte 
der jetzt die Preußischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden mittelrheinischen 
Territorien, Bd. I : Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1 169, Cohlenz 1860. Nr. 252. Z u r 
Übersetzung mit Forstgraf bzw. ,holtzgreve4 vgl. G R I M M , Wörterbuch, Bd. 4 [wie A n m . 270], 
„Graf44, Nr. 2 d ß; Georg W A I T Z , Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. 8, Graz 2 1955, S. 265 
A n m . 1. 

2 7 2 Z u solchen Amtsträgern mit Grafentitel vgl. G R I M M , Wörterbuch, Bd. 4 [wie A n m . 270], 
„Graf 4 , Nr. 2. Z u r Problematik der Titulatur und die niedergerichtlichen ,Grafen 4 vgl. R I E T S C H E L , 
Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 7-8. S C H U L Z E , Grafschaftsverfassung [wie A n m . 253], S. 40 
hält die Burggrafen von Regensburg für Mindergrafen. 

2 7 5 V g l . Regensburg [wie A n m . 11], Nr. 507. 
2 7 4 V g l . G E O R G E S , Handwörterbuch [wie A n m . 260], „urbanus44, Sp. 3312. Das auf Mitte l 

latein spezialisierte M L L M [wie A n m . 170], Bd. 2, „urbanus44 kennt keine Bedeutung, die an 
dieser Stelle in Frage kommt. 

2 7 0 D F I [wie A n m . 197], Nr. 158 enthält zwei Zeugenreihen. In der ersten wird Heinr ich III. 
als ,prefectus4, in der zweiten als ,burcgravio Radisponensis 4 bezeichnet. D F I [wie A n m . 197], 
Nrr. 173-174 wurden an aufeinander folgenden Tagen ausgefertigt. In D F I [wie A n m . 197], 
Nr. 173 wurde Heinrich III. als ,prefectus Ratisponensis 4, in D F 1 [wie A n m . 197], Nr. 174 
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Die unterschiedlichen Bedeutungen von ,grafio' wurden bereits erläutert. Daher 
steht an dieser Stelle der Wortbestandteil ,burg-' im Vordergrund. Trotz verschie
dener Übersetzungsmöglichkeiten bleibt der Zusammenhang von ,burgus' und Be
festigung durch eine Mauer immer gegeben und steht meist im Vordergrund. Für 
Regensburg kommen dabei zwei Möglichkeiten zur Übersetzung von ,burgus' in 
Betracht, nämlich »Festung' und »städtische, befestigte Ansiedlung ' . 2 7 6 Welche der 
beiden Bedeutungen vorzuziehen ist, bleibt vorerst unklar. 

Möglicherweise wurde der ,burgravius'-Titel nur als Gegensatz zum Jantgarvius'-
Titel verwendet, um beide pabonischen Linien auseinanderzuhalten. 2 7 7 Dann be
zöge sich ,burg-' nicht ausschließlich auf die Stadt, sondern auf die gesamten Besit
zungen des burggräflichen Familienzweiges. 

Daneben wurde auch der ,burgravius'-Titel mit den bereits bekannten Ergän
zungen versehen. Doch ebenso wenig wie bei den anderen Titeln trägt dies zur 
Klärung der Frage nach der Stellung der Burggrafschaft bei. 

Das Auftreten des ,burgravius'-Titels scheint eine allgemeine Entwicklung im 
Reich gewesen zu sein, denn um 1170 taucht dieser Titel auch für andere Burg
grafen erstmals auf . 2 7 8 

Der ,castellanus'-Titel ist für die Burggrafen von Regensburg nur selten nach
weisbar. Die Verwendung ab 1174 ist offenbar wie beim ,burgravius'-Titel eine Er
scheinung der Zeit gewesen, denn für diesen Zeitpunkt mehren sich die Belege 
dieser Bezeichnung.2 7 9 Ebenso wie ,prefectus' zu ,burgravius' scheint auch ,castella-
nus' zu ,burgravius' synonym gewesen zu se in . 2 8 0 Vielleicht sollte ,castellanus' wie 
,burgravius' die pabonischen Linien unterscheidbar machen. 

,Castellanus' hat zwei Bedeutungsebenen. Z u m einen bezeichnete der Begriff eine 
Person, die der Besatzung einer Burg angehörte oder ihr Kommandant war. 2 8 1 Die 
mit der Bezeichnung ,castellanus' belegten Personen zählten in Bayern zu dieser 
G r u p p e . 2 8 2 Daneben konnte ,castellanus' aber auch Funktionsträger meinen, die 

jedoch als .burcgravius de Ratispona 4 aufgenommen. Z u r Synonymität beider Begriffe über den 
bayerischen Raum hinaus vgl. R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 171 mit Belegen. 

2 7 6 V g l . M L L M [wie A n m . 170], Bd. 1, „burgus44 Nr. 1, 5; M L W B , Bd. 1 [wie A n m . 271], 
„burgus44 Nr. I A , B. 

2 7 7 V g l . Prüll [wie A n m . 251], Nr. 5; D F I [wie A n m . 197], Nr. 509; U B Steiermark [wie 
A n m . 193], Nr. 538; vgl. dazu A . S C H M I D , Burggrafschaft [wie A n m . 7], S. 10; Sigmund V O N 
R I E Z L E R , Geschichte Baierns, Bd. 1,2, Stuttgart 2 1927, N D Aalen 1964, S. 582; Wilhelm V O L -
KERT, Burggraf bzw. Landgraf, in: Wilhelm V O L K E R T (Hg.), Kleines Lexikon des Mittelalters. 
Von Adel bis Zunft , München 5 2000, S. 44-45 bzw. S. 155-156; M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 
6], S. 31. 

2 7 8 So z . B . in Augsburg, Graz oder Säben. V g l . R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], 
S. 37, 71-72 mit Quellenbelegen. 

2 7 9 So z . B . in Bad Reichennall, Brixen, Hadmarsberg, Marquartstein, Nürnberg und Säben. 
V g l . R I E T S C H E L , Burggrafenamt [wie A n m . 3], S. 70-72, 75, 107 mit Quellenbelegen. 

In D F I [wie A n m . 197], Nrr. 867-870 wurde Heinrich IV. je zweimal als ,castellanus4 

und ,burgravius 4 bezeichnet, obwohl die Diplome innerhalb weniger Tage ausgestellt wurden. 
2 8 1 V g l . M L L M [wie A n m . 170], Bd. 1, „castellanus44, S. 201 Nr. 1; M L W B , Bd. 1 [wie A n m . 

271], „castellanus44, Sp. 335 Nr. I, II. 
2 8 2 V g l . Robert FOSSIER - Christian L Ü B K E , Kastellanei, in: L M A , Bd. 5, München 2002, 

Sp. 1036-1038, hier 1036. 

3.1.4. Der ,castellanus'-Titel 
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über einen größeren Bezirk mit mehreren Dörfern z.T. umfangreiche Rechte aus
übten. 2 8 3 

5.2. Die Titel der Burggrafen im Überblick 

Die Untersuchung der vier wichtigsten Titel der Burggrafen hat gezeigt, dass diese 
mehr oder weniger doppeldeutig sind. Alle können in bestimmten Zusammen
hängen einerseits einen Funktionsträger mit rein militärischen Aufgaben meinen. 
Andererseits können sich alle untersuchten Titel auf einen Grafen beziehen, der für 
eine Grafschaft zuständig war und die Hochgerichtsbarkeit ausübte. O b es sich im 
Falle der Burggrafen von Regensburg um eine Grafschaft handelte, deren Mittel
punkt Regensburg war und die daher nach der Stadt benannt wurde, oder ob sich 
diese Grafschaft auf die Stadt beschränkte - also eine Stadtgrafschaft war - , konn
te anhand der bisherigen einzelnen Titeluntersuchungen nicht beantwortet werden. 

Betrachtet man aber die Verwendung der Titel im Kontext der Quellen, können 
neue Erkenntnisse gewonnen werden. In den Zeugenreihen wurden die Burggrafen 
zusammen mit Herzögen, Mark-, Pfalz- und Landgrafen sowie einfachen Grafen 
genannt. Dabei wurde aber fast vollständig auf den ,comes'-Titel verzichtet und es 
wurden nur die angesprochenen Titel verwendet. Durch das fast vollständige Fehlen 
des ,comes'-Titels liegt der Schluss nahe, dass die anderen bisher untersuchten 
Titel ebenso in der Lage waren, den sozialen Status der Pabonen als Adelige hin
reichend deutlich zu machen. 2 8 4 

Dadurch ergeben sich zwei wesentliche Folgerungen. Z u m ersten wurde durch die 
beinahe ausschließliche Verwendung der untersuchten, außergewöhnlichen Titel 
und das fast vollständige Ignorieren des für Grafen üblichen ,comes'-Titels ein 
Unterschied zu anderen Grafen deutlich, der von Pabo I. bis zu Heinrich IV. gepflegt 
wurde. Dieser Unterschied kann allem Anschein nach nur in der Burggrafschaft 
begründet gewesen sein. Z u m zweiten ist die Bedeutung der Titel ,prefectus' und 
,burgravius' durch die Zusätze »Ratisponensis' und den Wortbestandteil ,burg-' 
sowie der Titel ,castellanus' so stark auf Regensburg fokussiert, dass die Stadt 
anscheinend geradezu das Wesensmerkmal der Burggrafschaft war. Beide Aspekte 
zusammen weisen somit darauf hin, dass die Burggrafschaft eine Stadtgrafschaft 
war. 

4 . D i e s o z i a l e S t e l l u n g d e r B u r g g r a f e n 

4.1. Die Stellung in den Zeugenreihen 

Die soziale Stellung einer Person konnte sich unter anderem in den Zeugenreihen 
der Urkunden ausdrücken. Dabei sind besonders diejenigen Urkunden von Inter
esse, in deren Zeugenreihen eine größere Anzahl von Personen mit vergleichbarem 
sozialen Stand genannt wird , weswegen hier nur Königsdiplome herangezogen wer-

2 8 3 V g l . FOSSIER, Kastellanei [wie A n m . 282], Sp. 1036-1037; M L L M [wie A n m . 170], B d . 1, 
„castellanus", S. 201 Nr. 2; Francois Louis G A N S H O F , Einwohnergenossenschaft und G r a f in 
den flandrischen Städten während des 12. Jahrhunderts, in : Z R G G A 87 (1957), S. 98 -118 , 
hier 99. 

2 8 4 Diese gräfliche Stellung hatten sie auf jeden Fall durch die Grafschaft im westlichen 
Donaugau, an der unteren Altmühl und im Regenknie inne. V g l . T Y R O L L E R , Genealogie [wie 
A n m . 123], S. 123. 
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d e n . 2 8 5 Die Frage, ob die Reihenfolge der Zeugen eine Rangfolge zeigt, wurde unter
schiedlich bewertet. 2 8 6 Dennoch wurden einzelne Regeln recht verlässlich angewen
det. 2 8 7 Besonders wurden Zeugengruppen gebildet, die auch oft explizit genannt 
s i n d . 2 8 8 Die ausschließliche Verwendung von Königsurkunden soll ein Höchstmaß 
an Kontinuität in der Anwendung solcher Ordnungsregeln gewährleisten. Daher 
werden an dieser Stelle nur Urkunden herangezogen, die in der Hofkanzlei durch 
die Hand eines einzigen Kanzlisten entstanden s i n d . 2 8 9 

Im Folgenden wird die soziale Stellung der Burggrafen davon abhängig gemacht, 
an welcher Position, vor allem im Verhältnis zu den Grafen, sie im in den Zeugen
reihen genannt wurden. 

Die Burggrafen treten insgesamt 25-mal als Zeugen in Erscheinung. Davon wer
den sie 9-mal nach den Grafen genannt. 2 9 0 Als Beispiel seien nur einige besonders 
bezeichnende Urkunden erwähnt. In einer Urkunde Friedrichs I. wird der „comes 
Ratisbonensis" erst als 30. Zeuge von insgesamt 47 Zeugen und als 20. Laie nach 
mehreren Herzögen, Mark- und Pfalzgrafen und 8 „einfachen" Grafen genannt. 2 9 1 

Die Position vor der Gruppe der Grafen nehmen die Burggrafen insgesamt 10-mal 
e i n . 2 9 2 Deutlich wird dies in einem Diplom Konrads III., in dem Burggraf Heinrich 
nach „Theobaldus marchio" und „Fridericus advocatus Ratisponensis" an dritter 
Stelle steht, während nach ihm noch sechs Grafen genannt werden. 2 9 5 

In einer neutralen Stellung zwischen mehreren Grafen tauchen die Burggrafen nur 
6-mal auf. 2 9 4 Als Veranschaulichung soll hier D F I Nr. 173 dienen, wo Burggraf 

2 8 5 Dabei wird nicht auf die Frage eingegangen, ob es sich um Handlungs- oder Beurkun-
dungszeigen handelt. V g l . dazu Harry B R E S S L A U , Handbuch der Urkundenlehre, Bd. 2, Berlin-
Leipzig 2 1931 , S. 216-225; E R B E N , Urkundenlehre [wie A n m . 249], S. 30; Julius F I C K E R , Bei
träge zur Urkundenlehre, Bd. 1, Innsbruck 1877, N D Aalen 1966, S. 226-266. Ebenso wenig 
Beachtung findet die Problematik von zwar anwesenden, aber nicht als Zeugen genannten Per
sonen, wie auch der umgekehrte Fall , dass Personen unmöglich anwesend sein konnten und 
dennoch als Zeugen auftreten. V g l . dazu Christian H I L L E N , Curia regis. Untersuchungen zur 
Hofstruktur Heinrichs (VII.) 1220-1235 nach den Zeugen seiner Urkunden (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 837), Frankfurt a. 
M . u. a. 1999, S. 17-19; Alheydis P L A S S M A N N , Die Struktur des Hofes unter Friedrich 1. Barba
rossa nach den deutschen Zeugen seiner Urkunden ( M G H Schriften und Texte, Bd. 20), 
Hannover 1998, S. 4 -9 . 

2 8 6 V g l . dazu Julius F I C K E R , Vom Reichsfürstenstande. Forschungen zur Geschichte der 
Reichsverfassung zunächst im 12. und 13. Jahrhunderte, Bd. 1, Innsbruck 1861. N D Aalen 
1961. S. 163— i64, 167, 172-177; Heinrich F I C H T E N A U , Forschungen über Urkundenformeln, 
in: MIÖG 94 (1986), S. 285-341, hier 330; Heinrich F I C H T E N A U , Die Reihung der Zeugen und 
Konsentienten. Beiträge zur Mediävistik. Ausgewählte Aufsätze, Bd. 3: Lebensordnungen, 
Urkundenforschung, Mittellatein, Stuttgart 1986, S. 167-185, hier 169-171. 

2 8 7 V g l . P L A S S M A N N , Struktur [wie A n m . 285], S. 12. 
2 8 8 F I C K E R , Reichsfürstenstand [wie A n m . 286], S. 163; F I C H T E N A U , Reihung [wie A n m . 286], 

S. 169. 
2 8 9 Die Burggrafen erscheinen nur in den Diplomen Heinrichs V. , Konrads III. und Fried

richs I. als Zeugen. Von diesen Urkunden sind aber einige wegen der eben beschriebenen Ein
schränkung nicht verwendet worden: D F I [wie A n m . 197], Nrr. 13, 14, 70, 202, 300, 509, 
622. 798. 

2 9 0 V g l . D F I [wie A n m . 197], Nrr. 152, 788, 868-870, 875, 879, 885, 887. 
2 9 1 V g l . D F I [wie A n m . 197], Nr. 152. 
2 9 2 V g l . Reg. Babenberger [wie A n m . 252], Nr. 4; M B 31,1 [wie A n m . 197], Nr. 203; D K III 

[wie A n m . 253], Nrr. 66, 79, 82, 83b, 154; D F I [wie A n m . 197], Nrr. 158, 782, 782, 803. 
2 9 3 V g l . D K III [wie A n m . 253], Nr. 83b. 
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Heinrich III. zwischen „Ekkebertus comes de Butene" und „Rapoto comes de 
Abenberg" inmitten der Gruppe der Grafen steht. 2 t b 

Wagt man trotz der oben beschriebenen Schwierigkeiten eine Interpretation der 
dargestellten Verteilung, ist ein Aspekt nicht zu übersehen. Die Mehrzahl der Ur
kunden, in denen die Burggrafen eine prominente Position einnehmen, stammt aus 
der Zeit Kaiser Heinrichs V 2 9 6 und vor allem Konrads III. 2 9 7 Nur dreimal hatten sie 
diese Stellung unter Kaiser Friedrich I. inne . 2 9 8 Demgegenüber stammen alle der 9 
Urkunden, in denen die Burggrafen hinter den Grafen rangieren, aus der Regie
rungszeit Friedrichs I . 2 9 9 Zwei Gründe können als Erklärung plausibel gemacht wer
den. Z u m einen würde hier möglicherweise ein Absinken der Pabonen in der sozia
len Rangordnung markiert werden. Dieses Absinken hängt vielleicht mit der Person 
Burggraf Heinrichs IV. zusammen, denn 7 der 9 Urkunden, die die Burggrafen nach 
den Grafen nennen, wurden während des Italienzuges Kaiser Friedrichs I. 1184 aus
gefertigt 3 Ü Ü, an dem aus dem Haus der Pabonen nur Burggraf Heinrich IV. teilge
nommen hat. Nur zwei Diplome stammen aus Deutschland. 5 0 1 O b ein möglicher 
Verlust des Ansehens gegen Ende des 12. Jahrhunderts mit der Familie oder nur mit 
Heinrich I V zusammenhängt, kann nicht geklärt werden. 

Z u m anderen könnte dieses signifikante Ergebnis mit den Ausstellungsorten zu
sammenhängen. Im Gegensatz zu den für die Stellung der Burggrafen wenig gün
stigen Urkunden wurden nämlich alle 10 der für die Burggrafen positiven Urkunden 
in Deutschland ausgefertigt, 8 davon im Süden bzw. Südosten des Reiches 5 0 2 , nur 2 
in anderen Teilen des Reiches. 3 0 3 Dies könnte auf einen Zusammenhang zwischen 
dem geografischen Zentrum des burggräflichen Machtbereichs und dem Ansehen 
hindeuten. 5 0 4 

Geht man von einer sozial gestuften Rangfolge in den Zeugenreihen aus, kann 
man ab der Mitte, deutlich gegen Ende des 12. Jahrhunderts eine den Grafen nach
geordnete Stellung erkennen. Dies war in der Zeit der Kaiser Heinrich V. und Kon
rad III. anders. Obwohl es auch aus dieser Epoche Beispiele für die Nachordnung 
der Pabonen hinter die Grafen gibt, waren die Burggrafen den Grafen meist über
geordnet. 3 0 5 

Selbst bei einer weniger strengen Auslegung der Ergebnisse der Zeugenreihen
untersuchung und Verzicht auf eine genaue Einordnung in die Hierarchie lässt sich 

2 9 4 V g l . D K III [wie A n m . 25.3], Nr. 6 1 ; D F I [wie A n m . 197], Nrr. 173, 1 7 4 , 6 2 3 , 8 6 7 , 8 8 3 . 
2 9 3 Vgl . D F 1 [wie A n m . 197], Nr. 173. 
2 9 6 V g l . Reg. Babenberger [wie A n m . 252], Nr. 4; M B 31,1 [wie A n m . 197], Nr. 203. 
2 9 7 V g l . D K III [wie A n m . 253], Nrr. 66, 79, 82, 83b, 154. 
2 9 8 V g l . D F I [wie A n m . 197], Nrr. 158, 782, 803. 
2 9 9 V g l . D F I [wie A n m . 197], Nrr. 152, 788, 868-870, 875, 879, 885, 887. 
3 0 0 Pavia: D F I [wie A n m . 197], Nrr. 868-870; San Zeno (bei Verona): D F I [wie A n m . 

1 9 7 ] , N r r . 8 7 5 , 8 7 9 ; V i c e n z a : D F I [ w i e A n m . 197],Nr. 885;Treviso: D F I [wie A n m . 197], Nr. 887. 
5 0 1 Augsburg: D F I [wie A n m . 197], Nr. 788; Regensburg: D F 1 [wie A n m . 197], Nr. 152. 
5 0 2 Regensburg: D K III [wie A n m . 253], Nrr. 66, 82, 83b, 154 (an unbekanntem Ort im 

Bistum Regensburg); Nürnberg: D K III [wie A n m . 253], Nr. 79; D F I [wie A n m . 197], Nr. 
8 0 3 ; U l m : D F I [wieAnm. 197],Nr. 158;Tulln(beiWien) :Reg.Babenberger[wieAnm.252] ,Nr. 4. 

3 0 5 Münster: M B 31,1 [wie A n m . 197], Nr. 203; Magdeburg: D F I [wie A n m . 197], Nr. 782. 
5 0 4 Vielleicht ist der hohe Anteil der Urkunden, in denen die Burggrafen den Grafen nach

geordnet sind, ein Ergebnis der größeren Entfernung zwischen Regensburg und Italien, wo ihr 
Rang entweder keine Rolle spielte oder nicht richtig eingeschätzt wurde. 

3 0 5 So auch A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], S. 74. 
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erkennen, dass die Burggrafen den Grafen zumindest beigeordnet waren. Dies 
spricht dafür, dass die von den Burggrafen eingenommene Stellung die von Grafen 
war. Offenbar hing diese grafengleiche Stellung von der Burggrafschaft ab, denn in 
dem hier untersuchten Zeitraum dominierte noch deutlich der ,prefectus'-Titel und 
nicht der ohnehin kaum gebrauchte ,comes'-Titel. 

4.2. Die verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Familien 

Heiraten stellten im Mittelalter ein Instrument der Politik dar . 3 0 6 Dabei wurden 
die potentiellen Partner nach sehr verschiedenen Maßstäben bewertet. Hier soll je
doch ausschließlich das familiäre Ansehen im Mittelpunkt stehen, denn dieses war 
„ein Gesichtspunkt, der das (...) Heiratsverhalten ohne Frage entscheidend mitbe
stimmte" ) 0 7 . Die Einheirat in eine renommierte Familie zog einen Zuwachs an 
Ansehen nach sich; entsprechend konnte die Heirat eines Partners aus einer sozial 
niedriger stehenden Familie Ansehensverlust bedeuten. 3 0 8 Daher „gewinnt die Mög
lichkeit der Verbindung mit einer angesehenen (...) Familie durch eine Heirat die 
größte Bedeutung im sozialen Leben" 3 0 9 . Heiraten sind also in jedem Fall wohl über
legt und schließen zufällige Verbindungen aus. Die Bedeutung von Ehen und ihre 
Planmäßigkeit ermöglichen es, dass „sich an dem Niveau der Heiratsbeziehungen 
einer Familie in etwa auch der Stellenwert ablesen (lässt), der ihr von ihrem Umfeld 
zugebilligt w u r d e " 3 1 0 . 

Die beiden markantesten Beispiele für pabonische Eheverbindungen sollen die 
herausragende Stellung dieser Familie verdeutlichen. 

Bereits Pabo I. war in zweiter Ehe mit einer namentlich unbekannten Schwester 
Ottos L , Herzog von Schwaben und Bayern, verheiratet. Herzog Otto I. war ein 
Sohn von Liudolf, Herzog von Schwaben seit 948, einem Bruder Kaiser Ottos IL; 
Herzog Otto I. war also ein Neffe Kaiser Ottos II. und Enkel Kaiser Ottos I. 3 1 1 Auch 
Pabos dritte Gattin Mathilde kam aus angesehenem Hause. Sie war eine Tochter 
Graf Ulrichs vom Schweinachgau 3 1 2 und Kunigunde, der Tochter Bertholds, des 
Herzogs von Bayern, Kärnten, Graf im Engadin und Vintschgau. Als Enkelin Luit
polds war Mathilde eine Luitpoldingerin. Auch ihr Bruder Heinrich wurde Herzog, 
ebenfalls in Bayern und Kärnten. 3 1 3 

Die nach M . Mayer „vornehmste Persönlichkeit dieses Geschlechts (ist) mit den 
ersten Familien des Reiches verwandt" 3 1 4 . Gemeint ist Burggraf Heinrich III., der 
durch seine Heirat mit der Babenbergerin Bertha tatsächlich in die höchsten Kreise 

5 0 6 Zur Heirat im Mittelalter, ihre Voraussetzungen und Ziele vgl. Tobias W E L L E R , Die Hei
ratspolitik des deutschen Hochadels im 12. Jahrhundert (Rheinisches Archiv, Bd. 149), Köln 
u. a. 2004, S. 797-837. 

3 0 7 W E L L E R , Heiratspolitik [wie A n m . 306], S. 824. 
3 0 8 Vgl . W E L L E R , Heiratspolitik [wie A n m . 306], S. 824-827. 
) ü 9 Karl S C H M I D , Heirat, Familienfolge, Geschlechterbewusstsein, in : II matrimonio nella 

societä altomedievale, Bd. 1 (1977), S. 103-137, hier 1 14. 
3 1 0 W E L L E R , Heiratspolitik [wie A n m . 306], S. 827; K . S C H M I D , Heirat [wie A n m . 309], S. 115. 
) ! 1 Vgl . Detlev S C H W E N N I C K E (Hg.), Europäische Stammtafeln NF, Bd. 1: Die deutschen Staa

ten, Marburg 1980, Tafel 3. Dort erscheint neben Mathilde, Äbtissin von Essen, allerdings 
keine zweite Tochter Liudolfs. 

3 1 2 Vgl . Detlev S C H W E N N I C K E (Hg.), Europäische Stammtafeln NF, Bd. 16: Bayern und Fran
ken, Marburg 1995, Tafel 37. 

5 1 J Vgl . Europäische Stammtafeln, Bd. 1 [wie A n m . 311], Tafel 9. 
i l 4 Vgl . M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 6]. S. 32. 
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des Adels aufstieg. Bertha war die Tochter Leopolds III., Markgraf von Österreich; 
dadurch war sie durch ihre Mutter Agnes, ihrerseits eine Tochter Kaiser Hein
richs IV., mit den Saliern verwandt. Die herausragende Stellung der Babenberger in 
dieser Generation dokumentieren auch die Geschwister Berthas, z. B. ihr Bruder 
Konrad, Bischof von Passau und Erzbischof von Salzburg, ihre Schwester Agnes, 
die Wladislaw IL, König von Polen, geheiratet hat, sowie eine weitere Schwester, 
Gertrud, die mit einem weiteren Wladislaw IL, König von Böhmen, vermählt war. 3 1 3 

Bereits an dieser kurzen Aufzählung erkennt man, dass die Pabonen mit den vor
nehmsten Familien des Reiches verwandt waren . 3 1 6 Sie gehörten dieser hervorra
genden Gruppe offenbar bereits an, als sie die Burggrafschaft übernahmen. Schon 
Pabo konnte mit der Schwester Herzog Ottos I. von Schwaben und Bayern sowie 
der Luitpoldingerin Mathilde vorteilhafte Ehen eingehen. Dies setzte sich bis fast 
ans Ende der pabonischen Familie fort. Z u den Familien, mit denen die Pabonen 
direkt durch Fleirat und indirekt durch verwandtschaftliche Beziehung ihrer Hei
ratspartner verbunden waren, gehörten die Königs- und Kaiserhäuser der Liudol-
finger, Salier, Supplinburger und Staufer sowie die bedeutenden Grafengeschlechter 
der Luitpoldinger, Babenberger, Wittelsbacher und Wolfratshausener. Angehörige 
dieser Familien bekleideten im Untersuchungszeitraum, also bis zum Ende des 
12. Jahrhunderts, zum Teil angesehenere Ämter als das Grafenamt, z .B . die Wittels
bacher das bayerische Pfalzgrafenamt. Die Vielzahl an Eheschließungen mit den 
wichtigsten Familien des Reiches zeigt die soziale Stellung der Pabonen deutlich. Sie 
waren ebenfalls Vertreter dieses elitären Kreises und gehörten der Spitze der sozia
len Oberschicht an. 

4.3. Die Stellung Burchards 

Die Einsetzung Burchards zum Markgrafen der Ostmark und zum ersten Burg
grafen von Regensburg wurde durch die Verbindung zum ottonischen Herrscher
haus ermöglicht. Er war verheiratet mit einer namentlich nicht bekannten Tochter 
Herzog Arnulfs von Bayern. Diese Heirat verband ihn mit den Luitpoldingern. 
Außerdem konnte Burchard über seine Schwägerin Judith eine verwandtschaftliche 
Verbindung zum liudolfingischen Herrscherhaus vorweisen. 3 1 7 Damit gehörte er zu 
den am meisten herausragenden Personen Bayerns. 3 1 8 

3 I ' V g l . Europäische Stammtafeln, Bd. 1 [wie A n m . 311], Tafel 39. Z u m familiären Umfeld 
der Heirat zwischen Heinrich III. und Bertha vgl. W E L L E R . Heiratspolitik [wie A n m . 306], 
S. 3bi-5b5. 

5 , 6 Weitere Beispiele für günstige Eheschließungen des burggräflichen pabonischen Zweiges 
sind Ruprecht, Sohn Pabos I., der eine Urenkelin Herzog Arnulfs von Bayern heiratete, und 
Adelheid, Tochter Burggraf Heinrichs I., die in der Ehe mit Otto II., Graf von Thanning, A m 
bras, Diessen und im Pustertal, der verstorbenen Babenbergerin Justizia nachfolgte. V g l . 
Europäische Stammtafeln, Bd. 1 [wie A n m . 311], Tafeln 9, 36, 39. A u c h die landgräfliche Linie 
konnte vorteilhafte Verbindungen eingehen. Genannt seien nur Landgraf Otto IL, der Adelheid, 
die Tochter Ottos I V , Graf von Wittelsbach und Pfalzgraf von Bayern, heiratete. Über seine 
Schwiegermutter Heilika war Otto II. mit dem salischen, entfernter mit dem staufischen Kaiser
haus verwandt. Burggraf Heinrich V. hingegen war mit Richardis, Tochter von Heinrich II. 
Jasomirgott und Enkelin Kaiser Lothars III., verbunden. V g l . Europäische Stammtafeln, Bd. 1 
[wie A n m . 311], Tafeln 4, 5, 23, 39; Europäische Stammtafeln, Bd. 16 [wie A n m . 312], Tafel 
95A. Z u m familiären Umfeld der Heirat zwischen Heinrich V. und Richardis vgl. W E L L E R , Hei
ratspolitik [wie A n m . 306], S. 378-380. 

3 1 7 V g l . Europäische Stammtafeln, Bd. 1 [wie A n m . 311], Tafel 9. 
3 1 8 V g l . L E C H N E R , Beiträge [wie A n m . 21], S. 247-250. Diese Einschätzung wurde bereits 
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Aufgrund Burchards herausgehobene Stellung als Markgraf der Ostmark und 
Verwandter des Kaiserhauses erschiene es merkwürdig, sollte die Burggrafschaft in 
Regensburg nur ein militärisches Kommando gewesen sein. Vielmehr dürfte Bur
chard in einem Maße für die Stadt verantwortlich gewesen sein, das das eines Stadt
kommandanten übertraf. Z u m einen war Regensburg als einzige Festung Bayerns 
für die Ungarnabwehr von großer Bedeutung. Diese militärische Bedeutung hatte 
ihre Entsprechung im Politischen. Eine für die Sicherung Regensburgs für das 
Königtum angemessene Organisation konnte sich daher nicht im Militärischen er
schöpfen, sondern machte den gräflichen Kompetenzen vergleichbare Rechte not
wendig. Da sich Burchards Zuständigkeitsbereich ausschließlich auf die Stadt be
z o g 3 1 9 , muss die Stadt einen solchen grafschaftsähnlichen Bezirk dargestellt haben. 

Beides - soziale Stellung und militärische Funktion Burchards sowie Bedeutung 
Regensburgs - weist auf ein Gewicht der Burggrafschaft hin, das das des Ober
befehls übersteigt. Vielmehr scheint die Burggrafschaft eine - zumindest anfänglich 
- eigenständige Einheit neben der Grafschaft im westlichen Donaugau, nämlich eine 
Stadtgrafschaft, gewesen zu sein. 

5 . D i e p o l i t i s c h e B e d e u t u n g d e r B u r g g r a f s c h a f t 

5.1. Die politische Haltung der Burggrafen 

Die Quellen über die Stellung der Burggrafschaft im politischen Kräftespiel sind 
zahlenmäßig sehr gering. Außer den wenigen Urkunden, die über das Vorhanden
sein der Burggrafschaft nur sehr indirekt informieren, gibt es kaum Nachrichten, die 
das Gewicht der Burggrafschaft oder das Verhalten derjenigen, die sie innehatten, 
widerspiegeln. 

Nach der Absetzung Burchards, der sich am Aufstand Herzog Heinrichs II. des 
Zänkers beteiligt hatte, scheinen die ihm nachfolgenden Pabonen Distanz zu der
artigen Konflikten gehalten zu haben. Von Verwicklungen der Pabonen in Aufstände 
berichten keine Quellen. Bis zu ihrem Aussterben mit dem Ende der landgräflichen 
Linie bleibt es um die Burggrafen von Regensburg im politischen Bereich ruhig. Bei 
mehreren Konfl ikten, die eine gewisse Parteinahme für die eine oder andere Partei 
erfordert hätten, haben sich die Pabonen offenbar geschickt verhalten, wie man 
daran erkennen kann, dass sie nicht abgesetzt wurden. Solche Auseinandersetzun
gen waren beispielsweise der Investiturstreit oder die immer wieder zutage treten
den welfisch-staufischen Interessengegensätze. Besonders der Konflikt zwischen 
Kaiser Friedrich 1. und Heinrich dem Löwen zeigt dabei die offensichtlich kluge 
Haltung der Burggrafen. In den Jahren vor dem Höhepunkt dieser Auseinander
setzung, der Absetzung Heinrichs des Löwen am 13. A p r i l 1180 zu Gelnhausen 3 2 0 , 

durch Widukind von Korvei geteilt, der in seiner Sachsengeschichte schrieb, dass Heinrich aus 
Burchard, obwohl dieser „mediocris substantiae" war, durch die Heirat mit der Schwester sei
ner Gattin einen „socium (...) amicumque" machte. V g l . Widukind von Korvei [wie A n m . 263], 
S .97 . 

^ 1 9 Der Donaugau wird noch für das Jahr 973 in der Verantwortung des Grafen Sarhilo 
genannt. V g l . D O I [wie A n m . 20], Nr. 433; D O II [wie A n m . 20], Nr. 40; P. S C H M I D , Re
gensburg [wie A n m . 9], S. 156. 

3 2 0 Vgl . D F I [wie A n m . 197], Nr. 795. 
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hatten die Burggrafen die Landtage Heinrichs in Bayern regelmäßig besucht. 5 2 1 

Sie betrachteten sich in dieser Zeit als Fürsten des bayerischen Herzogtums." 5 2 2 

Offenbar kam es nach dem letzten urkundlich belegten Zusammentreffen Heinrichs 
des Löwen mit Burggraf Friedrich 1. in Enns 1 1 7 6 5 2 3 zu einer Distanzierung der 
Burggrafen gegenüber dem bayerischen Herzog. Denn als sich die Zuspitzung des 
Konflikts zwischen diesem und dem Kaiser bereits abzeichnete, nahmen die Burg
grafen Friedrich I. und Heinrich IV. an den Hoftagen Kaiser Friedrichs I. 1179 in 
Eger und Augsburg t e i l . 3 2 4 Ein weiteres Indiz für ein schlechter werdendes Verhält
nis zum bayerischen Herzog ist möglicherweise die Benennung der Burggrafen als 
Zeugen gegen Heinrich den Löwen und dessen gewaltsame Eingriffe in Föhring 
durch Bischof Albert von Freising. 3 2 5 Die Pabonen reihten sich in eine Liste von 
Gegnern Heinrichs des Löwen ein, z .B . Erzbischof Konrad von Salzburg oder 
Bischof Kuno von Regensburg, die wegen der Auseinandersetzung mit Heinrich 
dem Löwen um angeblich zu erbringende Leistungen der Kirche als seine politi
schen Gegner bezeichnet werden dürften. 3 2 6 Einiges spricht also dafür, dass die poli
tische Haltung der Burggrafen gegen Ende des 12. Jahrhunderts durch Loyalität 
gegenüber ihrem Lehnsherrn, dem Kaiser, gekennzeichnet ist . 3 2 7 

5.2. Die politische Bedeutung der Burggrafen aufgrund ihres Auftretens 
in den Zeugenreihen und den Orten der Hofbesuche 

Um die politische Bedeutung der Burggrafen einschätzen zu können, werden im 
Folgenden zwei Kriterien herangezogen. Dies ist zum einen die Anzahl der Auf
enthalte der Burggrafen beim König, zum anderen die Entfernung, die die Pabonen 
zum König zurücklegten. 3 2 8 Da die Häufigkeit der Besuche alleine wenig über die 
Stellung einer Person aussagt, ist die zweite Vorgehensweise nötig, um die Belast
barkeit der Ergebnisse zu erhöhen.' 2 9 

5 2 1 V g l . D H L [wie A n m . 254], Nrr. 38, 47, 54, 97, 100, 106. 
3 2 2 V g l . P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 49. 
5 2 3 V g l . D H L [wie A n m . 254], Nr. 106. 
3 2 4 V g l . D F I [wie A n m . 197], Nrr. 782, 788. D F I [wie A n m . 197], Nr. 782 ist zwar in 

Magdeburg ausgestellt, die Zeugenreihe bezieht sich aber auf die Festlegung der Grenze in 
Eger, die dann am Ausstellungsort bekannt gemacht wurde. Welcher Bruder Friedrichs I. in 
D F I [wie A n m . 197], Nr. 788 mit der Formulierung „Fridericus burgravius Ratisponensis et 
frater suus" gemeint ist, bleibt unklar. Das Fernbleiben von bayerischen Landtagen scheidet als 
Indiz für eine Distanzierung der Burggrafen von Neinrieh dem L ö w e n aus, da Heinrich der 
Löwe nach dem Jahr 1176 (D H L [wie A n m . 254], Nr. 106) keine Diplome mehr in Bayern aus
gestellt hat. Die bis zu seiner Absetzung 1180 in Sachsen ausgefertigten Urkunden berühren 
ebenfalls keine bayerischen Angelegenheiten mehr. V g l . die Kopfregesten von D H L [wie A n m . 
254J, Nrr. 107-1 14. Als Hinweis auf ein schlechter werdendes Verhältnis von Herzog und 
Burggrafen bleibt daher nur die Anwesenheit der Burggrafen beim Gegner Heinrichs, dem 
Kaiser. 

5 2 5 V g l . D F 1 [wie A n m . 197], Nr. 798. 
3 2 6 V g l . Kurt R E I N D E L , Die politische Entwicklung, in: H B G , Bd. 1 [wie A n m . 42], S. 2 4 9 -

349, hier 345-349. 
5 2 7 V g l . dagegen P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 49, der den Burggrafen auf

grund ihrer Kontakte zu Kaiser und Herzog eine neutrale Position zuschreiben möchte. 
3 2 8 Z u dieser Methode vgl. H I L L E N , Curia regis [wie A n m . 285], S. 16-29, hier 20; Wolfgang 

P E T K E , Kanzlei , Kapelle und königliche Kurie unter Lothar III. (1125-1137) (Forschungen zur 
Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Bd. 5), Köln-Wien 1985, S. 1 10, 1 12-1 13. 

3 2 9 V g l . P E T K E , Kanzlei [wie A n m . 328], S. 115. 
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Für die erste Methode stellen die Aufenthalte am Hofe in der Umgebung des 
Königs das maßgebliche Kriterium dar . 5 5 0 A n dieser Stelle werden nur die Nen
nungen in Zeugenreihen verwendet, die in außerhalb Regensburgs entstandenen 
Königsurkunden enthalten s ind . ' 5 1 Die Untersuchung der in Frage kommenden 
Zeugenreihen zeigt, dass die Burggrafen demnach 10-mal in 76 Jahren am Hof der 
jeweiligen Könige oder Kaiser waren. Dabei fallen mehrere Perioden sehr unter
schiedlicher Häufigkeit von Zusammentreffen mit dem jeweiligen Herrscher auf. 

Dies sind einmal die lahre zwischen 1108 und 1112, in denen Burggraf Otto I. 
zweimal bei Kaiser Heinrich V. belegt is t . 3 3 2 

Der zweite Zeitraum erstreckt sich von 1112 bis 1142, in dem Otto I. zwar noch 
lebte, er in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Heinrichs V. aber nicht mehr und 
während der gesamten Herrschaft Lothars III. gar nicht bei Hofe nachzuweisen ist. 

Der dritte Zeitraum mit relativ häufigen Aufenthalten sind die Jahre von 1142 bis 
1157. Hier erscheint Heinrich mehrfach in Begleitung seines Bruders, Landgraf 
Ottos IL, oder alleine bei Konrad III. und Friedrich I . 3 5 3 

Daran schließt wiederum eine vierte Phase von 1157 bis 1179 an, in der die 
Burggrafen den König außerhalb Regensburgs auffallend lange nicht trafen, obwohl 
der König mehrfach zwischen seinen Italienaufenthalten in der Nähe weilte und ein 
Besuch daher durchaus möglich war . 5 3 4 

3 5 0 Z u r Problematik des Begriffs „Hof" vgl. H I L L E N , Curia regis [wie A n m . 285], S. 16-17; 
P E T K E , Kanzlei [wie A n m . 328], S. 112. 

) : > 1 Die Nennung von Zeugen in den Diplomen der römisch-deutschen Könige wurde erst ab 
dem Ende des 11. Jahrhunderts üblich. V g l . B R E S S L A U , Handbuch [wie A n m . 285], S. 201; 
F I C K E R , Beiträge [wie A n m . 285], S. 235. V g l . dagegen E R B E N , Urkundenlehre [wie A n m . 249], 
S. 351, der die Einführung von Zeugenlisten an den Anfang des 12. Jahrhunderts setzt. Obwohl 
die Zeugenlisten daher als Kriterium für fast die Hälfte der pabonischen Herrschaft nutzlos 
sind, wird daran festgehalten, da sie trotz allem die aussagekräftigsten Quellen sein dürften. 
Der Unterschied zwischen Handlungs- und Beurkundungszeugen wird nicht berücksichtigt, da 
die Handlung und Ausfertigung der Urkunden meist in nahem zeitlichem Abstand erfolgte, so 
dass eine Unterscheidung nicht notwendig ist. V g l . dazu P L A S S M A N N , Struktur [wie A n m . 285], 
S. 5-6. Z u Handlungs- und Beurkundungszeugen vgl. B R E S S L A U , Handbuch [wie A n m . 285], 
S. 216-225; E R B E N , Urkundenlehre [wie A n m . 249], S. 30; F I C K E R , Beiträge [wie A n m . 285], 
S. 226-266. Auch auf die Problematik der zwar anwesenden, aber nicht genannten Hof
besucher wird hier nicht eingegangen. Ebenso wenig werden die Schwierigkeiten mit genann
ten, aber aus verschiedenen Gründen unmöglich anwesenden Zeugen behandelt. V g l . P L A S S 
M A N N , Struktur Iwie A n m . 285], S. 4-9 . Dass die Burggrafen in Urkunden, die in Regensburg 
ausgefertigt wurden, fast immer auftauchen, kann nicht überraschen. Dies war z. B. in der lan
gen Regierungszeit Friedrichs I. nur zweimal nicht der Fall. V g l . D F I [wie A n m . 197], Nrr. 
487 (1 165), 831, 832 (1182); vgl. dazu Ferdinand O P L L , Das Itinerar Kaiser Friedrichs Barba
rossas (1152-1190) (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Bd. 1), 
Köln-Wien 1978, S. 197, 220. 

3 3 2 V g l . Reg. Babenberger [wie A n m . 252], Nr. 4 (1108); M B 31,1 [wie A n m . 197], Nr. 203 
(1112). 

3 3 3 V g l . D K III [wie A n m . 253], Nr. 79 (1 142); D F 1 [wie A n m . 197], Nrr. 70 (1154). 158 
( U 5 7 ) , 173, 174 (1 157). 

5 , 4 Erfasst werden hier diejenigen Orte, an denen die Anwesenheit der Burggrafen beim 
König zu irgendeiner Zeit nachweisbar ist oder die nicht weiter als diese Orte von Regensburg 
entfernt liegen. Friedrich I. hielt sich an folgenden Orten zu den genannten Daten auf: 
Nürnberg, U l m , Augsburg 1158; Würzburg, Nürnberg, Augsburg 1163; U l m , Bamberg 1164; 
Würzburg, Wien, Tauberbischofsheim 1165; Nürnberg, U l m , Hemau, Augsburg 1 166; Würz
burg 1 168; Bamberg 1 169; Würzburg, Salzburg 1 1 70; Salzburg, Passau, Würzburg, Nürnberg, 
Augsburg 1172; Würzburg 11 73; Donauwörth 1 174; U l m , Würzburg 11 78. V g l . O P L L , Itinerar 
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Die fünfte und letzte Zeitspanne sind die fahre von 1179 bis 1184, in denen die 
Burggrafen Friedrich I. und Heinrich IV. häufig bei Hofe erschienen. 5 " In den fünf 
lahren bis zur Teilnahme Heinrichs I V am Italienzug 1184 waren die Burggrafen 
Friedrich 1. und Heinrich I V bei drei Gelegenheiten beim Kaiser anwesend, nämlich 
in Eger und Augsburg 1179 und in Nürnberg 1 181. 3 3 6 In diese Phase der häufigen 
Zusammentreffen fiel auch der einzige Italienzug eines Burggrafen zur Begleitung 
des Kaisers. 3 3 7 

Die zweite Methode untersucht die Lage der Orte, an denen der Herrscher auf
gesucht wurde in Verbindung mit der Entfernung, die die am Hof Anwesenden auf 
ihrem Weg zum König zurücklegten, denn Personen, die auch über weite Strecken 
zum König kamen, waren für den Herrscher gewöhnlich wichtiger als solche, die 
den König nur aufsuchten, wenn er nahe war . 3 3 8 Die Orte, an denen die Burggrafen 
den König trafen, liegen alle an der Grenze Bayerns oder nicht weit davon entfernt. 
Dies sind Tulln, Augsburg, U l m , Bamberg, Nürnberg und Eger. 3 3 9 Lediglich der Auf
enthalt in Münster in Westfalen fällt wegen der großen Entfernung von Regensburg 
auf. 3 4 0 Dies ergibt einen durchschnittlich zurückgelegten Weg von ca. 246 km. Der 
Vergleich mit anderen Großen des Reiches, deren Besuche und Wegstrecken in der 
Zeit Lothars III. durch die Arbeit W. Petkes zu dessen Kanzlei gut rekonstruierbar 
sind, ermöglicht die Einordnung dieser Strecke. Die Burggrafen waren demnach 
zwar deutlich weniger reisefreudig als andere bayerische Große wie Markgraf Die-
pold von Cham-Vohburg und Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, die durchschnittlich 
ca. 305 bzw. 313 km zurücklegten, obwohl sie nicht zu den engeren Vertrauten 
Lothars zählten. 3 4 1 Allerdings stehen die Burggrafen nicht hinter wichtigen Rat-

[wie A n m . 331], S . 194, 196-199, 204-209, 216. Allerdings sind Nennungen der Burggrafen 
in dieser Zeit generell selten. Die einzigen Belege in dieser Zeit sind D F I [wie A n m . 197], Nrr. 
202, 509, die in Regensburg ausgestellt wurden, und D F I [wie A n m . 197], Nr. 300, dessen 
Zeugenreihe sich auf Handlungen in Regensburg bezieht. 

3 3 5 Die landgräfliche Linie ist seit 1157 nicht mehr in der Nähe des Königs belegt; sie tritt erst 
wieder mit Landgraf Otto V I . 1194 in Erscheinung und ist hier nicht mehr Gegenstand der 
Untersuchung. 

3 3 6 V g l . D F 1 [wie A n m . 197], Nrr. 782, 788, 803. D F I [wie A n m . 197], Nr. 782 gibt den 
Grenzverlauf zwischen Böhmen und Österreich bekannt und wurde in Magdeburg ausgestellt, 
die Zeugenreihe bezieht sich aber ausdrücklich auf die Festlegung der Grenze, die in Eger statt
fand, vgl. D F I [wie A n m . 197J, Nr. 782 (Einleitung). 

" 7 V g l . Pavia; D F I [wie Anm. 197], Nrr. 876-870, San Zeno: D F I [wie Anm. 197], Nrr. 
875, 879; Verona: D F I [wie A n m . 197], Nr. 883; Vicenza: D F I [wie A n m . 197], Nr. 885; 
Treviso: D F I [wie A n m . 197], Nr. 887. Der Aufenthalt dauerte damit mindestens vom 29.9. 
1184 bis zum 24.11.1184. 

3 3 8 V g l . P E T K E , Kanzlei [wie A n m . 328], S . 115-116. 
' > 9 V g l . Tulln: Reg. Babenberger [wie A n m . 252], Nr. 4; Augsburg: D F I [wie A n m . 197], 

Nr. 788; U l m : D F I [wie A n m . 197], Nr. 158; Bamberg: D F I [wie A n m . 197], Nrr. 70, 173-
174; Nürnberg: D K III [wie A n m . 253], Nr. 79; D F I [wie A n m . 197], Nr. 803; Eger: D F I 
[wie A n m . 197], Nr. 782. Die Entfernungen von Regensburg belaufen sich jeweils ungefähr auf 
(in km): Tulln: 376; Augsburg: 147; U l m : 218; Bamberg: 160; Nürnberg: 100; Eger: 134. 

i 4 0 V g l . M B 31,1 [wie A n m . 197], Nr. 203. Die Distanz zwischen Regensburg und Münster 
beträgt ca. 590 km. Die Datierung von M B 31,1 [wie A n m . 197], Nr. 203 lautet: „Actum est 
Monasterii" . „Monasterium" ohne Zusatz ist nach Johann Theodor G R A E S S E , Orbis latinus, 
Bd. 2, Braunschweig 1972, S . 582 mit Münster in Westfalen zu identifizieren. 

, 4 1 Dies ergibt sich aus den Entfernungen der Orte der besuchten Hoftage bei P E T K E , Kanz
lei [wie A n m . 328], S . 248, 251 und den jeweilig angenommenen Herrschaftsmittelpunkten 
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gebern Lothars nach, so z .B . Adalbert, Erzbischof von Mainz, oder Otto von Rhein
eck, Pfalzgraf bei Rhein, die jeweils durchschnittlich ca. 250 bzw. 253 km bewäl
t igten. 3 4 2 Dabei ist aber zu beachten, dass sich Lothar vor allem im Westen und 
Norden des Reiches aufhielt, so dass die geringen Distanzen für Adalbert und Otto 
nur eingeschränkte Aussagekraft haben. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass den Burggrafen ausweislich 
der geringen Anzahl von Besuchen des Hofes außerhalb Regensburgs, deren un
gleichmäßigen Verteilung sowie der langen Perioden der Abwesenheit überregional 
eine nur untergeordnete Stellung zukam. In dieselbe Richtung weisen die nur durch
schnittlichen Entfernungen, die die Burggrafen auf dem Weg zum Hof zurücklegten. 
Auch die Orte, an denen sie zum König kamen, zeigen die Burggrafen fast aus
schließlich im Südosten des Reiches nahe Bayern. 

5.3. Die Bedeutung der Burggrafschaft für die Stadtherrschaft 

Im Gegensatz zu ihrer geringen überregionalen Bedeutung war die Burggrafschaft 
von umso größerer Bedeutung hinsichtlich der Stadtherrschaft. „Offenkundig lag 
bei der Burggrafschaft der Schlüssel zur Stadtherrschaft." 3 4 3 Bis zum Tod Hein
richs IV. war die politische Situation in der Stadt trotz mancher Auseinander
setzungen stabi l . 3 4 4 Die konfliktbeladene Entwicklung nach 1185 zeichnete sich be
reits seit den 1180er Jahren ab, nachdem Kaiser Friedrich I. begonnen hatte, die 
Stadt und ihre Machtverhältnisse in den Blick zu nehmen. Das Vorgehen in Regens
burg fügte sich ein in die staufische Reichslandpolitik, die neben der allgemeinen 
Stärkung der königlichen Stellung im Reich auch einen Machtzuwachs in Ostbayern 
zum Zie l hatte. 3 4 5 Für Regensburg bedeutete dies, dass der Kaiser die Schwäche des 
bayerischen Herzogs nach der Absetzung Heinrichs des Löwen und der Einsetzung 
Ottos von Wittelsbach, der auf Unterstützung durch den König angewiesen war, 
ausnutzte, um in die Verhältnisse in der Stadt einzugreifen. 3 4 6 In dieser Phase war 
der König die dominierende Partei, wie aus dem Brückendiplom von 1182 und den 
Bestätigungen für die Regensburger Juden hervorgeht. 5 4 7 Als 1185 der letzte Burg
graf starb, zog Friedrich I. die Burggrafschaft als erledigtes Reichslehen e i n . 3 4 8 

Nachdem sich der Kaiser darüber hinaus die hochstiftischen Lehen Heinrichs I V 
übertragen hatte lassen und für kurze Zeit die Hochvogtei übernehmen konnte, war 

Scheyern und Cham. Z u m Verhältnis von Otto und Diepold zu Lothar vgl. P E T K E , Kanzlei [wie 
A n m . 3281, S. 248. 251. 

3 4 2 Dies ergibt sich aus den Entfernungen der Orte der besuchten Hoftage bei P E T K E , Kanzlei 
[wie A n m . 328], S. 204-205, 209-210 und den jeweiligs angenommenen Herrschaftsmittel
punkten Mainz und Rheineck. Z u m Verhältnis von Adalbert und Otto zu Lothar vgl. P E T K E , 
Kanzlei [wie A n m . 328], S. 204-205, 209-210. 

3 4 5 P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 49. 
3 4 4 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 188-190; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie 

A n m . 8], S. 49-51 . 
, 4 ° V g l . dazu A M B R O N N , Kampf [wie A n m . 213], S. 58; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], 

S . J76 -180 ; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], S. 49. 
5 4 6 V g l . Karl-Otto A M B R O N N , Verwaltung, Kanzlei und Urkundenwesen der Reichsstadt Re

gensburg im 13. Jahrhundert (Münchener Historische Studien, Abt . Geschichtliche Hilfswissen
schaften, Bd. 6), Kallmünz 1968, S. 6; A M B R O N N , Kampf [wie A n m . 213], S. 58; P. S C H M I D , 
Regensburg [wie A n m . 9], S. 190, 423-424. 

3 4 7 V g l . D F I [wie A n m . 197], Nr. 831, 833. 
3 4 8 V g l . A M B R O N N , Kampf [wie A n m . 213], S. 59; P S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], 

S. 190; P. S C H M I D , Bürgerschaft [wie A n m . 214], S. 181. 
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Friedrich Barbarossa der fast alleinige Stadtherr. 5 4 9 In einer Traditionsnotiz zum |ahr 
1188 ist ein „(Albert), qui (...) in Ratispona prefectus urbis extitit", der als „Alber
tus de Ratispona" in der Zeugenliste auftaucht, belegt. 3 5 0 Dieser wird als königlicher 
Verweser der Burggrafschaft bezeichnet. 3 5 1 Nach dem Tod Heinrichs V I . 1197 und 
der anschließenden Doppelwahl Philipps von Schwaben und Ottos von Braun
schweig brach die königliche Stellung in Regensburg zusammen. 3 ' 2 Der Einfluss der 
Staufer ging verloren und wurde von Herzog Ludwig I. übernommen. Dieser brach
te die durch den Tod des Königs vorübergehende vakante Burggrafschaft in seinen 
Besitz, wobei die Umstände ungeklärt s i n d . 3 5 5 Neben der Burggrafschaft hatte Lud
wig schon nach dem Tod des letzten Landgrafen, Ottos V I . , 1196 die umfangreichen 
Allodialbesitzungen dieser pabonischen Linie aufgrund von Erbansprüchen, die aus 
der Heirat Landgraf Ottos IL mit Adelheid, der Tochter des Pfalzgrafen Otto I V von 
Wittelsbach, resultierten, 3 5 4 sowie die Landgrafschaft an sich bringen können. ' " 
Dieser herzogliche Machtzuwachs in Regensburg und seiner Umgebung wurde 
durch Bischof Konrad III. gestoppt, der dem Herzog die Übertragung der hoch-
stiftischen Lehen, die mit der landgräflichen Linie der Pabonen verbunden waren, 
verweigerte. 5 5 6 Dies führte 1203 zum bewaffneten Kampf zwischen Herzog und 
Bischof, der sich auf weite Teile Bayerns ausdehnte und erst 1205 in einem umfas
senden Vertrag beendet werden konnte. 3 5 7 

5.4. Die politische Bedeutung der Burggrafen - Ergebnis 

Die politische Bedeutung der Burggrafen für das Reich und in Regensburg war 
recht unterschiedlich. Im Reich traten sie nie außerhalb der Zeugenlisten, etwa als 

3 4 9 Die Übernahme der ehemals burggräflichen Lehen durch Friedrich I. geht aus einer 
Urkunde Bischof Konrads III. für Münchsmünster hervor: „(. . .) et cum postmodum glorioso 
Romanorum imperatori Friderico beneficium Heinric i burcgravii concederemus". V g l . 
M Ü N C H S M Ü N S T E R [wie A n m . 251], Nr. 18b. V g l . auch A M B R O N N , Bemerkungen [wie A n m . 208]. 
S. 235. Z u r Position Friedrichs I. in der Stadt vgl. P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 8], 
S. 49; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 182-183. 

3 5 0 Cornelia M O H R (Bearb.), Die Traditionen des Klosters Oberalteich (QE N F Bd. 30,1), 
München 1979, Nr. 104. 

5 5 1 V g l . Manfred M A Y E R , Albert, Burggraf von Regensburg, in: V H V O 51 (1899), S. 101-
106, hier 103; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 183 mit A n m . 629; P. S C H M I D , Civitas 
regia [wie A n m . 14], S. 122. Näheres ist über Albert nicht bekannt. O b er tatsächlich der 
Familie der Notthafft angehörte, wie M A Y E R , Albert [wie A n m . 351], S. 105 glaubt, muss 
Spekulation bleiben, da Mayer diej>e Annahme hauptsächl ich wegen des Namens trifft. Sollte 
sich die Burggrafschaft als Stadtgrafschaft erweisen, spräche dies allerdings wohl gegen einen 
bürgerlichen Burggrafen. 

3 V g l . P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 184; P. S C H M I D , Herrschaftsträger [wie A n m . 
8], S. 49; P. S C H M I D , Civitas regia [wie A n m . 14], S. 123-124. 

3 5 5 V g l . A M B R O N N , Kampf [wie A n m . 213], S. 59-60; A . S C H M I D , Reichsstadt [wie A n m . 12], 
S . 83; P. S C H M I D , Anfänge [wie A n m . 107], S. 497 A n m . 83. 

3 5 4 V g l . T Y R O L L E R , Genealogie [wie A n m . 123], S. 123. 
3 5 5 V g l . M A Y E R , Geschichte [wie A n m . 6], S. 48; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 184. 
3 , 6 Z u r Verbindung der landgräflichen Pabonen mit den hochstiftischen Lehen vgl. M A Y E R , 

Geschichte [wie A n m . 6], S. 56. Z u r Weigerung des Bischofs vgl. A M B R O N N , Kampf [wie A n m . 
213], S. 60; P. S C H M I D , Regensburg [wie A n m . 9], S. 184-185; P. S C H M I D , Anfänge [wie A n m . 
107], S. 501. 

' D ? Z u m Kampf um Regensburg vgl. zusammenfassend Andreas K R A U S - Max S P I N D L E R , Die 
Auseinandersetzungen mit Landesadel, Episkopat und Königtum unter den drei ersten wittels-
bachischen Herzögen (1180-1253), in: H B G , Bd. 2 [wie A n m . 197], S. 7-52, hier 21-24. 
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Interver.ienten, auf. Dies deutet eher auf geringen Einfluß h i n . 5 ' 8 Im deutlichen 
Gegensatz dazu stand die zentrale Machtposition, die die Burggrafen in Regensburg 
innehatten. Dies ist daran zu erkennen, dass die politischen Verhältnisse über Jahr
hunderte recht stabil waren bis zu dem Zeitpunkt, als die Linie der Pabonen erlosch 
und die Neubesetzung eben jener Position anstand. Der Kampf um die Burggraf
schaft gewann sofort an Heftigkeit, als die kaiserliche Politik andere Prioritäten 
hatte und sich Herzog und Bischof gegenüberstanden. A n den Ausmaßen der Aus
einandersetzung zwischen beiden kann die Bedeutung, die der Burggrafschaft von 
Herzog Ludwig I. und Bischof Konrad III. zugemessen wurde, erahnt werden. 

Diese Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, dass es sich bei der Burggrafschaft 
um eine Grafschaft handelte. Der Aufwand, den Kaiser, Herzog und Bischof betrie
ben, um in ihren Besitz zu gelangen, passen nicht zu einem Militärkommando. Vie l 
mehr muss es die politische und rechtliche Komponente der Burggrafschaft gewe
sen sein, die solche Anstrengungen der Beteiligten rechtfertigten. 

R e s ü m e e 

Der vorliegende Beitrag ging von verschiedenen Seiten an die Frage heran, wel
chen Charakter die Burggrafschaft von Regensburg hatte. 

Der erste Abschnitt war der Entstehungszeit der Burggrafschaft gewidmet. Der 
genaue Zeitpunkt konnte zwar nicht festgestellt werden. Doch scheint die Einrich
tung in den Jahren zwischen 953 und 972 stattgefunden zu haben. Gute Gelegen
heiten boten sich für Otto I. in den Jahren 955 und 960/61. Deutlich wurde aber in 
jedem Fall der Zweck der Burggrafschaft: Sicherung Regensburgs für das König
tum, besonders in unruhigen Zeiten. Dazu waren aber umfangreiche administrative 
Rechte notwendig. 

Der anschließende Vergleich der zwei Ämter, die nacheinander in Regensburg und 
Umgebung auftauchen, nämlich ,vicarius regis' und Burggraf, machte durch die 
weitgehend übereinstimmenden Rechte und Pflichten deutlich, dass der Burggraf 
der Nachfolger des ,vicarius regis' war. Dies lässt darauf schließen, dass die Burg
grafen den Grafen im Donaugau gegenüber ebenso unabhängig waren wie der .vica
rius regis'. Besonders diese jurisdiktionelle Unabhängigkeit wie auch das jeweils 
enge Verhältnis zum Königtum zeigt die eigenständige Stellung der Burggrafschaft 
als Stadtgrafschaft. 

Einen weiteren Hinweis auf die Stellung der Burggrafen gaben die allem Anschein 
nach mit Bedacht ausgewählten Titel. Vor allem der Blick auf die gesamte Verwen
dung, unabhängig von einzelnen Burggrafen oder Gelegenheiten der Nennung, 
brachte deutliche Ergebnisse. Es wurde offensichtlich, dass die Bezeichnungen ,pre-
fectus', ,burgravi' und ,castellanus' weitaus die am häufigsten verwendeten Titel 
waren. Ihre Anwendung in den Zeugenreihen der Königsdiplome lässt vermuten, 
dass sie den Stand der Burggrafen gegenüber den anderen Adeligen klar genug zum 
Ausdruck brachten. Da der ,comes'-Titel fast vollständig fehlt, wurde die adelige 
Zugehörigkeit allein durch diejenigen Titel, die sich auf die Burggrafschaft bezogen, 
transportiert. Hieraus folgt die Eigenschaft der Burggrafschaft als eigenständige 
Grafschaft. 

" 8 Zur sozialen Stellung und zum Einfluss von lntervenienten vgl. B R E S S L A U , Handbuch [wie 
A n m . 285], S. 193-201; F I C K E R , Beiträge [wie A n m . 285], S. 232-234. 
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Die soziale Stellung deutet in die gleiche Richtung. Z u m ersten wurden die 
Burggrafen fast immer in der Gruppe der Grafen genannt. Allein dies zeigt die gräf
liche Stellung. Ein direkter Bezug zwischen gräflicher Stellung und Burggrafschaft 
scheint durch den ,prefectus'-Titel gegeben zu sein, der sich allem Anschein nach 
nur auf die Burggrafschaft beziehen konnte. Z u m zweiten ist die hohe soziale Posi
tion der Pabonen dokumentiert durch die zahlreichen Heiraten mit Angehörigen 
der am meisten angesehenen Familien des Reiches. Dies zeigt zwar nicht per se die 
Stellung der Burggrafschaft, doch ist es wahrscheinlich, dass die Pabonen ihre 
Stellung der Burggrafschaft und dem damit verbundenen Prestige zu verdanken hat
ten. Z u m Letzten ist es die soziale und organisatorische Stellung Burchards, die 
Aufschluss geben kann. Seine Position und Stellung scheinen nicht vereinbar mit 
einem nur militärischen Stadtkommando. Ganz besonders interessant scheint zu 
sein, dass zur Zeit Burchards die spätere Verbindung von Grafschaft im Donaugau 
und Burggrafschaft durch Personalunion noch nicht bestand. Dies verdeutlicht die 
zumindest anfängliche Unabhängigkeit beider Herrschaftsbereiche. 

Ein letzter Aspekt war die politische Bedeutung der Burggrafschaft. Das Fehlen 
sämtlicher Nachrichten über politische Aktivitäten der Burggrafen - sieht man von 
der Absetzung Burchards ab - sowie die fast völlig fehlenden Aufenthalte am 
Kaiserhof außerhalb Bayerns führt zu dem Schluss, dass die Burggrafschaft von nur 
regionaler Bedeutung gewesen sein dürfte. Dem stehen die harten Auseinanderset
zungen, die vor allem zwischen Herzog und Bischof entbrannten, als die Nachfolge 
in der Burggrafschaft nach dem Tod Kaiser Heinrichs V I . neu geregelt werden mus-
ste, gegenüber. Dieser Konfl ikt macht die überragende Bedeutung der Burggraf
schaft für die Herrschaft über die Stadt deutlich. 

Nach Untersuchung dieser Aspekte zeichnet sich trotz mancher Unklarheiten in 
Details ein deutliches Bild ab. Das Amt des Burggrafen scheint nicht in der 
Ausübung der Aufsicht über die Stadtmauer und im Oberbefehl über die zahlen
mäßig sicher kleine Truppe erschöpft gewesen zu sein. 

Vielmehr sprechen gute Argumente dafür, die Burggrafschaft als Stadtgrafschaft 
anzusprechen. Diese Gründe sind neben anderen vor allem die organisatorische 
Unabhängigkeit der Burggrafschaft zur Zeit Burchards, dessen herausgehobene 
Stellung, die auffallenden Parallelen der Ämter von ,vicarius regis' und Burggraf, 
vor allem hinsichtlich des Verhältnisses zum Grafen im Donaugau, die fast aus
schließliche Verwendung von Titeln, die sich auf die Burggrafschaft und die Stadt 
bezogen und gleichzeitig den gräflichen Rang der Burggrafen in den Zeugenreihen 
anzeigten. 

Die Burggrafen teilten sich die Stadtherrschaft mit den anderen Herrschafts
trägern Herzog und Bischof aufgrund ihres Amtes als Burggrafen von Regensburg, 
nicht als Inhaber der Grafschaft im umgebenden Donaugau. Die Burggrafschaft 
Regensburg war also eine Stadtgrafschaft, die sich nur durch ihren Zuständigkeits
bereich von einer „Flächengrafschaft" unterschied. 
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